
B 1612 

Bayerisches 609 

Gesetz- und Verordnungsblatt 
Nr.23 München, den 17. Dezember 2012 

Datum 1 n haI t Seite 

11.12.2012 Feuerwehr- und Hilfsorganisationen-Ehrenzeichengesetz (FwHOEzG) 611 
1132-7-1 

11.12.2012 Gesetz über die Bildung von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern (BayVersRückIG) 613 
2032-0-F 

11.12.2012 Gesetz über die Zuständigkeit zum Vollzug des Geldwäschegesetzes (GwG-Zuständig-
keitsgesetz - GwGZustG) 618 

762-1-1 

11.12.2012 Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften 619 
1012-1-1 I 2020-6-1-1 I 1012-2-75-1 

11.12.2012 Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes, des Bezirkswahlgesetzes und des Gesetzes 
über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof 620 

111-1-1 I 2021-3-1 I 1103-1-1 

11.12.2012 Gesetz zur Änderung des Landesstraf- und Verordnungs gesetzes 623 
2011-2-1 

11.12.2012 Gesetz zur Änderung der Professorenbesoldung 624 
2032-1-1-F I 2033-1-1-F I 2211-1-UK 

11.12.2012 Gesetz zur Änderung des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutz gesetzes und des 
BestaUungsgesetzes 629 

2120-1-UG I 2127-1-UG 

11.12.2012 Gesetz zur Änderung der Bayerischen Bauordnung und des Baukammerngesetzes 633 
2132-1-1 I 2133-1-1 

11.12.2012 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und 
Mitglieder der Domkapitel sowie über die Zuschüsse zum Personalaufwand des Landes-
kirchenrats 641 

2220-3-UK 

11.12.2012 Gesetz zur Änderung des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 644 
2231-1-A 

11.12.2012 Gesetz zur Änderung des Landesjustizkostengesetzes 651 
36-4-J 

11.12.2012 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug wirtschafts-
rechtlicher Vorschriften 653 

700-2-W 

28.11.2012 Verordnung zur BereInIgung von Verordnungen der StaatsregIerung 656 
200-9-S I 2011-2-6-1 I 2032-3-1-1-F I 215-1-2-1 I 2126-1-UG I 2030-2-25-F I 2030-2-26-F I 

2130-13-1 I 2131-3-6-1 I 2162-4-A I 2186-1-1 I 251-5-F I 305-1-J I 600-1-F I 610-7-1-F I 7101-1-W I 

750-1-W I 753-6-UG I 754-5-W I 103-2-S I 200-94-UG I 230-1-4-W ,2330-5-1 I 2034-1-F I 

701-2-W I 791-1-13-UG I 805-2-A I 791-4-2-UG I 791-4-1-UG ,454-1-1 I 9210-2-W 

Fortsetzung nächste Seite 



610 Bayensches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 23/2012 

Datum I n haI t Sette 

11.12.2012 Verordnung zur Änderung des Ordensstatuts über das EhrenzeIchen des Bayenschen 
MimsterpräsIdenten für Verdienste von lID Ehrenamt tätigen Frauen und Männem 663 

1132-6-1-S 

11.12.2012 Verordnung zur Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten für die Festsetzung, 
Anordnung und Abrechnung der Bezüge von Bediensteten und Versorgungs empfängern 664 

2032-3-1-4-F 

11.12.2012 Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Durchführung der Gewerbeordnung und 
der Verordnung über Zuständigkeiten 1m OrdnungswIdngkeitenrecht 666 

7101-1-W,454-1-1 

21.11.2012 Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Orgamsation und die Benutzungs
gebühren SOWIe über die Entschädigung der ehrenamtlichen BeIsitzer m den Spruchaus-
schüssen der Ämter für Ländliche EntWIcklung 668 

7815-2-L 

28.11.2012 Verordnung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die Inanspruchnahme der 
staatlichen bayenschen Beschussämter (Beschussgebührenverordnung - BeschGebV) 669 

2013-2-10-W 

28.11.2012 Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Vollzug des Personenstandsgesetzes 673 
211-3-1 

29.11.2012 Verordnung zur Änderung der Verordnung über eme Umlage für Milch 676 
7842-6-L 

30.11.2012 Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des Bayenschen SchulfinanzIe-
rungsgesetzes 677 

2230-7-1-1-UK 

4.12.2012 Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung über Orgamsation und Zuständigkeiten 
m der Bayenschen Steuerverwaltung 678 

601-2-F 

9.12.2012 Verordnung zur Gebietsänderung von Gememden, LandkreIsen und BeZIrken (GebIets-
änderungsverordnung GebÄndV) 680 

1012-2-76-1 



Bayensches Gesetz- und Verordnungs blatt Nr. 2312012 611 

1132-7-1 

Feuerwehr- und Hilfsorganisationen
Ehrenzeichengesetz 

(FwHOEzG) 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das folgende 
Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt gemacht wIrd: 

Art. 1 

Zur Würdigung von ehrenamtlichen Verdiensten um 

1. das Feuerlöschwesen, 

2. die katastrophenhilfspflichtigen,lffi Rettungsdienst 
mitwIrkenden freIwilligen Hilfsorgamsationen 

a) Bayensches Rotes Kreuz (BRK), 

b) Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Bay
ern e.V (ASB), 

c) Johanniter-Unfall-Hilfe e.V Landesverband 
Bayern (JUH), 

d) Malteser Hilfsdienst e.V Bayern (MHD) und 

e) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Lan
desverband Bayern e.v. (DLRG) und 

3. die Bundesanstalt Techmsches Hilfswerk Landes
verband Bayern (THW) 

wIrd em EhrenzeIchen gestiftet. 

Art. 2 

(1) Das EhrenzeIchen wIrd verliehen 

1. als EhrenzeIchen am Band m zweI Klassen für 
eme 25-jähnge (Klasse 2 m Silber) und 40-jähnge 
(Klasse 1 m Gold) aktive Dienstzeit bel emer FreI
willigen Feuerwehr oder bel emer Werkfeuerwehr 
oder bel emer der m Art. 1 Nrn. 2 und 3 genannten 
Orgamsationen, 

2. als Steckkreuz für besondere Verdienste um das 
Feuerlöschwesen oder bel der Bekämpfung von 
Bränden und sonstigen Notständen oder für beson
dere Verdienste um eme der m Art. 1 Nrn. 2 und 3 
genannten Orgamsationen. 

(2) DIe EhrenzeIchen tragen folgende Bezelchnun-
gen: 

1. Feuerwehr-EhrenzeIchen, 

2. BRK-Ehrenzelchen, 

3. ASB-EhrenzeIchen, 

4. JUH -EhrenzeIchen, 

5. MHD-Ehrenzelchen, 

6. DLRG-Ehrenzelchen und 

7 THW-Ehrenzelchen. 

(3) Das EhrenzeIchen darf mcht verliehen werden 
an Personen, die wegen emes Verbrechens oder wegen 
emer vorsätzlichen Tat, die nach den Vorschriften über 
Fnedensverrat, Hochverrat, Gefährdung des demokra
tischen Rechtsstaates, Landesverrat oder Gefährdung 
der äußeren Sicherheit strafbar 1st, rechtskräftig verur
teilt worden smd, sofern mcht die Strafe 1m Bundeszen
tralregister getilgt worden 1st, oder an Personen, denen 
die FähIgkeit, öffentliche Ämter zu bekleIden, durch 
genchtliche EntscheIdung aberkannt worden 1St. 

(4) lDas EhrenzeIchen 1st abzuerkennen, wenn 
die ausgezeIchnete Person rechtskräftig wegen emer 
entehrenden Straftat verurteilt worden 1St. 2Bel emer 
rechtskräftigen Verurteilung aus emem anderen Grund 
kann das EhrenzeIchen aberkannt werden. 3Sätze 
1 und 2 gelten auch, wenn emer der dort genannten 
Gründe bereits bel der Verleihung vorgelegen hat, 
aber erst nachträglich bekannt geworden 1St. 4DIe Ab
erkennung des EhrenzeIchens WIrd vom Staatsffilmster 
des 1nnem ausgesprochen. 5Ehrenzelchen und VerleI
hungsurkunde sind m diesem Fall an das Staatsmmls
tenum des 1nnem zurückzugeben. 

Art. 3 

(1) lDIe EhrenzeIchen am Band sehen aus WIe folgt: 

1. Feuerwehr-EhrenzeIchen am Band: 

Flammenkreuz, das m der Mitte das kIeme baye
nsche Staatswappen trägt und mit der Umschrift 
versehen 1St 11 Für Verdienste 1m Feuerlöschwesen 11 , 

2. EhrenzeIchen am Band der m Art. 1 Nrn. 2 und 3 
genannten Orgamsationen: 

Kreuz mit nach außen geschweift breiter werden
den, an den Enden gerundeten Armen; auf der 
Mitte des Kreuzes liegt em emailliertes Schild, das 
das KennzeIchen der Jeweiligen Hilfsorgamsation 
zeIgt: 

a) Bayensches Rotes Kreuz: 
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das Rote Kreuz der Genfer Konvention auf 
weißem Feld umgeben von emem hImmel
blauen Randstreifen, 

b) Arbeiter-Samariter-Bund 
Bayern e.v.: 

Landesverband 

em gelbes Kreuz auf rotem Grund mit dem ro
ten Buchstaben "S" 1m Mittelpunkt des Kreu
zes, 

OrganIsationen: 

weißes Emailkreuz mit hImmelblauem RandstreI
fen mit nach außen geschweift breiter werden
den, an den Enden gerundeten Armen; auf der 
Mitte des Kreuzes liegt em emailliertes Schild, 
das Jeweils das m Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 beschnebene 
KennzeIchen der OrganIsation trägt. Das Kreuz 
zeIgt auf dem oberen Arm das kIeme bayensche 
Staatswappen. 

c) Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Landesverband 2Das Steckkreuz 1st etwas größer als das EhrenzeIchen 
Bayern: am Band. 

em weißes Johanniterkreuz auf rotem Grund, 
das von emem weißen Ring mit der schwar
zen Umschrift "Johanniter-Unfall-Hilfe" um
geben 1st, 

d) Malteser Hilfsdienst e.v. Bayern: 

em weißes Malteserkreuz auf rotem Grund, 

e) Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Lan
desverband Bayern e.v.: 

em rechts auf emem weißen Felsen stehen
der weißer Adler 1m Profil mit ausgebreite
ten SchWIngen und Blick nach links vor eI
ner durch eme honzontale LInIe untermittig 
geteilten Fläche, deren unterer Teil blau und 
deren oberer Teil weiß 1st und die links über 
der honzontalen LInIe die blauen Buchstaben 
"DLRG" trägt, 

f) Bundesanstalt TechnIsches Hilfswerk Landes
verband Bayern: 

em zwölfzackIges dunkelblaues Zahnrad auf 
weißem Grund, m dessen Mitte die Buchsta
ben T, Hund W überemander erschemen. 

2Das Schild für das EhrenzeIchen der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Bay
ern e.v. 1st eme liegende Ellipse, das Schild für das 
EhrenzeIchen des Malteser Hilfsdienstes e.v. 1st wap
penförmIg, das Schild der weiteren OrganIsationen 
1st kreIsrund. 3Das Kreuz zeIgt auf dem oberen Arm 
das kleme bayensche Staatswappen, auf dem unteren 
Arm die römIschen Zahlen XXV oder XL. 

(2) IDIe Steckkreuze sehen aus WIe folgt: 

1. Feuerwehr-EhrenzeIchen: 

weiß emailliertes, golden gefasstes, schlankes 
Kreuz mit diagonal verlaufenden roten Flammen; 
m semer Mitte 1st das kleme bayensche Staats
wappen auf emem Schild aufgesetzt, 

2. Steckkreuz für die m Art. 1 Nm. 2 und 3 genannten 

(3) IDas EhrenzeIchen am Band wIrd an der linken 
Brustseite oder an der Ordens schnalle getragen. 2Das 
Band hat die Farben weiß und blau. 3Das Steckkreuz 
WIrd ohne Band an der linken unteren Brustseite ge
tragen. 

Art. 4 

(1) IDas EhrenzeIchen wIrd lffi Namen des FreI
staates Bayern vom StaatsmInIster des Innern ver
liehen. 2DIe AusgezeIchneten erhalten eme VerleI
hungsurkunde. 

(2) Das EhrenzeIchen geht m das Eigentum der 
ausgezeIchneten Person über. 

Art. 5 

DIe Vorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes 
erlässt das StaatsmInIstenum des Innern. 

Art. 6 

(1) DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m 
Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 treten 

1. das Gesetz über die Schaffung emes Feuerwehr
EhrenzeIchens m der Fassung der Bekanntma
chung vom 1. März 1972 (BayRS 215-3-2-1) SOWIe 

2. das Gesetz über em EhrenzeIchen für Verdienste 
um das Bayensche Rote Kreuz m der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. März 1972 (BayRS 281-2-1) 

außer Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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2032-0-F 

Gesetz 
über die Bildung von Versorgungsrücklagen 

im Freistaat Bayern 
(BayVersRückIG) 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wlId: 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 

Allgemeines 

Art. 1 Geltungsbereich 

Art. 2 
Art. 3 
Art. 4 
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Art. 12 

Teil 2 

Bayerischer Pensions fonds 
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Zuführung der Mittel 
Verwendung des Sondervermögens, Entnahmeplan 
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Auflösung 

Teil 3 

Versorgungsrücklagen der unter der Aufsicht des 
Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts 

Art. 13 Ernchtung 
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Teil 4 

Schlussvorschriften 

Art. 20 Übergangsregelungen 
Art. 21 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Teil 1 

Allgemeines 

Art. 1 

Geltungs bereIch 

(1) DIe Vorschriften des Teils 2 regeln, soweit 
mchts anderes bestimmt 1st, die Versorgungsrück
lage des FreIstaates Bayern für seme Beamten und 
Beamtinnen, Richter und Richtennnen, Versorgungs
berechtigten SOWIe für die Mitglieder der StaatsregIe
rung, die ehemaligen Mitglieder der StaatsregIerung 
und deren versorgungsberechtigte Hinterbliebenen. 

(2) DIe Vorschriften des Teils 3 regeln, soweit 
mchts anderes bestimmt 1St, die Versorgungsrückla
gen der Gememden, Gememdeverbände und sonsti
gen unter der AufSIcht des Staates stehenden Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts für deren Beamten und Beamtinnen, dienstord
nungsmäßig Angestellten (Art. 100 des Bayenschen 
Besoldungsgesetzes) und Versorgungsberechtigten. 

(3) DIeses Gesetz gilt mcht 

1. für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts, die auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften m ihrer Bilanz oder 1m Haushalt 
auszuweIsende Rückstellungen bilden müssen, 
durch die ihre künftigen Versorgungsausgaben m 
vollem Umfang gedeckt smd, und 

2. für die öffentlich-rechtlichen ReliglOnsgemem
schaften und ihre Verbände. 

Teil 2 

Bayerischer Pensionsionds 

Art. 2 

Ernchtung 

Zur FinanZIerung der Versorgungs aufwendungen 
WIrd beIm FreIstaat Bayern eme Versorgungsrücklage 
als Sondervermögen unter dem Namen "Bayenscher 
PenslOnsfonds 11 ernchtet. 
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Art. 3 

Zweckbmdung 

lDas Sondervermögen dient der Sicherung der 
Versorgungsaufwendungen. 2Es darf nach Maßgabe 
des Art. 7 nur zur Entlastung von Versorgungsauf
wendungen verwendet werden. 3 Ansprüche der Ver
sorgungsberechtigten gegen das Sondervermögen 
werden mcht begründet. 

Art. 4 

Rechtsform 

lDas Sondervermögen 1st mcht rechtsfähIg. 2Es 
kann unter semem Namen 1m rechts geschäftlichen 
Verkehr handeln, klagen und verklagt werden. 3Der 
allgememe Genchtsstand des Sondervermögens 1st 
München. 

Art. 5 

Verwaltung, Anlage 
der Mittel 

(1) lDas Staatsmlmstenum der Finanzen verwal
tet das Sondervermögen. 2Es kann die Verwaltung der 
Mittel auf Körperschaften, Anstalten oder andere Ein
nchtungen mnerhalb oder außerhalb der Staatsver
waltung übertragen. 

(2) lDIe dem Sondervermögen zufließenden Mit
tel emschließlich der Erträge smd so anzulegen, dass 
größtmögliche Sicherheit und Rentabilität gewähr
leIstet smd. 2Das Staatsmmlstenum der Finanzen WIrd 
ermächtigt, die näheren Einzelheiten zur Anlage der 
Mittel zu regeln. 

Art. 6 

Zuführung 
der Mittel 

(1) Dem Sondervermögen smd bIS emschließlich 
des Jahres 2030 jährlich bIS 15. Februar 100 Mio. € aus 
dem Staatshaushalt zuzuführen. 

(2) An den FreIstaat Bayern bezahlte Versor
gungszuschläge (Art. 14 Abs. 2 des Bayenschen Be
amtenversorgungsgesetzes ) smd dem Sondervermö
gen zuzuführen. 

(3) Eine vorübergehende Minderung oder Aus
setzung der Zuführungen 1St nur durch Gesetz zuläs
SIg, soweit dies erforderlich 1St, um den Erforderms
sen des gesamtwIrtschaftlichen GleIchgewIchts 1m 
Sinn des Art. 18 Abs. 2 Halbsatz 1 der Bayenschen 
Haushaltsordnung (BayHO) Rechnung zu tragen, 
oder bel Vorliegen emes vergleIchbar schwerwIe
genden Grundes. 

Art. 7 

Verwendung des 
Sondervermögens, Entnahmeplan 

(l) Entnahmen aus dem Sondervermögen smd ab 
dem Jahr 2023 über emen Zeitraum von mmdestens 
15 Jahren zur Entlastung von Versorgungsaufwen
dungen zuläSSIg. 

(2) lDIe StaatsregIerung erstellt auf Vorschlag des 
Staatsmmlstenums der Finanzen alle zweI Jahre, erst
mals für den Doppelhaushalt 202312024, emen Ent
nahmeplan, der bel der Haushaltsplanung zu berück
SIchtigen 1St. 2Der Entnahmeplan 1St dem Ausschuss 
für Staatshaushalt und Finanzfragen und dem Aus
schuss für Fragen des öffentlichen DIenstes des Land
tags vorzulegen. 

(3) lDIe Entnahmen haben SIch am FinanzIerungs
bedarf künftiger Versorgungsaufwendungen und 
dem Ziel emer Verstetigung der Haushaltsbelastung 
zu onentieren. 2Höhe und Zeitpunkt der Entnahmen 
werden durch die Haushaltsgesetze geregelt. 

(4) DIe StaatsregIerung hat dem Landtag zu Be
gmn emer Leglslaturpenode und auf Verlangen emen 
Bencht über die EntWIcklung der Beamtenversorgung 
vorzulegen. 

Art. 8 

Vermögenstrennung 

Das Sondervermögen 1St von den übngen Vermö
gen, Rechten und Verbmdlichkeiten getrennt zu hal
ten; es darf mcht beliehen oder zum mneren Vermö
gensausgleich verwendet werden. 

Art. 9 

Wirtschaftsplan 

Das Staatsmmlstenum der Finanzen stellt für das 
Sondervermögen für Jedes WirtschaftsJahr emen Wirt
schaftsplan auf. 

Art. 10 

Jahresrechnung, Geschäftsbencht 

(1) ISoweit die Verwaltung der Mittel des Son
dervermögens emer Einnchtung übertragen wurde 
(Art. 5 Abs. 1 Satz 2), legt diese dem Staatsffilmsten
um der Finanzen jährlich emen Bencht über die Ver
waltung der Mittel des Sondervermögens vor. 2Das 
Staatsmmlstenum der Finanzen stellt am Ende Jeden 
RechnungsJahres die Jahresrechnung des Sonderver
mögens auf. 

(2) In den Jahresrechnungen smd der Bestand 
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des Sondervermögens emschließlich der Forderun
gen und Verbmdlichkeiten SOWIe die Einnahmen und 
Ausgaben auszuweIsen. 

(3) lDas Staatsmlmstenum der Finanzen erstellt 
für Jedes Haushaltsjahr auf der Grundlage der Jahres
rechnung emen Geschäftsbencht über den Bestand 
und die EntwIcklung des Sondervermögens SOWIe 
dessen Anlage und Verwaltung. 2Der Geschäftsbe
ncht 1St 1m Bayenschen Staats anzeiger zu veröffentli -
chen und dem Landtag zu übersenden. 

Art. 11 

BeIrat 

(1) lFür das Sondervermögen wIrd em BeIrat 
gebildet. 2Er WIrkt bel allen wIchtigen Fragen mit. 
3Insbesondere 1St er zu den Anlagenchtlimen, dem 
Wirtschaftsplan, der Jahresrechnung und dem Ge
schäftsbencht zu hören. 4Er 1St ferner zum Entnah
meplan zu hören und hat hIerzu eIne schriftliche 
Stellungnahme abzugeben, die dem Ausschuss für 
Staatshaushalt und Finanzfragen und dem Aus
schuss für Fragen des öffentlichen DIenstes des 
Landtags gememsam mit dem Entnahmeplan vor
zulegen 1St. 

(2) lDer BeIrat besteht aus acht Mitgliedern, die 
vom Staatsmmlstenum der Finanzen für die Dauer 
von fünf Jahren berufen werden. 2Dem BeIrat gehören 
zweI Vertreter des StaatsIDlmstenums der Finanzen, 
em von den für die Sozmlverslcherungsträger zustän
digen AufsIchtsbehörden 1m Einvernehmen vorge
schlagener Vertreter der Sozmlverslcherungsträger, 
zweI vom StaatsIDlmstenum der Finanzen zu bestim
mende Sachverständige aus Wirtschaft oder Wissen
schaft, em Vertreter des Bayenschen Beamtenbunds, 
em Vertreter des Bayenschen Richterverems e.v. und 
em Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbunds an. 
3Der Vorsitz WIrd von emem der Vertreter des Staats
mlmstenums der Finanzen geführt. 4Bel Stimmen
gleIchheit entscheIdet der Vorsitzende. 5Stellvertreter 
des Vorsitzenden 1St der weitere Vertreter des Staats
mlmstenums der Finanzen. 6Für Jedes Mitglied des 
BeIrats 1St em Stellvertreter zu berufen. 7Scheldet em 
BeIratsmitglied oder em Stellvertreter vorzeitig aus, 
so WIrd für den Rest semer Amtszeit em Nachfolger 
bestimmt. 

(3) Das Sondervermögen zahlt an die BeIratsmit-

Teil 3 

Versorgungsrücklagen der unter der Aufsicht des 
Staates stehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts 

Art. 13 

Ernchtung 

(1) Zur FinanZierung der Versorgungsaufwendun
gen bilden die unter der AufsIcht des FreIstaates Bay
ern stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun
gen des öffentlichen Rechts Versorgungsrücklagen. 

(2) lSie bilden ihre Versorgungsrücklage gemem
sam mit dem FreIstaat Bayern, soweit mcht nach 
Abs. 3 bIS 5 etwas anderes bestimmt 1St. 2Dles gilt ent
sprechend, wenn SIe Staatsbeamte oder Staatsbeam
tinnen beschäftigen, deren Bezüge oder Versorgungs
bezüge aus eIgenen Mitteln zu bestreiten smd. 

(3) lDIe Mitglieder des Bayenschen Versorgungs
verbands bilden bel diesem eme gememsame Versor
gungsrücklage. 2Dle gememsame Versorgungsrückla
ge 1St m der Bilanz des Versorgungsverbands gesondert 
auszuweIsen. 3Das Nähere regelt die Satzung des Bay
enschen Versorgungsverbands. 4 Mitglieder vergleIch
barer Versorgungswerke- außerhalb des Geltungsbe
reichs dieses Gesetzes können SIch nach Maßgabe der 
Satzung des Jeweiligen Versorgungswerks emer dort 
gebildeten Versorgungsrücklage anschließen. 

(4) Gememden und Gememdeverbände, die mcht 
Mitglieder des Bayenschen Versorgungsverbands 
smd, bilden Jeweils eIgene zweckgebundene Sonder
rücklagen für ihre Versorgungsaufwendungen. 

(5) lSonstige Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts, denen gestattet wur
de, ihre Versorgungsrücklage allem oder gememsam 
mit Gememden und Gememdeverbänden zu bilden, 
führen die Rücklagenbildung m der blshengen Form 
fort. 2Dles gilt entsprechend für die Sozmlverslche
rungsträger, denen die gememsame Bildung von Ver
sorgungsrücklagen bel ihren Jeweiligen Landesver
bänden gestattet wurde. 

Art. 14 

glieder und ihre Stellvertreter für ihre Tätigkeit keme Anzuwendende Vorschriften 
Vergütung; Auslagen werden mcht erstattet. 

Für die Zweckbmdung, die Vermögenstrennung 
(4) Der BeIrat gibt SIch eme Geschäftsordnung. und die Auflösung der Versorgungsrücklagen gelten 

Art. 3, 8 und 12 entsprechend. 

Art. 12 

Auflösung 

Der Bayensche PenslOnsfonds gilt nach Auszah
lung semes Vermögens als aufgelöst. 

Art. 15 

Rechtsform 

DIe Rechtsform der Versorgungsrücklagen der 
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Gernemden und Gernemdeverbände und der sonsti
gen unter der AufsIcht des Staates stehenden Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts SOWIe der beIm Bayenschen Versorgungsver
band gebildeten gememsamen Versorgungsrückla
ge wIrd durch die Jeweiligen haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen oder, soweit dies danach zulässIg 1St, 
durch Satzung bestimmt. 

Art. 16 

Verwaltung, Anlage der Mittel 

(1) Für die Anlage und Verwaltung der gemem
sam mit dem FreIstaat Bayern gebildeten Versor
gungsrücklagen gilt Art. 5. 

(2) lFür die Anlage und Verwaltung der Versor
gungsrücklagen der Gernemden, Gernemdeverbände 
und sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts gelten die Jeweiligen 
haushaltsrechtlichen Vorschriften, soweit dieses Ge
setz mchts anderes bestimmt. 2Dle Versorgungsrück
lagen dürfen nur zweckgebunden und mcht als mnere 
Darlehen 1m Vermögenshaushalt verwendet werden. 
3Dle m Satz 1 genannten Einnchtungen können den 
Bayenschen Versorgungsverband mit der Verwaltung 
der Mittel ihrer Versorgungsrücklage beauftragen 
und, soweit der Bayensche Versorgungsverband die 
bel ihm gebildete Versorgungsrücklage m emem Pen
slOnsfonds anlegt, sIch an diesem PenslOnsfonds mit 
eIgenen Anteilen beteiligen. 4Für die Träger der SOZI
alversIcherung gelten § § 80 bIS 86 des Vierten Buches 
Sozlalgesetzbuch entsprechend. 

(3) lDer Bayensche Versorgungsverband verwal
tet die bel ihm gebildete Versorgungsrücklage nach 
den allgemem für ihn geltenden Vorschriften. 2Er kann 
die Versorgungsrücklage m emem PenslOnsfonds ge
memsam mit semem Sonderverrnögen nach Art. 45 
des Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen 
anlegen. 

Art. 17 

Zuführung der Mittel 

(1) lZuführungen zu den Versorgungsrücklagen 
smd bIS emschließlich des Jahres 2017 jährlich nach
träglich bIS 15. Februar des Folgejahres m Höhe 

1. der SIch durch die Maßnahmen nach § 14a Abs. 2 
und 2a des Bundesbesoldungsgesetzes m der 
bIS zum Ablauf des 31. August 2006 geltenden 
Fassung vermmderten Besoldungs- und Versor
gungsausgaben des laufenden Jahres und 

2. der Hälfte der durch die Absenkung des Versor
gungsmveaus nach dem Versorgungsänderungs
gesetz 2001 vorn 20. Dezember 2001 (BGBI I 
S. 3926) und durch die Fortführung dieser Maß
nahmen durch das Bayensche Beamtenversor-

gungsgesetz vermmderten Versorgungs ausgaben 
des laufenden Jahres 

zu leIsten. 2Dle Zuführungen nach Satz 1 können mit 
den Anteilssätzen 0,57 v.H. der Besoldungsausgaben 
und 2,83 v.H. der Versorgungsausgaben des abgelau
fenen KalenderJahres pauschaliert werden. 

(2) lDer Bayensche Versorgungsverband kann 
m semer Satzung unter Beachtung des Abs. 1 Satz 1 
em anderes Berechnungsverfahren vorsehen. 2Soweit 
die Mitglieder des Bayenschen Versorgungsverbands 
eme gememsame Versorgungsrücklage bel diesem 
bilden oder soweit Nichtmitglieder diesen mit der 
Verwaltung ihrer Versorgungsrücklage beauftragen 
(Art. 16 Abs. 2 Satz 3), smd die von den Mitgliedern 
oder sonstigen Beteiligten zugeführten Beträge Je
weils gesondert auszuweIsen. 

(3) lDle Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts, die ihre Versorgungsrücklage 
gememsam mit dem FreIstaat Bayern bilden, leIsten 
auf ihre Zuführungen eme Abschlagszahlung m der 
zu erwartenden Höhe bIS 15. Februar des laufenden 
Jahres; Abs. 5 gilt mcht. 2Dle Beträge smd unmittel
bar dem Bayenschen PenslOnsfonds zuzuführen und 
gesondert auszuweIsen. 3Soz1alverslcherungsträger, 
die ihre Versorgungsrücklage gememsam mit dem 
FreIstaat Bayern bilden, können bIS emschließlich des 
Jahres 2030 Zuführungen über Abs. 1 hmaus leIsten, 
soweit dies auf Grund sozIalversIcherungsrechtlicher 
Vorschriften zuläSSIg 1St. 

(4) Soweit Gernemden und Gernemdeverbände 
mit sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts gememsame Versor
gungsrücklagen bilden, smd die Jeweils zugeführten 
Beträge gesondert auszuweIsen. 

(5) lAuf die Zuführungen nach Abs. lISt bIS 15. 
JunI des laufenden Jahres em Abschlag m der zu er
wartenden Höhe zu zahlen, der mit der Zuführung bIS 
15. Februar des Folgejahres zu verrechnen 1St. 2Ab
weIchend von Satz lISt eme Aufteilung des Abschlags 
m halb- oder vIerteljährlich zu zahlende gleIchgroße 
Teilbeträge möglich, sofern dies 1m Interesse der Ren
tabilität der Geldanlage zweckmäßig 1St. 3Dle Teilab
schlagszahlungen smd 1m Fall 

1. emer halbjährlichen Aufteilung bIS 31. März und 
30. September 

2. emer VIerteljährlichen Aufteilung bIS 15. Februar, 
15. Mal, 15. August und 15. November 

des laufenden Jahres den Versorgungsrücklagen zu
zuführen. 4Einnchtungen, die gemäß Art. 13 Abs. 5 
gememsame Versorgungsrücklagen bilden, treffen 
die EntscheIdung über die Aufteilung der Abschlags
zahlung 1m gegenseitigen Einvernehmen. 5Soweit 
eme Eimgung mcht möglich 1St, 1St nach Satz 1 zu 
verfahren. 6Der Bayensche Versorgungsverband 
kann m semer Satzung em anderes Verfahren vor
sehen. 
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Art. 18 

Verwendung der Versorgungsrücklagen 

(1) Entnahmen aus dem Sondervermögen smd ab 
dem Jahr 2018 über emen Zeitraum von mmdestens 
15 Jahren zur Entlastung von Versorgungsaufwen
dungen zuläsSIg. 

(2) IFür die Entnahme aus den Versorgungs
rücklagen smd Entnahmepläne aufzustellen. 2Dle
se smd der zuständigen obersten AufsIchtsbehörde 
(Art. 137 des Bayenschen Beamtengesetzes) anzu
zeIgen. 3Dle· Körperschaften, Anstalten und Stiftun
gen des öffentlichen Rechts, die ihre Versorgungs
rücklage nach Art. 17 Abs .. 3 gememsam mit dem 
FreIstaat Bayern bilden, können Entnahmen nur 1m 
Rahmen der von ihnen zugeführten Beträge und 
den daraus entstandenen Erträgen vorsehen. 4Für 
die beIm Bayenschen Versorgungsverband gebil
dete gemeInsame Versorgungsrücklage beschließt 
der Verwaltungsrat des Versorgungsverbands 1m 
Rahmen der Festsetzung des Umlagesatzes, In wel
cher Welse die Versorgungsrücklage neben der 
satzungsmäßig zu leIstenden Umlage zur FinanzIe
rung der VersorgungsleIstung herangezogen wer
den soll. 

Art. 19 

Wirtschaftsplan, Geschäftsbencht 

IDlenstherren mit eIgenen Versorgungsrücklagen 
sowIe der Bayensche Versorgungsverband stellen für 
ihren BereIch für] edes Wirtschafts] ahr Wirtschaftsplä
ne auf. 2Sie können zusätzlich Geschäftsbenchte ver
öffentlichen. 

Teil 4 

Schlussvorschriiten 

Art. 20 

Übergangsregelungen 

(1) DIe Sondervermögen rr Versorgungsrücklage 
des FreIstaates Bayern 11 und rr Versorgungsfonds des 
FreIstaates Bayern 11 gehen auf das Sondervermögen 
rr Bayenscher PenslOnsfonds 11 über. 

(2) IDer am 31. Dezember 2012 bestehende ge
memsame BeIrat mmmt ab 1. Januar 2013 die Auf
gabe des BeIrats für den Bayenschen PenslOnsfonds 
wahr. 2Dle Amtszeit dauert bIS zum 31. Juli 2014. 

Art. 21 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 tritt das Gesetz 
über die Bildung von Versorgungsrücklagen 1m FreIstaat 
Bayern (BayVersRückIG) vom 26. Juli 1999 (GVBl S. 309, 
BayRS 2032-0-F), zuletzt geändert durch § 7 des Geset
zes vom 30. März 2012 (GVBl S. 94), außer Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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762-1-1 

Gesetz 
über die Zuständigkeit zum Vollzug des Geldwäschegesetzes 

(GwG-Zuständigkeitsgesetz - GwGZustG) 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht WIrd: 

Art. 1 

Das StaatsmmIstenum des Innern WIrd ermächtigt, 
die Zuständigkeit nach § 16 Abs. 2 Nr. 9 des Geset
zes über das Aufspüren von Gewmnen aus schweren 
Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) vom 13. Au
gust 2008 (BGBI 1 S. 1690), zuletzt geändert durch 
Art. 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBI 1 
S. 2959), für die Verpflichteten nach § 2 Abs. 1 Nm. 3, 
5, 7a, 9, 10 und 12 GwG durch Rechtsverordnung auf 
die RegIerungen oder für mehrere RegIerungsbezIrke 
auf eme RegIerung zu übertragen. 

Art. 2 

DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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1012-1-1,2020-6-1-1,1012-2-75-1 

Gesetz 
zur Änderung 

kommunalrechtlicher Vorschriften 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
machtwlId: 

§ 1 

Änderung des Gesetzes 
über die kommunale Gliederung des StaatsgebIets 

Das Gesetz über die kommunale Gliederung des 
StaatsgebIets vom 24. Dezember 2005 (GVBI S. 659, 
BayRS 1012-1-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27. November 2007 (GVBI S. 784), wlId WIe folgt ge
ändert: 

1. Der Überschrift wlId der Klammerzusatz 
,,(KommStaGebG)" angefügt. 

2. In Art. 1 Satz 1 werden die Worte" 1. Januar 2005" 
durch die Worte ,,31. Dezember 2012" ersetzt. 

3. Art. 2 bIS 4 werden durch folgenden neuen Art. 2 
ersetzt: 

"Art. 2 

DIe Verwaltungsgememschaft Stegaurach, Land
kreIs Bamberg, RegIerungsbezIrk Oberfranken, 
wIrd aufgelöst. " 

§-2 

Änderung des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit 

Das Gesetz über die kommunale Zusammenar
beit (KommZG) m der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20. Jum 1994 (GVBI S. 555, ber. 1995 S. 98, BayRS 
2020-6-1-1), zuletzt geändert durch § 6 des Gesetzes 
vom 16. Februar 2012 (GVBI S. 30), wlId Wle folgt ge
ändert: 

1. Art. 26 Abs. 3 Sätze 2 und 3 werden aufgehoben; 
die Satznummenerung 1m blshengen Satz 1 ent
fällt. 

2. Art. 32 Abs. 1 wlId WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte '" wenn noch kem 
Verbandsvorsitzender gewählt 1St, durch die 
AufsIchtsbehörde, sonst" gestnchen. 

b) Es wlId folgender neuer Satz 2 emgefügt: 

,,21st noch kem Verbandsvorsitzender gewählt 
oder durch die Verbandssatzung bestimmt 
und enthält die Verbandssatzung keme Re
gelung über die Einberufung m diesem Fall, 
beruft die AufsIchtsbehörde die Verbandsver
sammlung schriftlich em. " 

c) Der blshenge Satz 2 wlId Satz 3; die Worte 
"Tageszeit und -ort" werden durch die Worte 
"Tagungszeit und -ort" ersetzt. 

d) Der blshenge Satz 3 wlId Satz 4. 

3. Art. 33 Abs. 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Sie gelten mcht für die Teilnahme von Verbands
räten an der Beratung und Abstimmung bel Be
schlüssen, die emem Verbandsmitglied emen un
mittelbaren Vor- oder Nachteil bnngen können. 1/ 

4. In Art. 50 Abs. 4 wIrd folgender Satz 4 angefügt: 

,,4Für die Einberufung zur Verwaltungsratssitzung 
gelten Art. 32 Abs. 1 Sätze 1 und 2 entsprechend. 1/ 

§3 

Aufhebung der Verordnung zur Änderung des 
GebIets von Gememden, LandkreIsen und BezIrken 

DIe Verordnung zur Änderung des GebIets von 
Gememden, LandkreIsen und BezlIken vom 5. No
vember 2005 (GVBI S. 557, BayRS 1012-2-75-1), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 18. November 2011 
(GVBl S. 598), wlId aufgehoben. 

§4 

Inkrafttreten 

DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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111-1-1,2021-3-1,1103-1-1 

Gesetz 
zur Änderung des 

Landeswahlgesetzes r des Bezirkswahlgesetzes 
und des Gesetzes über den Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wlId: 

§ 1 

Änderung des Landeswahlgesetzes 

Das Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren 
und VolksentscheId (Landeswahlgesetz - LWG) In der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. Juli 2002 (GVBI 
S. 277, ber. S. 620, BayRS 111-1-1), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 25. Oktober 2011 (GVBI S. 506), 
wlId WIe folgt geändert: 

1. DIe InhaltsübersIcht wlId WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift zu Art. 48 wlId das Wort 
" Verständigung " durch das Wort "Benach
nchtigung" ersetzt. 

b) In der Überschrift zu Art. 90 werden das Wort 
"und" durch eIn Komma ersetzt und die Wor
te "und Form" angefügt. 

2. In Art. 1 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte ", An
gestellte und Arbeiter" durch die Worte" und Ar
beitnehmer 11 ersetzt. 

3. Art. 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Eine stImmberechtIgte Person, die 1m 
Wähierverzelchms eIngetragen 1St oder die aus 
emem von ihr mcht zu vertretenden Grund In 
das WählerverzeIchnIs mcht aufgenommen 
worden 1St, erhält auf Antrag emen Wahl
scheIn. 11 

4. In Art. 5 Abs. 5 Satz 1 werden die Worte "spätes
tens 30" durch die Zahl,,36" ersetzt. 

5. In Art. 7 Abs. 2 Satz 2 wlId das Wort "Belsitzern" 
durch die Worte "Stimmberechtigten als BeIsit
zern" ersetzt. 

6. In Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte 
"Umschlag (Wahlumschlag)" durch das Wort 
"Stimmzettelumschlag " ersetzt. 

7 Art. 21 Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 3 wIrd der Schlusspunkt durch folgen-

den Halbsatz ersetzt: 

", maßgeblich 1St der 33 Monate nach der 
Wahl des Landtags vorliegende letzte fortge
schnebene Stand der Bevölkerung." 

b) Es werden folgende Sätze 4 bIS 6 angefügt: 

,,4Für die Verteilung der Abgeordnetenman
date nach Satz 2 wIrd die Einwohnerzahl des 
WahlkreIses, vervIelfacht mit der Gesamt
zahl der Abgeordneten nach Satz 1, durch 
die Gesamtzahl der Einwohner aller Wahl
kreIse geteilt. 5Jeder WahlkreIs erhält zu
nächst so vIele Mandate, WIe ganze Zahlen 
auf ihn entfallen. 6DIe weiteren zu vergeben
den Mandate werden den WahlkreIsen In der 
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchteile, 
die sIch beI der Berechnung nach Satz 4 er
geben, zugeteilt." 

8. In Art. 28 Abs. 2 Satz 4 wlId die Zahl ,,37" durch 
die Zahl ,,43" ersetzt. 

9. Art. 40 wlId WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 3 und 4 wlId Jeweils das Wort" Wahl
umschlag" durch das Wort "Stimmzettelum
schlag" ersetzt. 

b) Abs. 5 Satz 1 wlId WIe folgt geändert: 

aal In Nrn. 3 und 4 wlId Jeweils das Wort 
"Wahlumschlag" durch das Wort "Stimm
zettelumschlag" ersetzt. 

bb) In Nr. 5 wIrd das Wort "Wahlumschläge" 
durch das Wort "Stimmzettelumschläge" 
ersetzt. 

cc) In Nrn. 6 und 7 wlId Jeweils das Wort 
"Wahlumschlag" durch das Wort "Stimm
zettelumschlag" ersetzt. 

10. Art. 48 und 49 erhalten folgende Fassung: 

"Art. 48 

Benachnchtigung der Gewählten 

Der Landeswahlleiter benachnchtigt die 
Gewählten und weIst SIe auf die Regelung des 
Art. 49 Abs. 1 hm. 
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Art. 49 

Erwerb der Mitgliedschaft 1m Landtag 

(1) lEine gewählte sIch bewerbende Person 
erwIrbt die Mitgliedschaft 1m Landtag nach der 
Feststellung des Ergebmsses für sämtliche Wahl
kreIse durch den Landeswahlausschuss (Art. 42) 
mit der Eröffnung der ersten Sitzung des Land
tags nach der Wahl. 2Eine Ablehnung des Erwerbs 
der Mitgliedschaft muss vor der ersten Sitzung 
des Landtags gegenüber dem Landeswahlleiter 
schriftlich erklärt werden. 3Eine Erklärung un
ter Vorbehalt gilt als Ablehnung. 4Dle Erklärung 
kann mcht WIderrufen werden. 

(2) lBei emer LIstennachfolge (Art. 58) oder 
emer Wiederholungswahl (Art. 55) wud die Mit
gliedschaft 1m Landtag mit dem fnst- und form
gerechten Eingang der auf die Benachnchtigung 
erfolgenden Annahmeerklärung beIm Landes
wahlleiter, Jedoch mcht vor AusscheIden des ur
sprünglich gewählten Abgeordneten erworben. 
2LIegt bel Ablehnung des Erwerbs der Mitglied
schaft 1m Landtag durch eme gewählte SIch be
werbende Person die Annahmeerklärung des LIs
tennachfolgers bereits vor der ersten Sitzung des 
Landtags nach der Wahl vor, erwubt der LIsten
nachfolger das Mandat mit der Eröffnung dieser 
Sitzung. 3Gibt der LIstennachfolger oder die durch 
Wiederholungswahl gewählte SIch bewerbende 
Person bIS zum Ablauf der Fnst keme oder keme 
formgerechte Erklärung ab, so gilt die Nachfolge 
oder Wahl zu diesem Zeitpunkt als angenommen. 
4Abs. 1 Sätze 3 und 4 gelten entsprechend." 

11. Art. 54 wud folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Im Fall emer Nachwahl 1St das vorläufi
ge Ergebms der Hauptwahl unmittelbar 1m An
schluss an die Wahlhandlung der Hauptwahl auf 
der Grundlage der erfolgten Stimmabgaben zu 
ermitteln, festzustellen und bekannt zu geben." 

12. Art. 55 Abs. 5 wud WIe folgt geändert: 

a) Der blshenge Wortlaut wud Satz 1. 

b) Es wud folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Der Landeswahlleiter benachnchtigt die 
Gewählten und fordert SIe auf, bmnen emer 
Woche schriftlich zu erklären, ob SIe die Wahl 
annehmen." 

13. Art. 58 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "die An
nahme der Wahl ablehnt" durch die Worte 
"dem Landeswahlleiter schriftlich die Ableh
nung des Erwerbs der Mitgliedschaft erklärt" 
ersetzt. 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) lDIe Feststellung, wer als LIstennach
folger emtritt, trifft der Landeswahlleiter. 2Er 
benachnchtigt den LIstennachfolger und for
dert ihn auf, bmnen emer Woche schriftlich zu 
erklären, ob er die Wahl anmmmt. " 

14. Art. 69 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Eine stimmberechtigte Person, die 1m 
Wählerverzelchms emgetragen 1St oder die aus 
emem von ihr mcht zu vertretenden Grund m 
das Wählerverzelchms mcht aufgenommen 
worden 1St, erhält auf Antrag emen Eintra
gungsschein. " 

15. In Art. 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte 
"wenn ihnen mmdestens emhundert Stimmbe
rechtigte beitreten," gestnchen. 

16. Art. 90 wud WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Wort "und" 
durch em Komma ersetzt und die Worte "und 
Form" angefügt. 

b) Der blshenge Wortlaut WIrd Abs. 1, m Satz 1 
werden nach dem Wort "Gesetz" die Worte 
"und m der auf Grund dieses Gesetzes erlas
senen Landeswahlordnung" emgefügt. 

c) Es wud folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Soweit m diesem Gesetz oder m der 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Lan
deswahlordnung mchts anderes bestimmt 
1St, müssen vorgeschnebene Erklärungen 
persönlich und handschriftlich unterzeIchnet 
sem und bel der zuständigen Stelle 1m Ongl
nal vorliegen. " 

§2 

Änderung des Bezukswahlgesetzes 

Das Gesetz über die Wahl der Bezukstage (Be
zukswahlgesetz BezWG) m der Fassung der Be
kanntmachung vom 12. Februar 2003 (GVBI S. 144, 
BayRS 2021-3-1), zuletzt geändert durch § 5 des Ge
setzes vom 16. Februar 2012 (GVBI S. 30), wud WIe 
folgt geändert: 

1. Art. 4 wud WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 6 WIrd die Zahl ,,48," gestnchen. 

b) Abs. 2 WIrd Wie folgt geändert: 

aal Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"lDer WahlkreIs leiter verständigt unver
züglich die Gewählten von ihrer Wahl 
und fordert SIe auf, bmnen emer Woche 
schriftlich zu erklären, ob SIe die Wahl an-
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nehmen und bereit smd, den Eid oder das 
Gelöbms gemäß Art. 24 Abs. 3 BezO zu 
leIsten. Il 

bb) In Satz 2 werden die Worte "nach Art. 48 
LWG 11 gestnchen. 

2. Art. 5 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte ", wenn ih
nen mmdestens 15, 1m BezIrk Oberbayern 30 
Stimmberechtigte beitreten Il gestnchen. 

b) Abs. 2 Satz 4 wIrd aufgehoben. 

§3 

Änderung des Gesetzes 
über den Bayenschen Verfassungsgenchtshof 

Art. 48 des Gesetzes über den Bayenschen Verfas
sungsgenchtshof (VfGHG) vom 10. MaI 1990 (GVBI 
S. 122, ber. S. 231, BayRS 1103-1-1), zuletzt geändert 
durch § 11 des Gesetzes vom 24. Dezember 2005 
(GVBI S. 665), WIrd WIe folgt geändert: 

1. In Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte ", wenn ihnen 
mmdestens emhundert Stimmberechtigte beitre
ten Il gestnchen. 

2. Abs. 2 Satz 4 wIrd aufgehoben. 

3. Abs. 3 wIrd folgender Satz 4 angefügt: 

,,4Der Verfassungsgenchtshof kann von emer 
mündlichen Verhandlung absehen, wenn er eme 
solche nach der Sach - und Rechtslage mcht für 
geboten erachtet. Il 

§4 

Inkrafttreten 

lDIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 
2 AbweIchend von Satz 1 treten § 1 Nr. 14 mit Wirkung 
vom 10. Dezember 2012 und § 1 Nr. 8 am 1. Dezem
ber 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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2011-2-1 

Gesetz 
zur Änderung des 

Landesstraf- und Verordnungsgesetzes 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht WIrd: 

§ 1 

In Art. 62 Satz 2 des Gesetzes über das Landes
strafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Ge
bIet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Lan
desstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG - (BayRS 
2011-2-I), zuletzt geändert durch § 6 des Gesetzes vom 
12. April 2010 (GVBI S. 169), WIrd die Zahl ,,2012" 
durch die Zahl ,,2014" ersetzt. 

§2 

DIeses Gesetz tritt am 31. Dezember 2012 In Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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2032-1-1-F, 2033-1-1-F , 2211-1-UK 

Gesetz 
zur Änderung der 

Professorenbesoldung 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wIrd: 

§ 1 

Änderung des Bayenschen Besoldungsgesetzes 

Das Bayensche Besoldungsgesetz (BayBesG) 
vom 5. August 2010 (GVBI S. 410, ber. S. 764, BayRS 
2032-1-1-F). zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes 
vom 30. März 2012 (GVBI S. 122). wlId WIe folgt ge
ändert: 

1. DIe InhaltsübersIcht wIrd WIe folgt geändert: 

a) Art. 42 erhält folgende Fassung: 

"Art. 42 Bemessung des Grundgehalts m 
den Besoldungsgruppen W 2 und 
W3" 

b) Es wlId folgender Art. 42a emgefügt: 

"Art. 42a BerücksIchtigungsfähIge Zeiten". 

c) In der Überschrift zu Teil 3 Abschnitt 4 Unter
abschnitt 2 werden nach den Worten "Profes
soren und Professonnnen" em Komma SOWIe 
die Worte "Jumorprofessoren und Jumorpro
fessonnnen" emgefügt. 

d) Es wlId folgender Art. 107a emgefügt: 

"Art. 107a Übergangsvorschrift für Ämter 
der Besoldungsgruppen W 2 und 
W3". 

2. Art. 41 wlId folgender Abs. 3 angefügt: 

,,(3) DIe Grundgehaltssätze für die Besol
dungsordnung W smd mAnlage 3 ausgewIesen. " 

3. Art. 42 erhält folgende Fassung: 

"Art. 42 

Bemessung des Grundgehalts m den 
Besoldungsgruppen W 2 und W 3 

IDas Grundgehalt m den Besoldungsgruppen 
W 2 und W 3 WIrd nach dreI Stufen bemessen: 

1. DIe erste Stufe begmnt mit dem Ersten des 
Monats, m dem 

a) die Begründung des Beamtenverhältms
ses mit Anspruch auf Grundgehalt als 
Professor, Professonn oder als hauptbe
rufliches Mitglied emer Hochschulleitung 
erfolgt, 

b) die Versetzung aus dem DIenst emes an
deren Dienstherrn m den Geltungsbe
reIch dieses Gesetzes wIrksam wlId oder 

c) em Wechsel aus emem Amt der Besol
dungsordnung A, B, e, R oder der Besol
dungsgruppe W 1 wIrksam wlId. 

2. DIe zweite Stufe wIrd nach fünf Jahren 
DIenstzeit mit Anspruch auf Grundgehalt er
reIcht. 

3. DIe dritte Stufe wIrd nach weiteren sIeben 
Jahren DIenstzeit mit Anspruch auf Grundge
halt erreIcht. 

2Wird der PräsIdent oder die PräsIdentin emer 
Hochschule aus emem Amt der Besoldungsgrup
pen W 2 oder W 3 heraus mit der Bestellung zum 
Beamten oder zur Beamtin auf Zeit ernannt, er
folgt keme erneute Stufenfestsetzung. " 

4. Es wIrd folgender Art. 42a emgefügt: 

"Art.42a 

BerücksIchtigungsfähIge Zeiten 

(1) Als DIenstzeiten werden bel der Stufenzu
ordnung und beIm AufsteIgen m den Stufen nach 
Art. 42 berücksIchtigt: 

1. Zeiten mit Anspruch auf Grundgehalt an eI
ner staatlichen Hochschule m emem Amt 
oder DIenstverhältms 

a) als Professor oder Professonn und als Ver
tretungsprofessor oder als Vertretungs
professonn, 

b) als hauptberufliches Mitglied emer Hoch
schulleitung, 

c) als hauptberuflicher Dekan oder als 
hauptberufliche Dekamn, 
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2. Zeiten an emer ausländischen Hochschule 
oder an emer deutschen, staatlich anerkann
ten Hochschule, wenn 

a) m diesem Zeitraum eme hauptberufli
che Professur oder Vertretungsprofessur 
wahrgenommen wurde und 

b) die Anforderungen an dieses Professoren
amt Art. 9 Abs. 1 Satz 1 BayHSchPG ent
sprechen, 

3. ab der erstmaligen Ernennung auf eme Pro
fessur 1m Sinn von Nr. 1 oder NI. 2: 

a) Zeiten emer Beurlaubung ohne Grundbe
züge zur Wahrnehmung von Tätigkeiten 
m Forschung, EntwIcklung, Kunst oder 
Lehre, wenn spätestens bel Beendigung 
des Urlaubs schriftlich zugestanden wor
den 1st, dass diese Zeiten öffentlichen Be
langen oder dienstlichen Interessen die
nen, 

b) Zeiten entsprechend Art. 31 Abs. 1 Nrn. 3 
bIS 6. 

(2) 1 Zeiten ohne Anspruch auf Grundgehalt 
verzögern den Stufenaufstieg, soweit SIe mcht 
von Abs. 1 und 3 Satz 2 erfasst werden. 2Zeiten 
nach Abs. 1 und 3 Satz 2 werden auf volle Monate 
aufgerundet, Zeiten nach Satz 1 auf volle Monate 
abgerundet. 3Eine MehrfachberücksIchtigung der 
Zeiten nach Abs. 1 und 3 Satz 21St unzulässIg. 

(3) lDIe Feststellung über die BerückSIch
tigung von Zeiten nach Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 3 
Buchst. a trifft der PräsIdent oder die PräSIdentin 
der Hochschule. 2Der PräsIdent oder die PräsI
dentm kann 1m Einzelfall mit ZustImmung des 
Staatsmmlstenums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Beurlaubungszeiten ab der erstmali
gen Ernennung auf eme Professur anerkennen, 
die den Fällen des Art. 31 Abs. 1 Nr. 5 entspre
chen; das Staatsmmlstenum der Finanzen 1St zu 
beteiligen. 

(4) lDIe EntscheIdungen über die BerückSIch
tigung von Zeiten nach Abs. 1 und 3 Satz 2 smd 
dem Professor, der Professonn oder dem haupt
beruflichen Mitglied emer Hochschulleitung von 
den zuständigen Stellen schriftlich bekannt zu 
geben. 2In diesen Fällen hat das Landesamt für Fi
nanzen die SIch daraus ergebende Stufe SOWIe die 
m dieser Stufe verbrachte Zeit schriftlich bekannt 
zu geben." 

5. In der Überschrift zu Teil 3 Abschnitt 4 Unterab
schnitt 2 werden nach den Worten "Professoren 
und Professonnnen" em Komma SOWIe die Wor
te "Jumorprofessoren und Jumorprofessonnnen" 
emgefügt. 

6. Art. 69 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Beamte und Beamtinnen der Besoldungs
ordnung W können neben dem Grundgehalt nach 
Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften beson
dere Leistungsbezüge (Art. 71) SOWIe Funktions
Leistungsbezüge (Art. 72) als HochschulleIstungs
bezüge erhalten; Beamte und Beamtinnen der 
Besoldungsgruppen W 2 und W 3 können darüber 
hmaus auch Berufungs- und Bleibe-Lelstungsbe
züge (Art. 70) als Hochschulleistungsbezüge er
halten. " 

7. In Art. 72 Abs. 1 Satz 2 wud nach dem Wort 
"Professoren" das Wort "und" durch em Komma 
ersetzt und werden nach dem Wort "Professo
nnnen," die Worte "Jumorprofessoren SOWIe Ju
morprofessonnnen," emgefügt. 

8. Art. 73 Abs. 1 wud WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Zahl ,,71 602,76" durch 
die Zahl" 75073,40" und die Zahl ,,86018,84" 
durch die Zahl" 89 159,35" ersetzt. 

b) Es wud folgender Satz 3 angefügt. 

,,3Aus dem Vergaberahmen smd auch die 
Leistungsbezüge für Jumorprofessoren und 
Jumorprofessonnnen (besondere SOWIe 
Funktions-Leistungsbezüge) zu bestreiten." 

9. Es wud folgender Art. 107a emgefügt: 

"Art. 107a 

Übergangsvorschrift für Ämter der 
Besoldungsgruppen W 2 und W 3 

(1) lAm 1. Januar 2013 vorhandene Professo
ren, Professonnnen SOWIe hauptberufliche Mit
glieder von Hochschulleitungen, die em Amt der 
Besoldungsgruppe W 2 oder W 3 mnehaben, wer
den den Stufen des Grundgehalts der Anlage 3 
unter BerückSIchtigung von Zeiten nach Art. 42a 
Abs. 1 und 3 Satz 2 zugeordnet. 2Art. 42a Abs. 2 
und 3 Satz 1 SOWIe Abs. 4 gelten entsprechend. 
3 Art. 109 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) lMonatliche Hochschulleistungsbezüge, 
die emem Professor, emer Professonn oder emem 
hauptberuflichen Mitglied emer HochschulleI
tung bIS zum Ablauf des 31. Dezember 2012 zuge
standen haben, vernngern SIch um den Betrag der 
Erhöhung des Grundgehalts am 1. Januar 2013, 
msgesamt Jedoch höchstens m Höhe der Hälfte 
der monatlichen Leistungsbezüge. 2Mehrere mo
natliche Hochschulleistungsbezüge vernngern 
SIch höchstens bIS zu ihrer Jeweiligen Hälfte m 
folgender Reihenfolge, bIS der Höchstbetrag nach 
Satz 1 erreIcht 1St: 

1. unbefnstete Leistungsbezüge, 

2. befnstete Leistungsbezüge, sofern SIe mcht 
unter NI. 3 fallen, 
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3. FunktionsleIstungsbezüge . 

3Bel mehreren HochschulleIstungsbezügen der
selben Gruppe nach Satz 2 vernngert sIch vor
rangIg der früher gewährte LeIstungsbezug; erst
mals am gleIchen Tag gewährte LeIstungsbezüge 
vernngern sIch anteilig. 4Monatliche Hochschul
leIstungsbezüge, die emem Professor oder emer 
Professonn auf Grund Art. 107 Abs. 5 Satz 3 m 
Verbmdung mit der nach Art. 74 zu erlassenden 
Rechtsverordnung gewährt wurden und bIS zum 
Ablauf des 31. Dezembers 2012 zugestanden 
haben, verrmgern sIch um den Betrag der Erhö
hung des Grundgehalts am 1. Januar 2013; die
se LeIstungsbezüge vernngern sIch vorrangIg. 
5Belm weiteren Stufenaufstieg vernngern sIch 
zum 31. Dezember 2012 zustehende und noch 
wIrksame monatliche HochschulleIstungsbezüge 
entsprechend den Sätzen 1 bIS 4; bel Hochschul
leIstungsbezügen, die mcht unter Satz 4 fallen, 
darf der Höchstbetrag nach Satz 1 msgesamt mcht 
überschritten werden. 6Nehmen LeIstungsbezüge 
nach Satz 5 an allgememen Besoldungsanpassun
gen teil, unterliegen die Anpassungen mcht der 
weiteren Anrechnung; maßgeblich 1St der zum 
31. Dezember 2012 zustehende Betrag. 

(3) lDle für die Monate Januar mit April 2013 
bestehenden Besoldungsansprüche der Bezü
geberechtigten m den Besoldungsgruppen W 2 
und W 3, die bereits 1m Dezember 2012 diesen 
Besoldungsgruppen zugeordnet waren, werden 
abweIchend von Art. 4 Abs. 3 Satz 1 mit den Be
zügen für Zahltag MaI 2013 fällig. 2Dle Berechtig
ten nach Satz 1 erhalten m den Monaten Januar 
mit April 2013 unter dem Vorbehalt der Neube
rechnung emen Vorschuss auf diese Bezüge, der 
sIch nach den bIS zum Ablauf des 31. Dezember 
2012 geltenden Vorschriften berechnet. 3EtwaI
ge Nachzahlungen smd mit den Bezügen für Mal 
2013 zu leIsten. 11 

10. Anlage 3 Besoldungsordnung Werhält folgende 
Fassung: 

"Besoldungsordnung W 

Grundgehaltssätze 
(Monatsbeträge m Euro) 

Gültig ab 1. Januar 2013 

Besoldungsgruppe Festbetrag 

W1 3947,54 

Stufe 

Besoldungsgruppe 1 2 

5 Jahre 7 Jahre 

W2 4900,00 5100,00 

·W3 5800,00 6000,00 

3 

5400,00 

6250,00 

§2 

Änderung des 
Bayenschen Beamtenversorgungsgesetzes 

Das Bayensche Beamtenversorgungsgesetz 
(BayBeamtVG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 528, 
ber. S. 764, BayRS 2033-1-1-F), zuletzt geändert durch 
§ 5 des Gesetzes vom 30. März 2012 (GVBl S. 94), WIrd 
WIe folgt geändert: 

1. DIe InhaltsübersIcht wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Art. 113 werden der Stnchpunkt und das 
Wort" HochschulleIstungsbezüge 11 gestnchen. 

b) Es wIrd folgender Art. 113a emgefügt: 

"Art. 113a Überleitung von Versorgungsbe
rechtigten mit Besoldungsgrup
pen W 2 und W 3; HochschulleIs
tungs bezüge 11 

2. Art. 13 Abs. 5 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 WIrd die Zahl ,,40" durch die Zahl 
" 22" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Zahl ,,60" durch die Zahl 
,,38" und die Zahl ,,80" durch die Zahl ,,57" 
ersetzt. 

3. Art. 113 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden der Stnchpunkt 
und das Wort "HochschulleIstungsbezüge" 
gestnchen. 

b) Abs. 4 wud aufgehoben. 

4. Es WIrd folgender Art. 113a emgefügt: 

"Art. 113a 

Überleitung von Versorgungsberechtigten 
mit Besoldungsgruppen W 2 und W 3; 

HochschulleIstungs bezüge 

(1) lBeI Professoren, Professonnnen SOWIe 
hauptberuflichen Mitgliedern von HochschulleI
tungen, die vor dem 1. Januar 2013 aus emem 
Amt der Besoldungsgruppe W 2 oder W 3 m den 
Ruhestand getreten smd, WIrd das ruhegehaltfä
hIge Grundgehalt neu festgesetzt. 2Dazu werden 
SIe den Stufen des Grundgehalts der Anlage 3 
BayBesG unter BerücksIchtigung von Zeiten nach 
Art. 42a Abs. 1 und 3 Satz 2 BayBesG zugeordnet; 
Art. 42a Abs. 2 und 3 Satz 1 SOWIe Abs. 4 Satz 1 
BayBesG gelten entsprechend. 3Dle ruhegehaltfä
hIgen HochschulleIstungsbezüge vernngern sIch 
anteilig um den Betrag der Erhöhung des Grund
gehalts am 1. Januar 2013, msgesamt Jedoch 
höchstensm Höhe der Hälfte der ruhegehaltfä
hIgen LeIstungsbezüge. 4Ruhegehaltfählge Hoch-
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schulleIstungsbezüge, die emem Professor oder 
emer Professonn auf Grund Art. 107 Abs. 5 Satz 3 
BayBesG m Verbmdung mit der nach Art. 74 
BayBesG zu erlassenden Rechtsverordnung ge
währt wurden, vernngern sIch um den Betrag der 
Erhöhung des Grundgehalts am 1. Januar 2013; 
diese LeIstungsbezüge vernngern sIch vorrangIg. 

(2) Für Hinterbliebene gilt Abs. 1 entspre
chend. 

(3) 1Für am 1. Januar 2013 vorhandene Pro
fessoren, Professonnnen SOWIe hauptberufliche 
Mitglieder von Hochschulleitungen abgegebene 
Erklärungen nach 

1. § 33 Abs. 3 Satz 1 des Bundesbesoldungsge
setzes, 

2. § 6 Abs. 6 Satz 1 der Verordnung über die 
Gewährung von LeIstungsbezügen für Pro
fessoren und Professonnnen SOWIe hauptbe
rufliche Mitglieder von Hochschulleitungen, 
über die Gewährung von Forschungs- und 
Lehrzulagen und über die Gewährung emer 
Nebenamtsvergütung für Professoren und 
Professonnnen (Bayensche Hochschullels
tungsbezügeverordnung BayHLelstBV) 
vom 15. Dezember 2004 (GVBI S. 575, BayRS 
2032-3-4-1-WFK) m der bIS zum Ablauf des 
31. Dezember 2010 geltenden Fassung, 

3. Art. 13 Abs. 5 Satz 2 m der bIS zum Ablauf des 
31. Dezember 2012 geltenden Fassung oder 

4. Art. 113 Abs. 4 Satz 2 m der bIS zum Ablauf 
des 31. Dezember 2012 geltenden Fassung 

bleiben wIrksam. 2Dle m den Erklärungen festge
legte Höchstgrenze der RuhegehaltfähIgkeit wIrd 
nach folgender Formel umgerechnet: 

GG W n 2012 x (1 + Grenzsatz2012) - GG W n Stufe m 2013 
Grenzsatz2013 

Grenzsatz 2013 

GG Wn 2012 

Grenzsatz 2012 

GG W n Stufe m 2013 

GG W n Stufe m 2013 

Neue Höchstgrenze ab 
1. Januar 2013 

Grundgehalt der Besol
dungsgruppe W 2 oder 
W 3 am 31. Dezember 
2012 

In der Erklärung fest
gelegte Höchstgrenze 
der RuhegehaltfähIg
keit der HochschulleIs
tungsbezüge 

Grundgehalt der Besol
dungsgruppe W 2 oder 
W 3 und der zugeord
neten Stufe am 1. Janu
ar 2013. 

621 
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3Dle Erklärungen verlieren mit der Abgabe emer 
neuen Erklärung nach Art. 13 Abs. 5 Satz 2 ihre 
Wirksamkeit. " 

§ 3 

Änderung des Gesetzes 
zur Anpassung der Bezüge 2012 

§ 3 des Gesetzes zur Anpassung der Bezüge 2012 
vom 30. März 2012 (GVBl S. 94) zur Änderung des 
Art. 73 Abs. 1 Satz 1 des Bayenschen Besoldungsge
setzes (BayRS 2032-1-1-F) wIrd aufgehoben. 

§4 

Änderung des Gesetzes über die Ernchtung 
emer AkademIe für Politische Bildung 

Das Gesetz über die Ernchtung emer AkademIe 
für Politische Bildung (BayRS 2211-1-UK), zuletzt ge
ändert durch § 17 des Gesetzes vom 5. August 2010 
(GVBl S. 410), wIrd WIe folgt geändert: 

" 2Dle Höhe des Grundgehalts SOWIe der 
HochschulleIstungsbezüge werden vom Ku
ratonum mit dem Duektor 1m Rahmen der Be
züge emes Professors der Besoldungsgruppe 
W 3 an emer Hochschule verembart; Art. 73 
des Bayenschen Besoldungsgesetzes m Ver
bmdung mit § 7 der Bayenschen Hochschul
leIstungsbezügeverordnung finden keme An
wendung." 

b) In Abs. 4 Satz 2 werden die Worte "des Ge
setzes über kommunale Wahlbeamte smn
gemäß" durch die Worte "des Bayenschen 
Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend" 
ersetzt. 

§5 

Inkrafttreten 

(1) DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

(2) AbweIchend von Abs. 1 tritt § 3 am 31. Dezem
ber 2012 m Kraft. 

1. Der Überschrift wIrd der Klammerzusatz München, den 11. Dezember 2012 
,,(AkadPolBiG)" angefügt. 

Der Bayerische Ministerpräsident 
2. Art. 9 wud WIe folgt geändert: 

a) Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: Horst See hof e r 
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2120-1-UG ,2127-1-UG 

Gesetz 
zur Änderung des 

Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes 
und des Bestattungsgesetzes 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht WIrd: 

§ 1 

Änderung des Gesundheitsdienst
und Verbraucherschutzgesetzes 

Das Gesetz über den öffentlichen Gesundheits- und 
Vetermärdienst, die Ernährung und den Verbraucher
schutz SOWIe die Lebensmittelüberwachung (Gesund
heitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz - GDVG) 
vom 24. Juli 2003 (GVBI S. 452, BayRS 2120-1-UG), 
zuletzt geändert durch Geset:z: vom 25. MaI 2011 
(GVBI S. 234), WIrd WIe folgt geändert: 

1. In Art. 3 Abs. 1 Nr. 1, Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 
Satz 3 werden Jeweils die Worte '" Gesundheit 
und Verbraucherschutz" durch die Worte "und 
Gesundheit" ersetzt. 

2. Art. 7 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 WIrd durch folgende Sätze 1 bIS 4 
ersetzt: 

"lVorbehaltlich Abs. 2 kann durch Rechts
verordnung nach Art. 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 
bestimmt werden, dass 

1. emzelne Kontrollaufgaben und die 
zur Wahrnehmung dieser Aufgaben 
erforderlichen Befugmsse nach die
sem Gesetz, den Internationalen Ge
sundheitsvorschriften und den darauf 
beruhenden Rechtsvorschriften SOWIe 

2. Aufgaben der unteren Behörden für 
Gesundheit, Le bensmittelsIcherheit, 
Ernährung und Verbraucherschutz 
nach dem Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) und den darauf beruhenden 
Rechtsvorschriften 

auf eme oder mehrere Personen des 
Pnvatrechts übertragen werden (BeleI
hung). 2Dle Beleihung kann auch durch 
öffentlich-rechtlichen Vertrag erfolgen. 
3In Angelegenheiten, die sIch auf emen 
RegIerungsbezIrk beschränken, kann die 

zuständige RegIerung die Beleihung 1m 
Einvernehmen mit dem Staatsmmlsten
um für Umwelt und Gesundheit vorneh
men. 4Bel Angelegenheiten, die mehre
re RegIerungsbezIrke betreffen, 1St das 
StaatsmmIstenum für Umwelt und Ge
sundheit für die Beleihung zuständig." 

b b) Der blshenge Satz 2 wIrd Satz 5 i nach 
dem Wort "Rechtsverordnung" werden 
die Worte "oder durch den m Satz 2 ge
nannten öffentlich-rechtlichen Vertrag" 
emgefügt. 

cc) Es WIrd folgender Satz 6 angefügt: 

,,6Im Fall emer Beleihung durch öffent
lich-rechtlichen Vertrag smd 1m Staatsan
zeIger oder 1m Amtsblatt der RegIerung 
die beliehene Person, die ihr übertrage
nen Aufgaben und Befugmsse, ihr Zu
ständigkeitsberelch SOWIe das Ende der 
Beleihung bekannt zu machen. " 

b) In Abs. 3 Satz 2 werden die Worte '" Gesund
heit und Verbraucherschutz" durch die Worte 
" und Gesundheit" ersetzt. 

3. In Art. 11 Abs. 1 werden Jeweils die Worte", Ge
sundheit und Verbraucherschutz" durch die Wor
te "und Gesundheit" ersetzt. 

4. Art. 14 Abs. 5 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Es WIrd folgender neuer Satz 8 emgefügt: 

,,8Bel der Schulemgangsuntersuchung nach 
Satz 4 und bel weiteren schulischen Impfbe
ratungen smd vorhandene ImpfausweIse und 
Impfbeschelmgungen (§ 22 IfSG) der Kinder 
durch die Personensorgeberechtigten vorzu
legen. " 

b) Der blshenge Satz 8 wIrd Satz 9. 

5. Art. 18 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Es wIrd folgender Abs. 2a emgefügt: 

,,(2a) lÖrtlich zuständig für AnzeIgen 
nach Abs. 1 und 21St die untere Behörde für 
Gesundheit, Vetennärwesen, Ernährung und 
Verbraucherschutz, m deren BezIrk 
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1. die natürliche Person 

a) ihre Hauptwohnung hat oder 

b) die Tätigkeiten erbnngt oder anbIe
tet, wenn die Hauptwohnung mcht 1m 
FreIstaat Bayern 1st, 

2. sonstige Anbleter von PflegedienstleIs
tungen 

a) ihren Sitz haben oder 

b) Tätigkeiten erbnngen oder anbIeten, 
wenn die Pflege dienste 1m FreIstaat 
Bayern weder ihren Sitz noch eme 
Niederlassung haben. 

2Bel Pflegediensten mit orgamsatonsch 
selbstständigen örtlichen Niederlassungen 
hat die AnzeIge auch gegenüber der unteren 
Behörde für Gesundheit, Vetennärwesen, Er
nährung und Verbraucherschutz zu erfolgen, 
m deren BezlIk die Niederlassung gelegen 
1St. 3DIe untere Behörde für Gesundheit, Ve
tennärwesen, Ernährung und Verbraucher
schutz, bel der die AnzeIge nach Abs. 1 und 2 
erfolgt 1St, 1St befugt, die AnzeIgen und vorge
legten Unterlagen gemäß Abs. 1 und 2 ande
ren unteren Behörden für Gesundheit, Veten
närwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 
zur Erfüllung von deren Aufgaben zu über
mitteln. " 

b) In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte" und Abs. 2" 
durch die Worte", Abs. 2 und 2a" ersetzt. 

c) Abs. 4 wlId WIe folgt geändert: 

aal Es werden folgender neuer Satz 2 und fol
gender Satz 3 emgefügt: 

,,2Zuständig für die Untersagung 1St die 
untere Behörde für Gesundheit, Veten
närwesen, Ernährung und Verbraucher
schutz, m deren BezlIk die Tatsachen 
nach Satz 1 bekannt werden; SIe unter
nchtet die anderen unteren Behörden für 
Gesundheit, Vetennärwesen, Ernährung 
und Verbraucherschutz über die EinleI
tung und den Abschluss emes Untersa
gungsverfahrens. 3DIe anderen Behörden 
für Gesundheit, Vetennärwesen, Ernäh
rung und Verbraucherschutz smd befugt, 
m ihrem BezIrk bekannt gewordene Tat
sachen nach Satz 1 der zuständigen Be
hörde mitzuteilen. " 

bb) Der blshenge Satz 2 wIrd Satz 4; die Wor
te ", Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 6 bIS 7a" wer
den durch die Worte" und Abs. 2, 3, 6 und 
7 a" ersetzt. 

6. Art. 29a Satz 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) DIe Worte "nach den §§ 40 bIS 42 des ArzneI-

mittelgesetzes m der Fassung der Bekannt
machung vom 11. Dezember 1998 (BGBI I 
S. 3586) m der jeweils geltenden Fassung" 
werden durch die Worte "nach §§ 40 bIS 42 
des Arznelffiittelgesetzes (AMG), zur Bewer
tung der klimschen Prüfung emes Medizm
produkts und der LeIstungsbewertungsprü
fung emes In-vitro-Dmgnostikums nach §§ 19 
bIS 24 des Medizmproduktegesetzes (MPG)" 
ersetzt. 

b) DIe Worte" (TFG) vom 1. Juli 1998 (BGBI I 
S. 1752) m der jeweils geltenden Fassung" 
werden gestnchen. 

7. Art. 29b wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wlId WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "des ArzneI
mittelgesetzes " durch die Abkürzung 
"AMG /' ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte lIdes ArzneI
mittelgesetzes " durch die Abkürzung 
"AMG" ersetzt. 

b) Es werden folgender neuer Abs. 2 und folgen
der Abs. 3 emgefügt: 

,,(2) Für die Bewertung der klimschen 
Prüfung emes Medizmprodukts und der 
LeIstungs bewertungsprüfung emes In -vitro
DIagnostikums nach §§ 19 bIS 24 MPG smd 
zuständig 

1. die Ethik-KommIssIOnen bel den staatli
chen Hochschulen, wenn der Prüfer, der 
Hauptprüfer oder der Leiter der klim
schen Prüfung als Prüfender Mitglied der 
Medizmlschen Fakultät der jeweiligen 
Hochschule 1St oder die klimsche Prüfung 
oder Lelstungsbewertungsprüfung an der 
Medizlmschen Fakultät der jeweiligen 
Hochschule oder emer ihrer Einnchtun
gen durchführt; 

2. die Ethik-KommIssIOn bel der Bayen
schen Landesärztekammer mallen übn
gen Fällen. 

(3) lDIe Bayensche Landeszahnärztekam
mer erstattet der Ethik-KommIssIOn bel der 
Bayenschen Landesärztekammer auf deren 
Verlangen die für die Bewertung der klim
schen Prüfung zahnärztlicher Medizmproduk
te erforderlichen Gutachten. 2Zur Erstattung 
der Gutachten dürfen auch personenbezo
gene Daten über die Person des Prüfenden 
genutzt werden, die der Bayenschen Landes
zahnärztekammer 1m Rahmen der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben nach dem Heilberufe
Kammergesetz bekannt wurden und für die 
Beurteilung der Qualifikation der oder des 
Prüfenden erheblich sem können. 3Dlese Da
ten dürfen bel der Erstattung des Gutachtens 



Bayensches Gesetz- und Verordnungs blatt Nr. 23/2012 631 

an die Ethik-KommIssIOn bei der Bayenschen 
Landesärztekammer übermittelt werden. 4Für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Sätzen 
1 bIS 3 werden von der Bayenschen Landes
zahnärztekammer keme Kosten erhoben." 

c) Der bishenge Abs. 2 wud Abs. 4. 

8. In Art. 29c Abs. 2 Satz 2 werden die Worte", Ge
sundheit und Verbraucherschutz" durch die Wor
te "und Gesundheit" ersetzt. 

9. Art. 29f Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte", Gesundheit und 
Verbraucherschutz" durch die Worte "und 
Gesundheit" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Worte Ir, Gesundheit
und Verbraucherschutz" durch die Worte 
" und Gesundheit" ersetzt. 

10. Art. 29g Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach den Worten" oder der 
Bayenschen Landesärztekammer" die Worte 
"oder em Sachverständiger der Bayenschen 
Landeszahnärztekammer " emgefügt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort "Ethik-Kom
mIssIOnen" die Worte "oder der Bayenschen 
Landeszahnärztekammer gegen Sachverstän
dige" emgefügt. 

11. In Art. 31a Satz 2 werden nach den Worten 
"Gememsamen Bundesausschusses " die Worte 
" oder eme auf Grund emerVerordnung nach Art. 34 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 12" emgefügt und die Worte" der 
mcht gesetzlich versIcherten Frauen" durch die 
Worte "mcht gesetzlich krankenversIcherter Per
sonen" ersetzt. 

12. Art. 34 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Der bishenge Wortlaut wIrd Satz 1 und 
WIe folgt geändert: 

aaa) Im emleitenden Satzteil werden die 
Worte Ir, Gesundheit und Verbrau
cherschutz" durch die Worte "und 
Gesundheit" ersetzt. 

bbb) In Nr. 11 werden die Zahl ,,8" durch 
die Zahl ,,9" und der Schlusspunkt 
durch em Komma ersetzt. 

ccc) Es WIrd folgende Nr. 12 angefügt: 

,,12. a) landesweite Einladungs-
verfahren zu Früherken
nungsuntersuchungen für 
gesetzlich und mcht ge
setzlich KrankenversIcher
te emzunchten, auf deren 

Durchführung gesetzlich 
KrankenversIcherte nach 
den Vorschriften des Fünf
ten Buches Sozmlgesetzbuch 
und den Richtlimen des Ge
memsamen Bundesausschus
ses Anspruch haben und 
zu denen der Gememsame 
Bundesausschuss kem bun
desweites Einladungswesen 
vorgeschneben hat, 

b) das Nähere über die Durch
führung und die FinanzIe
rung des Einladungswesens 
und 

c) die zuständigen Stellen zu 
bestimmen, die befugt smd, 
Daten der Melderegister zu 
erheben und zu verarbeiten." 

bb) Es werden folgende Sätze 2 und 3 ange
fügt: 

,,2In emer Rechtsverordnung nach Satz 1 
Nr. 12 können die Träger der gesetzli
chen KrankenversIcherung mcht zur Be
teiligung an den Kosten der Einladungs
verfahren verpflichtet werden. 3Art. 31a 
bleibt unberührt. " 

b) Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Im emleitenden Satzteil werden die 
Worte ", Gesundheit und Verbrau
cherschutz" durch die Worte "und 
Gesundheit" ersetzt. 

bbb) Nr. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aaaa) In Buchst. g werden die Worte 
"Gesetzes über das Apothe
kenwesen" durch das Wort 
"Apothekengesetzes " ersetzt 
und nach dem Wort "Apo
thekenbetne bsordnung" em 
Komma angefügt. 

bbbb) Es werden folgende Buchst. h 
bIS k angefügt: 

"h) des Gesetzes zu den In
ternationalen Gesund
heitsvorschriften (2005) 
und des IGV-Durchfüh
rungsgesetzes und der 
auf Grund dieses Geset
zes erlassenen Verord
nungen, 

i) des Gendiagnostikgeset
zes (GenDG) und der von 
der Gendiagnostik -Kom-
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mIsslOn nach § 16 Abs. 2 
GenDG abgegebenen 
Stellungnahmen und 
nach § 23 Abs. 2 GenDG 
erstellten Richtlimen und 

k) der Tnnkwasserverord
nung". 

bb) In Satz 3 werden die Worte ,,, Gesundheit 
und Verbraucherschutz" durch die Worte 
"und Gesundheit" ersetzt. 

c) In Abs. 3, 4 und 5 werden Jeweils die Worte 
", Gesundheit und Verbraucherschutz" durch 
die Worte "und Gesundheit" ersetzt. 

13. Art. 36 WIrd aufgehoben. 

14. Der bIshenge Art. 37 WIrd Art. 36. 

§2 

Weitere Änderung des Gesundheitsdienst
und Verbraucherschutzgesetzes 

Art. 14 Abs. 5 des Gesetzes über den öffentlichen 
Gesundheits- und Vetennärdienst, die Ernährung 
und den Verbraucherschutz SOWIe die Lebensmittel
überwachung (Gesundheitsdienst- und Verbraucher
schutzgesetz - GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBI S. 452, 
BayRS 2120-1-UG), zuletzt geändert durch § 1 dieses 
Gesetzes, WIrd WIe folgt geändert: 

1. Satz 8 wIrd aufgehoben. 

2. Der bIshenge Satz 9 wIrd Satz 8. 

1. Art. 9 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2DIe Fnedhöfe müssen sIch In das Orts- und 
Landschaftsbild eInfügen; die Erfordermsse eI
ner geordneten städtebaulichen EntWIcklung und 
die Ziele der Raumordnung SInd zu beachten, die 
Grundsätze und die sonstigen Erfordermsse der 
Raumordnung SInd zu berücksIchtigen. " 

2. Art. 15 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "Gesund
heit, Ernährung und Verbraucherschutz" 
durch die Worte "Umwelt und Gesundheit" 
ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte lIder 
Ehegatte," durch die Worte "die Ehegattin 
oder der Ehegatte, die Lebenspartnenn oder 
der Lebenspartner, " ersetzt. 

3. Im eInleitenden Satzteil des Art. 16 Abs. 1 werden 
die Worte "Gesundheit, Ernährung und Verbrau
cherschutz" durch die Worte "Umwelt und Ge
sundheit" ersetzt. 

§4 

Inkrafttreten 

(1) DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 In Kraft. 

(2) AbweIchend von Abs. 1 treten 

1. § 1 Nrn. 6, 7 Buchst. bund c und Nr. 10 mit Wir
kung vom 21. März 2010 und 

2. § 2 am 1. Januar 2016 

§ 3 In Kraft. 

Änderung des Bestattungsgesetzes München, den 11. Dezember 2012 

Das Bestattungsgesetz - BestG - (BayRS 2127-1- Der Bayerische Ministerpräsident 
UG), zuletzt geändert durch § 12 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2007 (GVBI S. 958), WIrd WIe folgt ge-
ändert: Horst See hof e r 
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2132-1-1,2133-1-1 

Gesetz 
zur Änderung der 

Bayerischen Bauordnung und 
des Baukammerngesetzes 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wIrd: 

§ 1 

Änderung der Bayenschen Bauordnung 

DIe Bayensche Bauordnung (BayBO) m der Fas
sung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
(GVBl S. 588, BayRS 2132-1-1), zuletzt geändert durch 
§ 36 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBI 
S. 689), wud WIe folgt geändert: 

1. Art. 1 Abs. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 6 wud der Schlusspunkt durch em 
Komma ersetzt. 

b) Es wud folgende Nr. 7 angefügt: 

" 7. Messestände m Messe- und Ausstellungs
gebäuden. 11 

2. Art. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 4 wud WIe folgt geändert: 

aal Nr. 7 Buchst. b erhält folgende Fassung: 

" b) 1m FreIen mit Szenenflächen SOWIe 
FreIsportanlagen Jeweils mit Tribü
nen, die keme fliegenden Bauten smd 
und msgesamt mehr als 1 000 Besu
cher fassen, 11 

bb) In Nr. 8 werden nach dem Wort "Ge
bäuden" die Worte "oder mehr als 1 000 
Gastplätzen 1m FreIen 11 emgefügt. 

cc) Nrn. 9 und 10 werden durch folgende 
neue Nrn. 9 bIS 12 ersetzt: 

,,9. Gebäude mit Nutzungsemheiten zum 
Zweck der Pflege oder Betreuung 
von Personen mit Pflegebedürftigkeit 
oder Behmderung, deren Selbstret
tungsfähIgkeit emgeschränkt 1st, 
wenn die Nutzungsemheiten 

a) emzeln für mehr als sechs Perso
nen bestimmt smd, 

b) für Personen mit IntensIvpflege
bedarf bestimmt smd oder 

c) emen gememsamen Rettungsweg 
haben und für msgesamt mehr als 
zwölf Personen bestlmmt smd, 

10. Krankenhäuser, 

11. sonstige Einnchtungen zur Un
terbnngung von Personen SOWIe 
WohnheIme, 

12. Tagesemnchtungen für mehr als 
zehn Kinder SOWIe Menschen mit 
Behmderung und alte Menschen, 11 

dd) DIe blshengen Nrn. 11 bIS 17 werden 
Nrn. 13 bIS 19. 

ee) DIe blshenge Nr. 18 wud Nr. 20; die Wor
te "Nrn. 1 bIS 17" werden durch die Wor
te "Nrn. 1 bIS 19" ersetzt und nach dem 
Wort "smd" werden em Komma und die 
Worte " ausgenommen Wohngebäude, die 
keme Hochhäuser smd 11 emgefügt. 

b) Es wud folgender neuer Abs. 10 emgefügt: 

,,(10) Barnerefrel smd bauliche Anlagen, 
soweit SIe für Menschen mit Behmderung m 
der allgemem üblichen Welse, ohne besonde
re Erschwerms und grundsätzlich ohne frem
de Hilfe zugänglich und nutzbar smd." 

c) DIe blshengen Abs: 10 und 11 werden Abs. 11 
und 12. 

3. Art. 15 wud WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. nach den Vorschriften 

a) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. März 2011 zur Fest
legung harmomslerter Bedingungen 
für die Vermarktung von Bauproduk
ten und zur Aufhebung der Richtli
me 89/106/EWG des Rates (ABI L 88 
S. 5) m der Jeweils geltenden Fas
sung, 
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b) anderer unmittelbar geltender Vor
schriften der Europäischen Umon 
oder 

c) zur Umsetzung von Richtlimen der 
Europäischen Umon, soweit diese die 
Grundanforderungen an Bauwerke 
nach Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 30512011 berücksIchtigen, 

m den Verkehr gebracht und gehandelt 
werden dürfen, msbesondere die CE
KennzeIchnung (Art. 8 und 9 der Ver
ordnung (EU) NT. 30512011) tragen und 
dieses ZeIchen die nach Abs. 7 Nr. 1 fest
gelegten LeIstungsstufen oder -klassen 
ausweIst oder die LeIstung des Baupro
dukts angibt. 11 

b) Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

,,(7) Das Deutsche Institut für Bautechnik 
kann 1m Einvernehmen mit der obersten Bau
aufsIchtsbehörde m der Bauregelliste B 

1. festlegen, welche LeIstungsstufen oder 
-klassen nach Art. 27 der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 oder nach Vorschriften 
zur Umsetzung der Richtlimen der Euro
päischen Umon Bauprodukte nach Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 erfüllen müssen, und 

2. bekannt machen, mWIeweit Vorschrif
ten zur Umsetzung von RIchtlimen der 
Europäischen Umon die Grundanforde
rungen an Bauwerke nach Anhang I der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 nIcht be
rücksIchtIgen. 1I 

4. Art. 17 Abs. 2 wIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3DIe Anerkennungsbehörde für Stellen nach 
Art. 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Art. 80 Abs. 5 Nr. 2 
kann allgememe bauaufsIchtliche Prüfzeugmsse 
zurücknehmen oder wIderrufen; Art. 48 und 49 
des Bayenschen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) finden Anwendung. 11 

5. Art. 18 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 erhalten folgen
de Fassung: 

,,1. Bauprodukte, die nach Vorschriften zur Um
setzung von Richtlimen der Europäischen 
Umon m Verkehr gebracht und gehandelt 
werden dürfen, hmsIchtlich der mcht berück
sIchtigten Grundanforderungen an Bauwerke 
1m Sinn des Art. 15 Abs. 7 Nr. 2, 

2. Bauprodukte, die auf der Grundlage von un
mittelbar geltendem Recht der Europäischen 
Umon m Verkehr gebracht und gehandelt 
werden dürfen, hmsIchtlich der mcht berück
sIchtigten Grundanforderungen an Bauwerke 
1m Sinn des Art. 15 Abs. 7 Nr. 2,11. 

6. Art. 23 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 2 Sätze 2 und 3 werden aufgehoben; die 
SatzbezeIchnung 1m bIshengen Satz 1 ent
fällt. 

b) Abs. 3 wud aufgehoben. 

7 Art. 26 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Satz 1 gilt mcht für 

1. Fenster und Türen, 

2. Fugendichtungen und 

3. brennbare Dämmstoffe m mchtbrennba
ren geschlossenen Profilen der Außen
wandkonstruktion. 11 

b) Abs. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 2 werden nach dem Wort "wer
den, 11 die Worte "und mehr als zweI Ge
schosse überbrückende Solaranlagen an 
Außenwänden 11 emgefügt. 

bb) Es WIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Baustoffe, die schwerentflammbar sem 
müssen, m Bauteilen nach Satz 1 Halb
satz 1 und Satz 2 dürfen mcht brennend 
abfallen oder abtropfen. 11 

8. Art. 28 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 NT. 1 werden die Worte "bIS zu 
2,50 m ll durch die Worte "von wemger als 
2,50 m 11 ersetzt. 

b) Abs. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 2 wud WIe folgt geändert: 

aaa) Im emleitenden Satzteil werden die 
Worte "nach Satz 1 smd ll durch die 
Worte "smd m den Fällen von Abs. 2 
Nrn. 1 bIS 3 11 ersetzt. 

bbb) In NT. 3 WIrd nach dem Wort "ha
ben 11 das Komma durch emen 
Schlusspunkt ersetzt. 

ccc) Nr. 4 wud aufgehoben. 

bb) Es WIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3In den Fällen des Abs. 2 Nr. 4 smd an 
Stelle von Brandwänden feuerbeständige 
Wände zuläSSIg, wenn der Brutto-Raum
mhalt des land-oder forstwIrtschaftlich 
genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils 
mcht größer als 2 000 m 3 1St. 11 
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c) In Abs. 6 Halbsatz 2 werden nach den Worten 
"aus mchtbrennbaren Baustoffen" em Kom
ma und die Worte" bel Gebäuden der Gebäu
deklassen 1 bIS 4 als öffnungslose hochfeuer
hemmende Wand 11 emgefügt. 

d) Abs. 7 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Bel Außenwandkonstruktionen, die 
eme seitliche Brandausbreitung begüns
tigen können, WIe hmterlüfteten Außen
wandbekleIdungen oder Doppelfassaden, 
smd gegen die Brandausbreitung 1m Be
reIch der Brandwände besondere Vorkeh
rungen zu treffen. 11 

bb) Es WIrd folgender neuer Satz 3 emgefügt: 

,,3 AußenwandbekleIdungen von Gebäu
deabschlusswänden müssen emschließ
lich der Dämmstoffe und Unterkonstruk
tionen mchtbrennbar sem. 11 

cc) Der blshenge Satz 3 WIrd Satz 4. 

9. Art. 30 wud WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 3 Nr. 3 wud vor dem Wort "LIchtkup
peln" das Wort " Dachflächenfenster, 11 emge
fügt. 

b) Abs. 5 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "LIchtkuppeln 
und Oberlichte 11 durch die Worte "Dach
flächenfenster, LIchtkuppeln, Oberlichte 
und Solaranlagen 11 ersetzt. 

bb) Satz 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) In Nr. 1 WIrd vor dem Wort "Ober
lichte" das Wort "Dachflächenfens
ter," emgefügt. 

bbb) In Nr. 2 WIrd vor dem Wort "Dach
gauben" das Wort " Solaranlagen, 11 

emgefügt. 

10. Art. 33 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 7 Satz 2 werden die Worte "Innen
liegende notwendige Treppenräume 11 durch 
die Worte "Notwendige Treppenräume ohne 
Fenster" ersetzt. 

b) Abs. 8 erhält folgende Fassung: 

,,(8) lNotwendige Treppenräume müssen 
belüftet und zur Unterstützung wIrksamer 
Löscharbeiten entraucht werden können. 2Dle 
Treppenräume müssen 

1. m Jedem obenrdischen Geschoss unmit
telbar ms FreIe führende Fenster mit eI
nem freIen Querschnitt von mmdestens 
0,50 m2 haben, die geöffnet werden kön
nen, oder 

2. an der obersten Stelle eme Öffnung zur 
Rauchableitung haben. 

31m Fall des Satzes 2 Nr. 1 1st m Gebäuden 
mit emer Höhe nach Art. 2 Abs. 3 Satz 2 von 
mehr als 13 m an der obersten Stelle eme Öff
nung zur Rauchableitung erforderlich. 4Öff
nungen zur Rauchableitung nach Sätzen 2 
und 3 müssen m Jedem Treppenraum emen 
freIen Querschnitt von mmdestens 1 m2 und 
Vornchtungen zum Öffnen ihrer Abschlüsse 
haben, die vom Erdgeschoss SOWIe vom 
obersten Treppenabsatz aus bedient werden 
können. 11 

11. Art. 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 erhält folgende Fas
sung: 

,,3. mnerhalb von Nutzungsemheiten mit mcht 
mehr als 200 m2 und mnerhalb von Wohnun
gen," 

12. Art. 37 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Es WIrd folgender neuer Satz 2 emgefügt: 

,,2Dlese Öffnung darf emen Abschluss 
haben, der 1m Brandfall selbsttätig öff
net und von mmdestens emer geeIgneten 
Stelle aus bedient werden kann. 11 

bb) Der blshenge Satz 2 WIrd Satz 3. 

b) Abs. 4 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 4 wud aufgehoben. 

bb) Der blshenge Satz 5 WIrd Satz 4. 

13. Art. 38 Abs. 1 Halbsatz 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Im emleitenden Satzteil werden die Worte 
"für Decken 11 gestnchen. 

b) In Nr. 1 werden die Worte "m Gebäuden" 
durch die Worte "mnerhalb von Gebäuden" 
ersetzt. 

14. In Art. 39 Abs. 5 Nr. 1 werden die Worte "für Ge
bäude" durch die Worte "mnerhalb von Gebäu
den 11 ersetzt. 

14a. Art. 46 wud folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) 1In Wohnungen müssen Schlafräume und 
KinderzImmer SOWIe Flure, die zu Aufenthaltsräu-
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men führen, Jeweils mmdestens emen Rauchwarn
rneIder haben. 2DIe RauchwarnrneIder müssen so 
emgebaut oder angebracht und betneben werden, 
dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet 
wIrd. 3DIe Eigentümer vorhandener Wohnungen 
smd verpflichtet, Jede Wohnung bIS zum 31. De
zember 2017 entsprechend auszustatten. 4DIe Si
cherstellung der Betnebsbereitschaft obliegt den 
unmittelbaren Besitzern, es seI denn, der Eigentü
mer übernImmt diese Verpflichtung selbst. 11 

15. Art. 48 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Sätze 1 bIS 3 erhalten folgende Fassung: 

"lIn Gebäuden mit mehr als zweI Woh
nungen müssen die Wohnungen emes 
Geschosses barnerefrel erreIchbar sem; 
diese Verpflichtung kann auch durch 
barnerefrel erreIchbare Wohnungen m 
mehreren Geschossen erfüllt werden. 2In 
Gebäuden mit mehr als zweI Wohnungen 
und mit nach Art. 37 Abs. 4 Satz 1 erfor
derlichen Aufzügen mussem Drittel der 
Wohnungen barnerefrel erreIchbar sem. 
3In den Wohnungen nach den Sätzen 1 
und 2 müssen die Wohn- und Schlaf
räume, eme Toilette, em Bad, die Küche 
oder Kochmsche SOWIe der Raum mit 
Anschlussmöglichkeit für eme Waschma
schme barnerefrel sem. 11 

bb) In Satz 4 werden nach den Worten "Art. 37 
Abs. 4 11 die Worte" und 5 11 emgefügt. 

b) Abs. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"lBauliche Anlagen, die öffentlich zu
gänglich smd, müssen m den dem allge
memen Besucher- und Benutzerverkehr 
dienenden Teilen barnerefrel sem. 11 

bb) Im emleitenden Satzteil von Satz 2 wer
den die Worte "DIese Anforderungen gel
ten" durch die Worte "DIes gilt" ersetzt. 

cc) Es werden folgende neue Sätze 3 und 4 
emgefügt: 

,,3Für die der zweckentsprechenden Nut
zung dienenden Räume und Anlagen ge
nügt es, wenn SIe m dem erforderlichen 
Umfang barnerefrel smd. 4Toilettenräume 
und notwendige Stellplätze für Besucher 
und Benutzer müssen m der erforderli
chen Anzahl barnerefrel sem. 11 

dd) Der bIshenge Satz 3 wIrd Satz 5; das Wort 
"Sie" WIrd durch die Worte "DIese Anfor
derungen 11 ersetzt. 

ee) Der bIshenge Satz 4 wIrd Satz 6. 

c) Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Bauliche Anlagen und Einnchtun
gen, die überwIegend oder ausschließlich von 
Menschen mit Behmderung, alten Menschen 
und Personen mit Klemkmdern genutzt wer
den, WIe 

1. Tagesstätten, Werkstätten und stationäre 
Einnchtungen für Menschen mit Behm
derung, 

2. stationäre Einnchtungen für pflegebe
dürftige und alte Menschen 

müssen m allen der zweckentsprechenden 
Nutzung dienenden Teilen barnerefrel sem. " 

d) Abs. 4 WIrd aufgehoben. 

e) Der bIshenge Abs. 5 WIrd Abs. 4; m Satz 1 
werden die Worte "Abs. 1 bIS 4" durch die 
Worte "Abs. 1 bIS 3" ersetzt. 

16. In Art. 50 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte lIdes 
Bayenschen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG)" durch die Abkürzung " BayVwVfG " 
ersetzt. 

17 Art. 56 Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 2 werden die Worte ,,(BayAbgrG) vom 
27. Dezember 1999 (GVBI S. 532, 535, BayRS 
2132-2-1)" gestnchen. 

b) Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

,,5. Werbeanlagen, soweit SIe emer Ausnah
megenehmIgung nach Straßenverkehrs
recht bedürfen, 11 

c) In Nr. 8 WIrd das Wort "GerätesIcherheits
recht 11 durch das Wort "ProduktsIcherheits
recht 11 ersetzt. 

18. Art. 57 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Nr. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Im emleitenden Satzteil wIrd vor 
dem Wort " Anlagen 11 das Wort "fol
gende 11 emgefügt. 

bbb) In Buchst. a WIrd vor dem Wort 
" Höhe 11 das Wort " freIen 11 emge
fügt. 

bb) Nr. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Buchst. a Doppelbuchst. aa erhält 
folgende Fassung: 
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"aa) m, auf und an Dach- und Au
ßenwandflächen SOWIe, soweit 
SIe lll, auf oder an emer be
stehenden baulichen Anlage 
ernchtet werden, die damit 
verbundene Änderung der 
Nutzung oder der äußeren Ge
stalt der Anlage, 11. 

bbb) In Buchst. b wIrd vor dem Wort 
"Höhe ll das Wort " freIen 11 eInge
fügt. 

ccc) Es wIrd folgender Buchst. c ange
fügt: 

"c) Blockheizkraftwerke, 11. 

cc) Nr. 5 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Buchst. a erhält folgende Fassung: 

"a) aal Antennen, 

bb) Antennen tragende Masten 
mit emer freIen Höhe bIS zu 
10m, 

cc) zugehönge Versorgungs
emheiten mit emem Brutto
Raummhalt bIS zu 10 m3 so
WIe, 

soweit Sie m, auf oder an emer 
bestehenden baulichen Anla
ge ernchtet werden, die damit 
verbundene Änderung der Nut
zung oder der äußeren Gestalt 
der Anlage, 11 

bbb) In Buchst. e wud vor dem Wort 
"Höhe ll das Wort "frelen ll eInge
fügt. 

dd) Nr. 7 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) In Buchst. a werden nach dem Wort 
"Einfnedungen 11 em Komma und 
die Worte "Sichtschutzzäunen und 
Terrassentrennwänden 11 emgefügt. 

bbb) Buchst. c WIrd aufgehoben. 

ee) Nr. 11 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) In Buchst. e werden nach dem Wort 
" Außenwandbekleidungen 11 die 
Worte "emschließlich Maßnahmen 
der Wärmedämmung 11 emgefügt. 

bbb) Es wud folgender Buchst. f ange
fügt: 

"f) Bedachungen emschließlich 

Maßnahmen der Wärmedäm
mung ausgenommen bel Hoch
häusern, 11 

ff) Nr. 12 wud aufgehoben. 

gg) DIe blshenge Nr. 13 WIrd Nr. 12; Buchst. g 
WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Vor dem Wort "Höhe ll WIrd das Wort 
" freIen 11 emgefügt. 

bbb) Es werden die Worte "SOWIe, soweit 
SIe m, auf oder an emer bestehen
den baulichen Anlage ernchtet wer
den, die damit verbundene Ände
rung der Nutzung oder der äußeren 
Gestalt der Anlage, 11 angefügt. 

hh) DIe blshengen Nrn. 14 bIS 17 werden 
Nrn. 13 bIS 16. 

b) Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Nr. 6 WIrd WIe folgt geändert: 

aaa) Vor dem Wort "Höhe ll WIrd das Wort 
"freIen 11 emgefügt. 

bbb) Es werden die Worte " SOWIe, soweit 
SIe m, auf oder an emer bestehen
den baulichen Anlage ernchtet wer
den, die damit verbundene Ände
rung der Nutzung oder der äußeren 
Gestalt der Anlage, 11 angefügt. 

bb) In Nr. 9 werden die Worte "SOWIe, soweit 
SIe m, auf oder an emer bestehenden bau
lichen Anlage ernchtet werden, die damit 
verbundene Änderung der Nutzung oder 
der äußeren Gestalt der Anlage 11 angefügt. 

c) In Abs. 4 Nr. 1 werden nach dem Wort "Anfor
derungen ll die Worte "nach Art. 60 Satz 1 und 
Art. 621/ emgefügt. 

d) Abs. 5 WIrd WIe folgt geändert: 

aal Sätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

,,3Bel nIcht freIstehenden Gebäuden muss 
durch emen qualifizIerten Tragwerkspla
ner 1m Sinn des Art. 62 Abs. 2 beurteilt 
und 1m erforderlichen Umfang nachge
WIesen werden, dass das Gebäude oder 
die Gebäude, an die das zu beseitigende 
Gebäude angebaut ISt, während und nach 
der Beseitigung standsIcher smd; die Be
seitigung 1St, soweit notwendig, durch 
den qualifizIerten Tragwerksplaner zu 
überwachen. 4Satz 3 gilt nIcht, soweit an 
verfahrensfreie Gebäude angebaut 1St. 11 

bb) Satz 5 WIrd aufgehoben. 
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cc) Der blshenge Satz 6 wIrd Satz 5. 

19. Art. 61 wud WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Nr. 2 wud vor dem Wort "Eintragun
gen" das Wort "verglelchbare" emgefügt. 

b) Abs. 3 Satz 3 wIrd aufgehoben. 

c) In Abs. 4 Nr. 3 werden die Worte "zuletzt ge
ändert durch Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Oktober 2008, ABI L 311 S. 1)" durch 
die Worte lIbero 2007 ABI L 271 S. 18,2008 ABI 
L 93 S. 28, 2009 ABI L 33 S. 49, zuletzt ge
ändert durch Verordnung (EU) Nr. 623/2012 
vom 11. Juli 2012 (ABI L 180 S. 9)" ersetzt. 

d) In Abs. 5 Nr. 1 werden die Worte ", zuletzt 
geändert durch § 1 des Gesetzes vom 20. De
zember 2007 (GVBI S. 966)" durch die Worte 
tIm der Jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

20. Art. 62 wud WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wud WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aaa) In Halbsatz 1 wIrd das Wortteil 
", Wärme-" gestnchen. 

bbb) Es wud folgender neuer Halbsatz 2 
emgefügt: 

", die Erforderlichkeit des Wärme
schutznachweIses nach Vorschriften 
zur Energleemsparung bleibt unbe
rührt" 

bb) Der blshenge Satz 1 Halbsatz 2 wud neu
er Satz 2. 

cc) DIe blshengen Sätze 2 und 3 werden Sät
ze 3 und 4. 

b) Abs. 2 wud WIe folgt geändert: 

aal Satz 2 Nm. 1 und 2 werden durch folgen
de neue Nrn. 1 und 2 ersetzt und folgende 
Nr. 3 wud angefügt: 

,,1. emem für das Bauvorhaben Bauvor
lageberechtigten, der die erforderli
chen Kenntmsse des Brandschutzes 
nachgewIesen hat, 

2. a) emem Angehöngen emes Studi
engangs der Fachnchtung ArchI
tektur, Hochbau (Art. 49 Abs. 1 
der Richtlime 2005/36/EG), Bau
mgemeurwesen oder emes Studi
engangs mit Schwerpunkt Brand
schutz, der em Studium an emer 

deutschen Hochschule oder em 
gleIchwertiges Studium an emer 
ausländischen Hochschule abge
schlossen hat, oder 

b) emem Absolventen emer Aus
bildung für Ämter ab der dritten 
Qualifikationsebene m der Fach
laufbahn NaturwIssenschaft und 
Technik, Schwerpunkt feuer
wehrtechmscher DIenst, 

der nach Abschluss der Ausbildung 
mmdestens zweI Jahre auf dem Ge
bIet der brandschutztechmschen Pla
nung und Ausführung von Gebäuden 
oder deren Prüfung praktisch tätig 
gewesen 1st und die erforderlichen 
Kenntmsse des Brandschutzes nach
gewIesen hat, oder 

3. emem Prüfsachverständigen für 
Brandschutz als Brandschutzplaner." 

bb) Es wud folgender neuer Satz 3 emgefügt: 

,,3Brandschutzplaner nach Satz 2 Nrn. 2 
und 3 dürfen auch bel anderen Bauvorha
ben den BrandschutznachweIs erstellen. " 

cc) Der blshenge Satz 3 wIrd Satz 4 und WIe 
folgt geändert: 

aaa) In Halbsatz 1 werden die Worte " Satz 2 
Nr. 1" durch die Worte " Satz 2 Nrn. 1 
und 2" ersetzt. 

bbb) In Halbsatz 2 wud vor dem Wort 
" Eintragungen " das Wort "ver
gleIch bare" emgefügt. 

dd) Der blshenge Satz 4 wIrd Satz 5. 

c) Abs. 3 wud WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 Nr. 2 Buchst. c wud vor dem Wort 
"Höhe" das Wort "frelen" emgefügt. 

bb) In Satz 2 Nr. 2 wIrd nach dem Wort "be
stimmte" das Wort "obenrdische" emge
fügt. 

21. In Art. 66 Abs. 4 Satz 4 Nrn. 1 und 2 werden Je
weils die Worte "Im Sinn des Abs. 2 Satz 1 und des 
Abs. 3" gestnchen. 

22. Art. 67 Abs. 1 wud WIe folgt geändert: 

a) Satz 1 wud WIe folgt geändert: 

aal Das Wort "Städtebaurecht" wIrd durch 
die Worte" § 14 Abs. 2 Satz 2, § 22 Abs. 5 
Satz 1, § 145 Abs. 1 Satz 2, § 173 Abs. 1 
Satz 2 Halbsatz 1 BauGB" ersetzt. 
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bb) Nach dem Wort " werden " werden die 
Worte,,; m den Fällen der § 36 Abs. 1 Sät
ze 1 und 2 BauGB 1st das fehlende Einver
nehmen nach Maßgabe von Abs. 2 bIS 4 
zu ersetzen" emgefügt. 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2 Außer m den Fällen des § 36 Abs. 2 Satz 3 
BauGB besteht kem Rechtsanspruch auf Er
setzung des gememdlichen Einvernehmens. " 

23. Art. 72 Abs. 3 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Nr.4 erhält folgende Fassung: 

,,4. erdgeschosslge Zelte und betretbare Ver
kaufsstände, die fliegende Bauten smd, Je
weils mit emer Grundfläche bIS zu 75m2

, " 

b) Es WIrd folgende neue Nr. 5 emgefügt: 

,,5. aufblasbare SpIelgeräte mit emer Höhe 
des betretbaren BereIchs von bIS zu 5 m 
oder mit überdachten BereIchen, bel de
nen die Entfernung zum Ausgang mcht 
mehr als 3 m, oder, sofern em Absmken 
der Überdachung konstruktiv verhmdert 
wIrd, mcht mehr als 10 m, beträgt, ". 

c) DIe blshenge Nr. 5 wud Nr. 6. 

24. Art. 73 Abs. 4 Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) DIe Worte "dem Zivilschutz" werden durch 
die Worte "dem zIvilen Bevölkerungsschutz" 
ersetzt. 

b) Nach dem Wort "bnngen" werden die Worte 
", Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend" emgefügt. 

25. In Art. 78 Abs. 3 Halbsatz 1 werden nach dem 
Wort " BezIrkskammkehrermelster" die Worte 
"oder der bevollmächtigte Bezlrksschornstemfe
ger" emgefügt. 

26. Art. 80 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 5 Nr. 2 werden die Worte" und 3" ge-, 
stnchen. 

b) Abs. 6 wIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte ,,§ 14 des 
Geräte- und ProduktsIcherheitsgesetzes 
(GPSG)" durch die Worte" § 34 des Pro
duktslcherheitsgesetzes (ProdSG)" er
setzt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte" § 15 Abs. 2 
GPSG" durch die Worte ,,§ 35 Abs. 2 
ProdSG" ersetzt. 

c) Abs. 7 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. der Verordnung (EG) Nr. 76512008 
des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. Juli 2008 über die 
Vorschriften für die Akkreditierung 
und Marktüberwachung 1m Zusam
menhang mit der Vermarktung von 
Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des 
Rates (ABI L 218 S. 30), der Verord
nung (EU) Nr. 30512011 und des Bau
produktengesetzes " . 

bb) In Satz 2 werden die Worte "Zuständig
keit zur Durchführung des Bauproduk
tengesetzes kann" durch die Worte "Zu
ständigkeiten nach Satz 1 Nr. 3 können" 
ersetzt. 

27 In Art. 81 Abs. 2 Satz 2 werden nach den ZeIchen 
,,§§" die Worte ,,13, 13a," emgefügt. 

§2 

Änderung des Baukammerngesetzes 

Das Gesetz über die Bayensche Architektenkam
mer und die Bayensche Ingemeurekammer-Bau (Bau
kammerngesetz BauKaG) vom 9. MaI 2007 (GVBI 
S. 308, BayRS 2133-1-1), zuletzt geändert durch § 4 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2009 (GVBI S. 630), 
WIrd WIe folgt geändert: 

1. In der InhaltsübersIcht werden der Überschrift 
des Art. 30 die Worte "und des Genchtsverfas
sungsgesetzes" angefügt. 

2. In Art. 4 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte " (ABI 
EU Nr. L 255 S. 22), geändert durch Richtlime 
2006/100/EG des Rates vom 20. November 2006 
(ABI EU Nr. L 363 S.141)" durch die Worte" (ABI L 
255 S. 22, ber. 2007 ABI L 271 S. 18,2008 ABI L 93 
S. 28, 2009 ABI L 33 S. 49), zuletzt geändert durch 
Verordnung (EU) Nr. 62312012 vom 11. Juli 2012 
(ABI L 180 S. 9)" ersetzt. 

3. Art. 6 Abs. 2 WIrd aufgehoben; der blshenge 
Abs. 3 WIrd Abs. 2. 

4. Art. 7 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. em grundständiges Studium 1m Sinn von 
Art. 56 Abs. 3 Satz 1 des Bayenschen Hoch
schulgesetzes (BayHSchG), em postgradua
les Studium 1m Sinn von Art. 56 Abs. 3 Satz 2 
BayHSchG oder eme andere gleIchwertige 
Ausbildung, die Jeweils für die Berufsaufga
ben nach Art. 3 Abs. 4 befähIgen, abgeschlos
sen und". 

5. Art. 8 WIrd WIe folgt geändert: 
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a) In Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 Buchst. d werden die 
Worte "persönlich ausgeübt" durch die Worte 
" auf Mitglieder der Architektenkammer nach 
Art. 12 Abs. 3 oder Gesellschaften, die gemäß 
Satz 2 Anteile an der Gesellschaft halten dür
fen, übertragen" ersetzt. 

b) In Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Buchst. d werden die 
Worte "persönlich ausgeübt" durch die Worte 
"auf Mitglieder der Ingemeurekammer-Bau 
nach Art. 12 Abs. 4 oder Gesellschaften, die 
gemäß Satz 2 Anteile an der Gesellschaft hal
ten dürfen, übertragen" ersetzt. 

6. In Art. 27 Abs. 1 Nr. 5 werden die Worte "Art. 2 
Abs. 3 Satz 4" durch die Worte "Art. 2 Abs. 3 
Satz 3" ersetzt. 

7 Art. 30 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden die Worte "und des 
Genchtsverfassungsgesetzes" angefügt. 

b) Der bIshenge Wortlaut WIrd Satz 1. 

c) Es WIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2DIe Vorschriften des Siebzehnten Titels des 
Genchtsverfassungsgesetzes smd entspre
chend anzuwenden. " 

§3 

Inkrafttreten 

(1) DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

(2) AbweIchend von Abs. 1 treten § 1 Nrn. 3 bIs 6, 
12 und 15 SOWIe 26 Buchst. a am 1. Juli 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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2220-3-UK 

Gesetz 
zur Änderung des 

Gesetzes über die Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe 
und Mitglieder der Domkapitel sowie über die Zuschüsse 

zum Personalaufwand des Landeskirchenrats 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wIrd: 

§ 1 

Das Gesetz über die Bezüge der ErzbIschöfe, Bi
schöfe und Mitglieder der Domkapitel SOWIe über die 
Zuschüsse zum Personalaufwand des Landeskuchen
rats (BayRS 2220-3-UK), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 8. Dezember 2009 (GVBl S. 608), wud WIe 
folgt geändert: 

1. DIe Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Gesetz zur Ausführung konkordats- und 
staatskirchenvertraglicher Verpflichtungen Bay
erns (AGKStV) 11 • 

2. Art. 1 bIS 4a werden durch folgende neue Art. 1 
und 2 und folgenden Art. 2a ersetzt: 

"Art. 1 

Pauschale Zahlungen für Personalkosten der 
RömIsch -Katholischen Kirche 

(1) Zur Erfüllung der SIch aus Art. 10 § 1 Satz 2 
Buchst. abIs d des Konkordats zWIschen Semer 
Heiligkeit Papst Pius XI. und dem Staate Bayern 
(Anlage 1 des Gesetzes zu dem Konkordate mit 
dem Heiligen Stuhle und den Verträgen mit den 
Evangelischen Kirchen, BayRS 2220-1-UK) erge
benden Verpflichtungen leIstet der. Staat an eme 
von der Frelsmger Bischofskonferenz zu benen
nende kuchliche Stelle monatlich pauschalierte 
Zahlungen nach den folgenden Bestimmungen: 

1. a) für den ErzbIschof von München und Frel
smg m Höhe des Grundgehalts der Besol
dungsgruppe B 10 der Anlage 3 des Bay
enschen Besoldungsgesetzes (BayBesG) 
SOWIe eme monatliche DIenstaufwands
entschädigung m Höhe von 130 € und 

b) für den ErzbIschof von Bamberg m Höhe 
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
B 9 der Anlage 3 BayBesG SOWIe eme mo
natliche DIenstaufwandsentschädigung m 
Höhe von 110 €, 

2. für die Bischöfe von Augsburg, Eichstätt, 
Passau, Regensburg und Würzburg Jeweils 
m Höhe des Grundgehalts der Besoldungs
gruppe B 6 der Anlage 3 BayBesG SOWIe eme 
monatliche DIenstaufwandsentschädigung m 
Höhe von Je 90 €, 

3. für die 14 Dlgnitäre Jeweils m Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 3 der 
Anlage 3 BayBesG, 

4. a) für 43 Kanoniker Jeweils m Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 16 Stufe 11 der Anlage 3 BayBesG und 

b) für 17 Kanoniker Jeweils m Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 15 Stufe 9 der Anlage 3 BayBesG, 

5. a) für 23 Domvikare Jeweils m Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 14 Stufe 9 der Anlage 3 BayBesG und 

b) für 19 Domvikare Jeweils m Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 13 Stufe 4 der Anlage 3 BayBesG, 

6. für acht WeihbIschöfe Jeweils m Höhe von 
16 v.H. des Grundgehalts der Besoldungs
gruppe B 3 der Anlage 3 BayBesG, 

7 für sIeben Generalvikare Jeweils m Höhe von 
6 v.H. des Grundgehalts der Besoldungsgrup
pe B 2 der Anlage 3 BayBesG, 

8. für emen hauptamtlichen bIschöflichen Se
kretär m Höhe des Grundgehalts der Be
soldungsgruppe A 13 Stufe 4 der Anlage 3 
BayBesG und 

9. für sechs nebenamtliche bIschöfliche Sekretä
re Jeweils m Höhe von 4 v.H. des Grundge
halts der Besoldungsgruppe A 14 Stufe 11 der 
Anlage 3 BayBesG. 

(2) 1 DIe Pauschalbeträge nach Abs. 1 Nrn. 1 
bIS 5 sowie Nr. 8 mit Ausnahme der DIenstauf
wandsentschädigungen erhöhen sIch für den Mo
nat Dezember entsprechend dem durch Art. 83 
Abs. 2 BayBesG bestImmten Vomhundertsatz. 
2Anpassungen 1m Sinn des Art. 16 BayBesG smd 
bel den Pauschalzahlungen nach Abs. 1 entspre-
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chend zu berücksIchtigen; dies gilt auch für Ein
malzahlungen. 

(3) lZU den laufenden und künftigen Versor
gungsaufwendungen der ErzbIschöfe, Bischö
fe, Dlgnitäre und Kanoniker leIstet der FreIstaat 
Bayern eInen monatlichen pauschalen Zuschuss 
In Höhe von 30 v.H. der Zahlungen nach Abs. 1 
Nrn. 1 bIS 4 und Abs. 2. 2Dabel SInd die DIenstauf
wandsentschädigungen nach Abs. 1 Nrn. 1 und 2 
SOWIe die nach Abs. 2 Satz 1 erfolgenden Zahlun
gen für die Domvikare und den hauptamtlichen 
Sekretär mcht zu berücksIchtigen. 

(4) DIe Zahlungen werden am Anfang eInes 
Kalendermonats geleIstet. 

Art. 2 

Pauschale Zahlungen für Personalkosten der 
Evangelisch-Luthenschen Kirche In Bayern 

(1) 11m Vollzug des Art. 21 des Vertrags ZWI
schen dem Bayenschen Staate und der Evange
lisch-Luthenschen Kirche In Bayern rechts des 
RheInS (Anlage 2 des Gesetzes zu dem Konkorda
te mit dem Heiligen Stuhle und den Verträgen mit 
den Evangelischen Kirchen) werden die monat
lich vom Staat zu leIstenden Zuschüsse WIe folgt 
festgesetzt: 

1. für den Landes bIschof In Höhe des Grund
gehalts der Besoldungsgruppe BiO der 
Anlage 3 BayBesG SOWIe eIne DIenstauf
wandsentschädigung In Höhe des für den 
ErzbIschof von München und FreISIng eInge
stellten Betrags, 

2. für den Stellvertreter des LandesbIschofs In 
Höhe des Grundgehalts der Besoldungsgrup
pe B 9 der Anlage 3 BayBesG, 

3. a) für fünf OberklIchenräte In Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 3 
der Anlage 3 BayBesG, 

b) für sechs weitere OberkIrchenräte In Höhe 
des Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 15 Stufe 11 der Anlage 3 BayBesG, 

c) für eInen Hilfsreferenten In Höhe des 
Grundgehalts der Besoldungsgruppe 
A 14 Stufe 11 der Anlage 3 BayBesG, 

4. für den sonstigen Personalaufwand In Höhe 
der Hälfte der Beträge nach Nrn. 1 bIS 3 mit 
Ausnahme der für den LandesbIschof ge
währten DIenstaufwandsentschädigung . 

2DIe Pauschalbeträge nach Satz 1 mit Ausnahme 
der DIenstaufwandsentschädigung erhöhen SIch 
für den Monat Dezember entsprechend dem von 
Art. 83 Abs. 2 BayBesG bestimmten Vomhundert-

satz. 3Anpassungen 1m Sinn des Art. 16 BayBesG 
SInd bel den Pauschalzahlungen nach Abs. 1 ent
sprechend zu berücksIchtigen; dies gilt auch für 
Einmalzahlungen. 

(2) DIe Zahlungen werden am Anfang eInes 
Kalendermonats geleIstet. 

Art.2a 

Übergangsregelung 

(1) IDIe Dlenst- oder Versorgungsbezüge 
derJemgen, die nach den Bestimmungen dieses 
Gesetzes In seIner bIS zum 31. Dezember 2012 
geltenden Fassung und der darauf beruhenden 
Verordnungen 1m Jahr 2012 Anspruch auf Be
züge hatten, werden für das Jahr 2012 neu be
rechnet. 2Dabel WIrd der bIshenge Anspruch auf 
Bezüge, mit Ausnahme von DIenstaufwandsent
schädigungen, für die Zeit ab 1. Januar 2012 um 
1,9 v.H. erhöht. 3Soweit der Bemessung der Bezü
ge nach Satz 1 das Grundgehalt eIner bestimmten 
Besoldungsgruppe zugrunde lag, werden diese 
Grundgehaltssätze für die Zeit ab 1. Januar 2012 
zusätzlich um 17 € erhöht. 4Der SIch nach den 
Sätzen 2 und 3 ergebende Bezügeanspruch, mit 
Ausnahme von DIenstaufwandsentschädigungen, 
WIrd für die Zeit ab 1. November 2012 um weitere 
1,5 v.H. erhöht. 5Dle den Versorgungsrenten zu
grunde liegenden Bezüge SInd ab 1. Januar 2012 
mit dem Anpassungsfaktor 0,96208 zu multiplizIe
ren. 6Vor der Anpassung der Versorgungsrenten 
am 1. November 2012 1St der Ruhegehaltssatz mit 
dem Anpassungsfaktor 0,95667 zu multiplizIeren; 
er gilt ab diesem Zeitpunkt als neu festgesetzt 
und 1St der Berechnung der Versorgungsrenten 
zugrunde zu legen. 

(2) DIe am 31. Dezember 2011 maßgebliche 
Bemessungsgrundlage der den Ordinanaten zur 
Ergänzung der Bezüge Je eInes Ordinanatsoffizl
anten zur Verfügung gestellten Mittel WIrd ent
sprechend Abs. 1 erhöht. 

(3) DIe SIch aus den erhöhten Bezügen nach 
Abs. 1 und 2 ergebenden Nachzahlungen SInd 
vom FreIstaat Bayern an die Berechtigten zu leIS
ten. 

(4) Für die Ermittlung der In Art. 2 genannten 
für das Jahr 2012 an die Evangelisch-Luthensche 
Kirche In Bayern zu leIstenden Pauschalbeträge 
gelten Abs. 1 Sätze 1 bIS 4 entsprechend. 1I 

3. Der bIshenge Art. 5 WIrd Art. 3; Abs. 1 WIrd aufge
hoben und die AbsatzbezeIchnung 1m blshengen 
Abs. 2 entfällt. 

§2 

(1) DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 In Kraft. 
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(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 2012 treten 

1. die Verordnung über die Bezüge der ErzbIschö
fe, Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel vom 
9. Februar 1959 (BayRS 2220-3-1-UK) und 

2. die Verordnung über die Versorgung der ErzbI
schöfe, Bischöfe, Dignitäre und Kanoniker vom 
20. Mal 1971 (BayRS 2220-3-2-UK), zuletzt ge
ändert durch Verordnung vom 26. August 2005 
(GVBI S. 485), 

außer Kraft. 

(3) Mit Ablauf des 31. Dezember 2016 tritt Art. 2a 
des Gesetzes zur Ausführung konkordats- und staats
kirchenvertraglicher Verpflichtungen Bayerns In der 
ab dem 1. Januar 2013 geltenden Fassung außer Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 

643 
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2231-1-A 

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wIrd: 

§ 1 

Das Bayensche Gesetz zur Bildung, ErzIehung 
und Betreuung von Kindern m Kindergärten, ande
ren Kindertagesemnchtungen und m Tagespflege 
(Bayensches Kinderbildungs- und -betreuungs gesetz 
- BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBI S. 236, BayRS 
2231-1-A), geändert durch Art. 117 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2006 (GVBI S. 942), WIrd WIe folgt geän
dert: 

1. DIe InhaltsübersIcht WIrd WIe folgt geändert: 

a) Nach Art. 9 WIrd folgender Art. 9a emgefügt: 

"Art. 9a Kinderschutz" 

b) Art. 11 und 12 erhalten folgende Fassung: 

"Art. 11 Bildungs- und ErzIehungsarbeit m 
Kindertagesemnchtungen; ErzIe
hungspartnerschaft 

Art. 12 Bildungs- und ErzIehungsarbeit m 
Kindertagesemnchtungen für Kin
der bel besonderen Bedarfslagen " . 

c) Art. 14 erhält folgende Fassung: 

"Art. 14 ElternbeIrat". 

d) Es WIrd folgender Art. 20a emgefügt: 

"Art.20a Fördervoraussetzungen für die 
Großtagespflege " . 

e) Art. 23 erhält folgende Fassung: 

"Art. 23 Zusätzliche staatliche LeIstungen". 

f) Nach Art. 26 werden folgende Art. 26a und 
26b emgefügt: 

"Art. 26a Mitteilungspflichten 

Art. 26b Bußgeldvorschriften " . 

g) Im 5. Teil WIrd folgender Abschnitt 4 ange
fügt: 

"Abschnitt 4 

Datenschutz 

Art.28a Erhebung, Verarbeitung und Nut
zung von Daten" 

2. Art. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 werden die Worte '" bel Kindern un
ter dreI Jahren 1St msbesondere m der Einge
wöhnungsphase eme Unterschreitung bIS zu 
emer Grenze von 10 Stunden zuläsSIg" gestn
chen. 

b) Es WIrd folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) lBeI der Feststellung von Mindest
besuchszeiten und der Mindestbuchungszeit 
nach Art. 21 Abs. 4 Satz 4 werden Zeiten m 
Kindertagesemnchtungen oder Tagespflege 
Jeweils mit Zeiten m schulischen Einnchtun
gen zusammengerechnet. 2Dle Berechnung 
der kmdbezogenen Förderung (Art. 21) er
folgt nur bezogen auf die Jeweiligen Bu
chungszeiten m der Kindertagesemnchtung 
oder bel der Tagespflegeperson. 3Eine Zusam
menrechnung nach Satz 1 erfolgt nur, wenn 
die Kindertagesemnchtung ununterbrochen 
für mmdestens zweI volle Kalenderjahre die 
Voraussetzungen für eme kmdbezogene För
derung nach diesem Gesetz ohne Anwen
dung des Satzes 1 erfüllt hat. " 

3. In Art. 5 Abs. 1 werden die Worte "Abs. 1" gestn
chen. 

4. Art. 6 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden nach den Worten 
"dies gilt" die Worte "mit Blick auf das Gesetz 
zu dem Überemkommen der Veremten Nati
onen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte 
von Menschen mit Behmderungen SOWIe zu 
dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 
2006 zum Überemkommen der Veremten Na
tionen über die Rechte von Menschen mit Be
hmderungen vom 21. Dezember 2008 (BGEl II 
S. 1419) m Verbmdung mit Art. 4 Abs. 2, Art. 7 
und 24 des genannten Überemkommens" 
emgefügt und die Worte "mtegrativen Plät
zen" durch die Worte "Plätzen für Kinder mit 
bestehender oder drohender Behmderung" 
ersetzt. 
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b) Abs. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Der blshenge Wortlaut wud Satz 1. 

bb) Es wud folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Dle Planung der Plätze für Schulkmder 
1st zusätzlich mit der SchulaufsIcht abzu
stimmen." 

5. Art. 7 wud WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wud WIe folgt geändert: 

aal DIe AbsatzbezeIchnung m Abs. 1 entfällt. 

bb) Es wud folgender neuer Satz 2 emgefügt: 

,,2Hierbel smd auch die Bedürfmsse von 
Kindern mit bestehender oder drohender 
Behmderung an emer wohnortnahen Be
treuung m emer Kindertagesemnchtung 
1m Sinn dieses Gesetzes zu berücksIchti
gen." 

cc) DIe blshengen Sätze 2 bIS 4 werden Sät
ze 3 bIS 5. 

b) Abs. 2 und 3 werden aufgehoben. 

6. In Art. 8 Abs. 2 werden nach dem Wort " Planung " 
die Worte Ir, der FinanzIerung und dem Betneb" 
emgefügt und das Wort " zusammenwuken " 
durch das Wort "zusammenarbeiten" ersetzt. 

7. Art. 9 wud WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,3 Art. 42 des Gesetzes zur Ausführung der So
zIalgesetze bleibt unberührt. " 

b) Abs. 2 wud WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"lEine Tagespflegeperson darf 1m Rah
men der Pflegeerlaubms nach § 43 Abs. 3 
Satz 1 SGB VIII msgesamt höchstens acht 
Pflegeverhältmsse emgehen. " 

bb) In Satz 2 werden die Worte " Werden mehr 
als acht fremde Kinder von mehreren Ta
gespflegepersonen m Zusammenarbeit 
betreut" durch die Worte " Schließen sIch 
mehrere Tagespflegepersonen zusam
men (Großtagespflege) und betreuen die
se mehr als acht gleIchzeitig anwesende 
Kinder" ersetzt. 

cc) Es wud folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Wenn 

1. gleIchzeitig mehr als zehn Kinder 

oder msgesamt mehr als 16 Kinder 
von mehreren Tagespflegepersonen 
m Zusammenarbeit betreut werden 
oder 

2. dauerhaft mehr als dreI Tagespflege
personen m der Betreuung derselben 
Kinder emgesetzt werden sollen, 

findet § 45 SGB VIII Anwendung. " 

8. Nach Art. 9 wIrd folgender Art. 9a emgefügt: 

"Art. 9a 

Kinderschutz 

(1) lDle Träger der nach diesem Gesetz geför
derten Einnchtungen haben sIcherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bel Bekanntwerden gewIch
tiger Anhaltspunkte für die Gefährdung emes 
von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen 
eme Gefährdungsemschätzung vornehmen, 

2. beI der Gefährdungsemschätzung eme mso
weit erfahrene Fachkraft beratend hmzuge
zogen wud, 

3. die Eltern SOWIe das Kind oder der Jugendli
che m die Gefährdungsemschätzung embezo
gen werden, soweit hIerdurch der wuksame 
Schutz des Kindes oder Jugendlichen mcht m 
Frage gestellt wud. 

2Insbesondere haben die Träger dafür Sorge zu 
tragen, dass die Fachkräfte bel den Eltern auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hmwuken, wenn SIe 
diese für erforderlich halten, und das Jugendamt 
mformleren, falls die Gefährdung mcht anders ab
gewendet werden kann. 

(2) lBeI der Anmeldung zum Besuch emer 
Kindertagesemnchtung oder bel Aufnahme emes 
Kindes m die Tagespflege haben die Eltern eme 
Bestätigung der Teilnahme des Kindes an der 
letzten fälligen altersentsprechenden Früherken
nungsuntersuchung vorzulegen. 2Dle Nichtvorla
ge emer Bestätigung 1St für die Förderung nach 
diesem Gesetz unschädlich. 3Der Träger 1St ver
pflichtet, schriftlich festzuhalten, ob vonseiten der 
Eltern em derartiger NachweIs vorgelegt wurde." 

9. Art. 11 und 12 erhalten folgende Fassung: 

" Art. 11 

Bildungs- und ErzIehungsarbeit m Kinder
tagesemnchtungen; ErzIehungspartnerschaft 

(1) lDas pädagogIsche Personal m Kinderta
gesemnchtungen soll alle Kinder entsprechend 
der Vielfalt des menschlichen Lebens unter
schiedslos m die Bildungs- und ErzIehungsprozes
se embmden und Jedes Kind entsprechend semen 
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Bedürfmssen mdivlduell fördern. 2Das pädagogI
sche Personal soll die Kompetenzen der Kinder 
für eme Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 1m 
Sinn emes sozIalen Mitemanders fördern. 

(2) Eltern und pädagogIsches Personal arbeI
ten partnerschaftlich bel der Bildung, ErzIehung 
und Betreuung der Kinder zusammen. 

(3) lDle pädagogIschen Fachkräfte mformle
ren die Eltern regelmäßig über den Stand der 
Lern- und EntwIcklungsprozesse ihres Kindes m 
der Tagesemnchtung. 2Sie erörtern und beraten 
mit ihnen wIchtige Fragen der Bildung, ErzIehung 
und Betreuung des Kindes. 

Art. 12 

Bildungs- und ErzIehungs arbeit m 
Kindertagesemnchtungen für Kinder bel 

besonderen Bedarfslagen 

(1) Kinder mit Behmderung und solche, die 
von emer Behmderung bedroht smd, sollen m eI
ner Kindertagesemnchtung gememsam mit Kin
dern ohne Behmderung betreut und gefördert 
werden, um ihnen eme gleIchberechtigte Teilha
be am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 

(2) lKindertagesemnchtungen sollen dazu 
beitragen, die Integrationsbereitschaft von FamI
lien mit Migrationshmtergrund zu fördern. 2Für 
Kinder aus Familien mit Migrationshmtergrund, 
die über keme oder unzureIchende Deutsch
kenntmsse verfügen, SOWIe für Kinder mit sons
tigem Sprachförderbedarf 1St eme besondere 
Sprachförderung sIcherzustellen. " 

10. In Art. 13 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte" und auf 
deren IntegrationsfähIgkeit hmzuwIrken" gestn
chen. 

11. Art. 14 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte "Zusam
menarbeit der Kindertagesemnchtung mit den 
Eltern" durch das Wort "ElternbeIrat" ersetzt. 

b) Abs. 1 und 2 werden aufgehoben; die blshen
gen Abs. 3 bIS 7 werden Abs. 1 bIS 5. 

12. Art. 18 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte "Frelgemem
nützlge und sonstige" und die Worte 
", wenn SIe den vollständigen Förder
antrag bIS 30. April des auf den Bewilli
gungszeitraum (Art. 26 Abs. 1 Satz 3) fol
genden Jahres stellen" gestnchen. 

bb) In Satz 2 werden die Worte "Wenn der 
örtliche Träger der öffentlichen Jugend
hilfe nach Art. 7 Abs. 3 Plätze als bedarfs-

notwendig anerkennt oder wenn die Ge
memde mcht leIstungsfähIg 1St" durch die 
Worte "Ist die Gememde mcht leIstungs
fähIg" ersetzt. 

cc) Es WIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3 Ansprüche kommunaler Träger gegen 
die Aufenthaltsgememde oder 1m Fall 
des Satzes 2 gegen den örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe smd auf die 
kIndbezogene Förderung nach diesem 
Gesetz beschränkt. " 

b) Abs. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aa) Der blshenge Wortlaut WIrd Satz 1; nach 
dem Wort " erfüllen, " werden die Worte 
" und für Großtagespflegen, die die Voraus
setzungen des Art. 20a erfüllen," und nach 
dem Wort " Bewilligungszeitraum" die 
Worte " (Art. 26 Abs. 1 Satz 3)" emgefügt. 

bb) Es wIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Macht die Gememde den Anspruch 
nach Satz 1 Alternative 2 geltend, 1St em 
Förderanspruch des örtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe nach Abs. 3 
Satz 1 ausgeschlossen." 

c) Abs. 3 wIrd WIe folgt geändert: 

aa) Der blshenge Wortlaut WIrd Satz 1. 

bb) Es wIrd folgender Satz 2 angefügt: 

, ,,2Der Förderanspruch setzt voraus, dass~ 
der vollständige Förderantrag bIS spätes
tens 30. Jum des auf den Bewilligungs
zeitraum (Art. 26 Abs. 1 Satz 3) folgenden 
Jahres gestellt wIrd." 

13. Art. 19 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Im emleitenden Satzteil werden die Wor
te "Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Alternative 2" 
durch die Worte "Abs. 1 bIS 3 Satz 1 Alternati
ve 2" ersetzt. 

b) In Nr. 4 werden die Worte "und die ElternbeI
träge entsprechend den Buchungszeiten nach 
Art. 21 Abs. 4 Satz 6 staffelt und" durch em 
Komma ersetzt. 

c) Es werden folgende neue Nr. 5 und folgende 
Nrn. 6 bIS 9 emgefügt: 

,,5. die Elternbeiträge entsprechend den Bu
chungszeiten nach Art. 21 Abs. 4 Satz 6 
staffelt, diese für Kinder ab dem vollende
ten dritten Lebensjahr bIS zur Einschulung 
meht nach Alter oder Dauer der Einnch
tungszugehöngkeit differenzIert festsetzt 
und SIe für Kinder 1m Kindergartenjahr 1m 
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Sinn des Art. 23 Abs. 3 Satz 1 m der Höhe 
des staatlichen Zuschusses ermäßigt, 

6. den vollständigen Förderantrag bIS spä
testens 30. April des auf den Bewilli
gungszeitraum (Art. 26 Abs. 1 Satz 3) fol
genden Jahres stellt, 

7. die Aufnahme emes Kindes mit gewöhn
lichem Aufenthalt außerhalb der Sitzge
memde der Einnchtung bmnen dreI Ka
lendermonaten der Aufenthaltsgememde 
oder m den Fällen des Art. 18 Abs. 1 
Satz 2 dem örtlich zuständigen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe m Textform an
zeIgt, 

8. die aktuellen Daten für die kmdbezoge
ne Förderung unter Verwendung des vom 
FreIstaat kostenlos zur Verfügung gestell
ten Computerprogramms Jeweils zum 15. 
Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober 
Jeden Jahres an das zuständige Rechen
zentrum meldet und 

9. auf die Förderung nach diesem Gesetz 
durch Aushang an geeIgneter Stelle hm
weIst und ll 

d) DIe blshenge Nr. 5 WIrd Nr. 10. 

14. Art. 20 erhält folgende Fassung: 

"Art. 20 

Fördervoraussetzungen für die Tagespflege 

lDer Förderanspruch des örtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe (Art. 18 Abs. 3 Satz 1 
Alternative 1) setzt voraus, dass eme kommunale 
Förderung der Tagespflege m mmdestens gleI
cher Höhe erfolgt und 

1. die Tagespflegeperson die Teilnahme an eI
ner geeIgneten, vom örtlichen Träger der öf
fentlichen Jugendhilfe durchgeführten oder 
genehmIgten QualifiZIerungsmaßnahme, die 
SIch an den Bildungs- und ErzIehungszIelen. 
nach Art. 13 onentiert, nachweIsen kann, 

2. die Tagespflegeperson vom .örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe beZIehungsweI
se von emem von diesem beauftragten Trä
ger vermittelt worden 1St und mit dem Kind 
Jeweils bIS zum dritten Grad mcht verwandt 
und mcht verschwägert 1St, 

3. die Elternbeteiligung auf maxImal die l,5-fa
che Höhe des staatlichen Anteils der kmdbe
zogenen Förderung nach Art. 21 begrenzt 1St, 
und 

4. die Tagespflegeperson vom örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe zusätzliche LeIS
tungen m Form emes differenZIerten Quali-

fizlerungszuschlags erhält; das Nähere WIrd 
durch das Staatsmlmstenum für Arbeit und 
SozIalordnung, Familie und Frauen m der 
Ausführungsverordnung (Art. 30) geregelt. 

2Darüber hmaus müssen die Voraussetzungen der 
§ § 23 und 43 SGB VIII vorliegen. 11 

15. Es WIrd folgender Art. 20a emgefügt: 

"Art. 20a 

Fördervoraussetzungen für die Großtagespflege 

lDer Förderanspruch der Gememde gegen
über dem Staat für Großtagespflege (Art. 18 
Abs. 2) setzt voraus, dass 

1. die Gememde eme LeIstung m Höhe der 
staatlichen Förderung erhöht um emen gleIch 
hohen Eigenanteil an den Träger der Großta
gespflege erbnngt, 

2. m der Großtagespflege mmdestens eme päd
agogIsche Fachkraft regelmäßig an mmdes
tens VIer Tagen und mmdestens 20 Stunden 
die Woche tätig 1St, 

3. die weiteren m der Großtagespflege tätlgen 
Tagespflegepersonen, die mcht als pädagogI
sche Fachkräfte anzusehen smd, erfolgreIch 
an emer QualifiZIerungsmaßnahme 1m Sinn 
des Art. 20 Satz 1 Nr. 1 1m Umfang von 160 
Stunden teilgenommen haben und 

4. m dem Fall, dass die Tagespflegepersonen 
zusätzlich emen Anspruch auf Tagespflege
entgelt gegen den örtlichen Träger der öffent
lichen Jugendhilfe geltend machen, diese für 
die Inanspruchnahme der Großtagespflege 
keme Elternbeiträge erheben. 

2Darüber hmaus müssen die Voraussetzungen der 
§ § 23 und 43 SGB VIII vorliegen. 3 Art. 20 Satz 1 
Nr. 3 gilt entsprechend. 11 

16. Art. 21 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 werden nach den Worten "Bu
chungszeit- und Gewichtungsfaktor 11 die 
Worte" unter BerückSIchtigung der Vorgaben 
des Art. 23 Abs. 111 emgefügt. 

b) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) lÜber die GewIchtungsfaktoren WIrd 
für emen erhöhten Bildungs-, ErzIehungs
oder Betreuungsaufwand eme erhöhte För
derung gewährt. 2Es gelten folgende GewIch
tungsfaktoren: 

2,0 für Kinder unter dreI Jahren 

1,0 für Kinder von dreI Jahren bIS zum 
Schulemtritt 
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1,2 für Kinder ab dem Schulemtritt 

4,5 für behmderte oder von wesentlicher 
Behmderung bedrohte Kinder, wenn 
em Anspruch auf Eingliederungshilfe 
nach § 53 Abs. 1 SGB XII zur Betreu
ung m emer Kindertagesemnchtung 
durch BescheId festgestellt 1st, eme 
Verembarung nach dem Zehnten Ka
pitel SGB XII ZWIschen dem Einnch
tungsträger und dem zuständigen 
BezIrk geschlossen wurde und LeIS
tungen hIeraus erbracht werden. Ent
sprechendes gilt bel emem Anspruch 
auf Eingliederungshilfe nach § 35a 
SGB VIII unter BerückSIchtigung eI
ner Verembarung nach Maßgabe des 
Fünften Kapitels Dritter Abschnitt 
SGB VIII 

4,5 für emen Zeitraum von sechs Monaten 
für behmderte oder von wesentlicher 
Behmderung bedrohte Kinder, für die 
em Antrag auf Eingliederungshilfe 
nach § 53 Abs. 1 SGB XII oder § 35a 
SGB VIII zur Betreuung m emer Kin
dertagesemnchtung gestellt 1St, eme 
Verembarung nach dem Zehnten 
Kapitel SGB XII ZWIschen dem Ein
nchtungsträger und dem zuständigen 
BezIrk geschlossen wurde und LeIS
tungen hIeraus erbracht werden 

1,3 für Kinder, deren Eltern belde lllcht
deutschsprachIger Herkunft smd. 

:Von dem GewIchtungsfaktor 4,5 kann bel m
tegrativen Kindertagesemnchtungen (Art. 2 
Abs. 3) zur FinanzIerung des höheren Per
sonalbedarfs 1m Einvernehmen mit der be
troffenen Gememde nach oben abgewIchen 
werden. 4LIegen bel emem Kind die Voraus
setzungen für mehrere GewIchtungsfaktoren 
vor, gilt stets der höchste GewIchtungsfak
tor. -Vollendet em Kind m emer Kinderknppe 
das dritte LebenSJahr, gilt der GewIchtungs
faktor 2,0 bIS zum Ende des Kindergarten
Jahres. fiVollendet em Kind m emer anderen 
Kindertagesemnchtung das dritte Lebens
Jahr und leIstet die nach Art. 18 Abs. 2 be
rechtigte Gememde bIS zum Ende des Kin
dergartenjahres weiterhm die kmdbezogene 
Förderung mit dem GewIchtungsfaktor von 
2,0, so fördert der FreIstaat m gleIcher Höhe. 
7Für Kinder m Tagespflege gilt emheitlich der 
GewIchtungsfaktor 1,3." 

17 Art. 22 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wIrd aufgehoben. 

b) Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal DIe Absatzbezeichnung 1m blshengen 
Abs. 2 entfällt. 

bb) In Satz 1 werden die Worte "gleIch hohen 
Anteil" durch das Wort "Eigenanteil" ersetzt. 

cc) Es WIrd folgender neuer Satz 2 emgefügt: 

,,2Der jährliche Eigenanteil der Gememde 
pro Kind errechnet SIch als Produkt aus 
BasIswert ohne Erhöhung nach Art. 23 
Abs. 1, Buchungszeit- und GewIchtungs
faktor. " 

dd) Der blshenge Satz 2 WIrd Satz 3. 

18. Art. 23 erhält folgende Fassung: 

"Art. 23 

Zusätzliche staatliche LeIstungen 

(1) IDer Staat unterstützt die Träger der 
Kindertagesemnchtungen bel der Verbesserung 
der Qualität. 2Hierzu WIrd der BasIswert bel Be
messung der staatlichen Förderung für Kinderta
gesemnchtungen an die Gememden und Land
kreIse (Art. 18 Abs. 2 und 3) um emen staatlichen 
Qualitätsbonus erhöht (BasIswert plus). 3Der Qua
litätsbonus WIrd jährlich entsprechend der Ent
WIcklung des BasIswerts durch das Staatsmmlste
num für Arbeit und SozIalordnung, Familie und 
Frauen angepasst und bekannt gegeben. 

(2) Für Jedes Kind, welches emen m der Aus
führungsverordnung nach Art. 30 geregelten Vor
kurs "Deutsch lernen vor Schulbegmn 11 besucht, 
WIrd die staatliche Förderung zusätzlich erhöht. 

(3) 1 Zur Entlastung der Familien leIstet der 
Staat emen Zuschuss zum Elternbeitrag für Kinder 
m Kindertagesemnchtungen, die die Vorausset
zungen des Art. 19 erfüllen, m dem Kindergarten
Jahr, welches der Schulpflicht nach Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 des Bayenschen Gesetzes über das ErZIe
hungs- und Unternchtswesen (BayEUG) unmit
telbar vorausgeht. 2Für Kinder, bel denen auf An
trag der ErZIehungsberechtigten die Schulpflicht 
nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 oder 3 BayEUG em
treten kann, WIrd der Zuschuss ab dem Zeitpunkt 
der Antragsstellung bel der Schule geleIstet. 3Mit 
dem Zuschuss sollen Eltern von emer Beitrags
zahlung bIS zu emer täglichen durchschnittlichen 
Buchung 1m Umfang von sechs bIS SIeben Stun
den ganz oder teilweIse befreit werden. 4Dle Aus
zahlung erfolgt an die Gememden und LandkreI
se 1m Rahmen der kmdbezogenen Förderung; SIe 
erfolgt Je Kind für emen Zeitraum von maXImal 
zwölf Monaten. 5Dle Gememden smd verpflich
tet, den Förderbetrag an die Träger mit Anspruch 
nach Art. 18 Abs. 1 weiterzureichen. 

(4) Das Nähere über die Auszahlung der staat
lichen LeIstungen regelt das StaatsmIlllstenum 
für Arbeit und SozIalordnung, Familie und Frauen 
durch die Ausführungsverordnung (Art. 30)." 

19. Art. 24 Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 
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a) DIe Worte ,,22 Kindern" werden durch die 
Worte ,,25 Kindern" ersetzt. 

b) Nach dem Wort "Baslswert" wHd das Wort 
"plus" emgefügt. 

c) DIe Worte "tatsächlich anwesenden Kinder 
bel Zugrundelegung emes GewIchtungsfak
tors von 1,0 für 22 Kinder" werden durch die 
Worte "Kinder mit dem GewIchtungsfaktor 
1,0 für 25 Kinder bel Zugrundelegung emes 
GewIchtungsfaktors von 1,0" ersetzt. 

20. Art. 25 wHd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "Anwen
dung" die Worte ,,; Art. 23 Abs. 1 findet keme 
Anwendung" emgefügt. 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2In den Fällen des Art. 18 Abs. 3 Satz 1 Alter
native 2 finden Art. 21 und 23 Abs. 1 unemge
schränkt entsprechende Anwendung. " 

21. Art. 26 wHd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wm:l, WIe folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Kin
dertagesemnchtung" die Worte "soWle 
1m Fall des Art. 20a m Verbmdung mit 
Art. 18 Abs. 2 der Träger der Großtages
pflege " emgefügt. 

bb) In Satz 3 wHd das Wort "Kindergarten
jahr" durch das Wort " Kalenderjahr " er
setzt. 

cc) Es wIrd folgender Satz 4 angefügt: 

,,4Das Kindergartenjahr begmnt am 
1. September emes Jahres und endet am 
31. August des Folgejahres. " 

b) Abs. 3 wIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Satz 1 entfällt die Satznummenerung 
und das Wort " grundsätzlich " wHd gestn
chen. 

bb) Der blshenge Satz 2 wHd aufgehoben. 

22. Nach Art. 26 werden folgende Art. 26a und 26b 
emgefügt: 

"Art. 26a 

Mitteilungspflichten 

lDle Eltern sInd verpflichtet, dem Träger bzw. 
dem nach Art. 20 zuständigen Träger der öf
fentlichen Jugendhilfe zur Erfüllung von Auf
gaben nach diesem Gesetz folgende Daten mit
zuteilen: 

1. Name und Vorname des Kindes, 

2. Geburtsdatum des Kindes, 

3. Geschlecht des Kindes, 

4. Staatsangehöngkeit des Kindes und der El
tern, 

5. Namen, Vornamen und Anschriften der El
tern, 

6. Anspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe 
(Art. 21 Abs. 5) und 

7 Rückstellung des Kindes von der Aufnah
men m die Grundschule nach Art. 37 Abs. 2 
BayEUG. 

2 Änderungen smd dem Träger unverzüglich mit
zuteilen. 3Der Träger bzw. die Tagespflegeperson 
hat die Eltern auf diese Pflichten und die Folgen 
emes Verstoßes hmzuwelsen. 

Art.26b 

Bußgeldvorschriften 

(1) Mit emer Geldbuße bIS zu fünfhundert 
Euro kann belegt werden, wer entgegen Art. 26a 
Abs. 1 vorsätzlich oder fahrlässIg eme Auskunft 
mcht, mcht nchtlg, mcht vollständig oder mcht 
rechtzeitig erteilt. 

(2) Zuständig für die Verfolgung und Ahn
dung von ZuwIderhandlungen nach Abs. 1 smd 
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhil
fe." 

23. Art. 27 erhält folgende Fassung: 

"Art. 27 

Investitionskostenförderung 

lDer Staat gewährt nach Maßgabe des Art. 10 
des Gesetzes über den FinanzausgleIch zWIschen 
Staat, Gememden und Gememdeverbänden 
(FinanzausgleIchsgesetz - FAG) m der jeweils 
geltenden Fassung Finanzhilfen zu Investitions
maßnahmen an Kindertagesemnchtungen, so
weit Gememden, LandkreIse, Verwaltungsge
memschaften und kommunale Zweckverbände 
die InvestitlOnskosten unmittelbar oder m Form 
emes Investitionskostenzuschusses tragen. 2Dle 
Gewährung von Finanzhilfen setzt zudem voraus, 
dass die Kindertagesemnchtung nach Art. 19 för
derfähIg 1St. 3Sie beschränken sIch auf den nach 
Art. 7 anerkannten Bedarf." 

24. In Art. 28 Satz 2 werden nach dem Wort "nach" 
die Worte ,,§ 45 SGB VIII und" emgefügt. 

25. Im 5. Teil wHd folgender Abschnitt 4 angefügt: 
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"Abschnitt 4 

Datenschutz 

Art. 28a 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten 

(1) DIe Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von personenbezogenen Daten 1st zuläsSIg, wenn 
dies zur Erfüllung emer Aufgabe oder für eme 
Förderung nach diesem Gesetz erforderlich 1St 
oder der Betroffene emgewilligt hat. 

(2) Datenschutzrechtliche Regelungen 
manderen Rechtsvorschriften bleiben unbe
rührt. " 

26. Art. 30 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Satz 1 Nrn. 3 und 4 erhalten folgende Fas
sung: 

,,3. Näheres über die zusätzlichen LeIstungen 
nach Art. 20 Nr. 3 und Art. 23, 

4. das Abrechnungsverfahren emschließ
lich Buchungszeitfaktoren (Art. 21 Abs. 4 
Satz 6) und das Verfahren bel ElternbeI
tragsfreiheit, 11 • 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort "Träger ll die 
Worte ", Vertreter der freIen und gewerbli
chen Träger ll emgefügt. 

c) Es WIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Für Festlegungen nach Satz 1 Nr. 3 hmslcht
lich zusätzlicher LeIstungen nach Art. 23 und 
für Festlegungen nach Satz 1 Nr. 41St Einver
nehmen mit dem Staatsmmlstenum der Fi
nanzen herzustellen. " 

§2 

(1) lDleses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 
2 AbWeIchend von Satz 1 treten 

1. § 1 Nr. 16 Buchst. b am 1. September 2013 und 

2. § 1 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. bb am 1. Janu
ar 2015 

m Kraft. 

(2) Der auf das Kindergarten]ahr 201212013 fol
gende Bewilligungszeitraum begmnt am 1. Septem
ber 2013 und endet am 31. Dezember 2014. 

(3) Für Großtagespflegestellen, die bel Inkraft
treten dieses Gesetzes bestehen, findet Art. 9 Abs. 2 
Satz 3 des Bayenschen Gesetzes zur Bildung, ErzIe
hung und Betreuung von Kindern m Kindergärten, an
deren Kindertagesemnchtungen und m Tagespflege 
(Bayensches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
- BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBI S. 236, BayRS 
2231-1-A), m der am 1. Januar 2013 geltenden Fas
sung bIS zum Ablauf des 31. August 2013 keme An
wendung. 

(4) Mit Ablauf des 31. Juli 2013 tritt Art. 7 Satz 5 
BayKiBiG m der ab 1. Januar 2013 geltenden Fassung 
außer Kraft. 

(5) Für Maßnahmen, für die vor dem 1. September 
2012 eme ZuweIsung bewilligt oder emem vorzeitigen 
Maßnahmebegmn zugestimmt worden 1St, gilt Art. 27 
m der blshengen Fassung, soweit zuweIsungsfähIge 
Kosten vor dem 22. Jum 2012 bereits angefallen smd. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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36-4-J 

Gesetz 
zur Änderung des 

Landesjustizkostengesetzes 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wIrd: 

§ 1 

Das LandesJustizkostengesetz (LJKostG) m der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Mai 2005 
(GVBI S. 159, BayRS 36-4-J), geändert durch Art. 30 
Abs. 1 des Gesetzes vom 23. November 2010 (GVBI 
S. 738), WIrd WIe folgt geändert: 

1. Art. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) InAbs.l Satz 2 werden nach den Worten,,§ 16" 
die Worte "Abs. 1" emgefügt. 

b) Es WIrd folgender neuer Abs. 2 emgefügt: 

,,(2) lJustizverwaltungskosten smd nach 
dem bIsher geltenden Recht zu erheben, wenn 
der Antrag auf Vornahme der Amtshandlung 
vor dem Inkrafttreten emer Gesetzesände
rung gestellt worden 1St. 2DIes gilt auch, wenn 
Vorschriften geändert werden, auf die dieses 
Gesetz verweISt. 3Soweit der Antrag auf die 
Vornahme wIederkehrender Amtshandlun
gen genchtet 1St, gilt abweIchend von den 
Sätzen 1 und 2 für Kosten, die für Jede weitere 
Amtshandlung zu erheben smd, das Jeweils 
bel ihrer Fälligkeit geltende Recht. Il 

c) Der blshenge Abs. 2 wIrd Abs. 3. 

2. In Art. 5 Nr. 1 wIrd nach dem Wort "des" das Wort 
"Bayenschen" emgefügt. 

3. Art. 9 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Der blshenge Wortlaut WIrd Abs. 1. 

b) Es WIrd folgender Abs. 2 angefügt: 

,,(2) DIe Gebührenfreiheit nach Abs. 1 gilt 
für Gebühren, die nach dem 31. Januar 2003 
fällig werden. " 

4. Art. 12 und 13 werden aufgehoben. 

5. DIe Anlage WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der BezeIchnung der Anlage WIrd der 

Klammerzusatz ,,(zu Art. 1 Abs. 2)" durch den 
Klammerzusatz ,,(zu Art. 1 Abs. 3)" ersetzt. 

b) In Nr. 1 werden m der Spalte Gebühren die 
Worte ,,30 bIS 750 €" durch die Worte ,,35 bIS 
850 €" ersetzt. 

c) Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

Nr. Gegenstand Gebühren 

2. Schuldnerverzelchms 

2.1 EntscheIdung über den Antrag auf 
Bewilligung des laufenden Bezugs 
von Abdrucken (§ 882g der Zivil-
prozessordnung) 525 € 

2.2 EntscheIdung über den Antrag auf 
Bewilligung des laufenden Bezugs 
von Abdrucken (§ 915d der Zivil
prozessordnung m der bIS zum 31. 
Dezember 2012 geltenden Fassung 
m Verbmdung mit § 39 Nr. 5 des 
Gesetzes betreffend die Einfüh-
rung der Zivilprozessordnung) 525 € 

DIe Gebühr Nr. 2.2 entsteht nur 
emmal, wenn die Bewilligung 
m emem Verfahren für mehrere 
Schuldnerverzelchmsse erteilt oder 
versagt wIrd. 

2.3 Erteilung von Abdrucken (§§ 882b, 
882g der Zivilprozessordnung oder 
§§ 915, 915d der Zivilprozessord
nung m der bIS zum 31. Dezember 
2012 geltenden Fassung m Verbm
dung mit § 39 Nr. 5 des Gesetzes 
betreffend die Einführung der Zi-
vilprozessordnung) 0,50 € 

Neben den Gebühren für die Er
teilung von Abdrucken werden die 
Dokumentenpauschale und die Da
tenträgerpauschale mcht erhoben. 

2.4 EinsIcht m das Schuldnerverzelch
ms (§ 882f der Zivilprozessord-

Je Ein
tragung, 
mmdes
tens 17 € 

nung) Je übermitteltem Datensatz 4,50 € 
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Nr. Gegenstand Gebühren 

DIe Gebühr entsteht auch, wenn 
die Information übermittelt wIrd, 
dass für den Schuldner kem Ein-
trag verzeIchnet 1st (Negativaus-
kunft). DIe Gebühr entsteht mcht 
1m Fall emer Selbstauskunft. 

d) In Nrn. 3.1 und 3.3 wIrd m der Spalte Gebüh
ren Jeweils der Betrag ,,300 Eil durch den Be
trag ,,340 Eil ersetzt. 

e) In Nr. 3.4 wIrd m der Spalte Gebühren der Be
trag ,,75 Eil durch den Betrag ,,85 Eil ersetzt. 

f) In Nr. 6.1 WIrd m der Spalte Gebühren der Be
trag" 125 Eil durch den Betrag" 140 Eil ersetzt. 

g) In Nr. 6.2 wIrd m der Spalte Gebühren der Be
trag ,,50 Eil durch den Betrag ,,55 Eil ersetzt. 

h) In Nr. 7.1 WIrd m der Spalte Gebühren der Be
trag ,,200 Eil durch den Betrag ,,230 Eil ersetzt. 

i) In Nr. 7.2 WIrd m der Spalte Gebühren der Be
trag" 100 Eil durch den Betrag" 115 Eil ersetzt. 

§2 

DIeses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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700-2-W 

Gesetz 
zur Änderung des 

Gesetzes über die Zuständigkeiten zum Vollzug 
wirtschaftsrechtlicher Vorschriften 1) 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wud: 

§ 1 

Das Gesetz über die Zuständigkeiten zum Voll
zug wutschaftsrechtlicher Vorschriften (ZustWiG) m 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Januar 
2005 (GVBI S. 17, BayRS 700-2-W), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2010 (GVBI 
S. 848), wud WIe folgt geändert: 

1. Art. 1 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,,(1) 1Zuständig für den Vollzug des Gesetzes 
über die Elektnzitäts- und Gasversorgung (Ener
giewutschaftsgesetz - EnWG) vom 7 Juli 2005 
(BGBI I S. 1970, ber. I S. 3621) SOWIe der auf der 
Grundlage des EnergiewIrtschaftsgesetzes erlas
senen Verordnungen 1St das StaatsminIstenum für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technolo
gie, soweit gesetzlich oder auf Grund Gesetzes 
nIchts anderes bestimmt 1St. 2Entsprechendes gilt 
für den Vollzug der auf der Grundlage des Geset
zes zur Förderung der EnergIewIrtschaft - Ener
giewutschaftsgesetz (BGBI III 752-1) erlassenen 
Verordnung über KonzesslOnsabgaben für Strom 
und Gas (KonzesslOnsabgabenverordnung - KAV) 
vom 9. Januar 1992 (BGBI I S. 12, ber. I S. 407). 

(2) 1Dle StaatsregIerung wud ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung 

1. die Zuständigkeiten abweichend von Abs. 1 
auf andere Behörden zu übertragen, soweit es 
SIch hIerbeI nIcht um Aufgaben der Regulie
rungskammer des FreIstaates Bayern 1m Sinn 
des Art. 1a Abs. 1 Satz 1 handelt, und 

2. Behörden zu bestimmen, die die 
Regulierungskammer des FreIstaates Bayern 

1) § 1 Nm. 1 und 2 dieses Gesetzes dienen der Umsetzung 
1. der Richtlime 2009/72/EG des Europäischen Parla

ments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gememsa
me Vorschriften für den Elektnzitätsbmnenmarkt und 
zur Aufhebung der Richtlime 2003/54/EG (ABI L 211 
S,,55) SOWIe 

2. der Richtlime 2009/73/EG des Europäischen Parla
ments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemem
same Vorschriften für den Erdgasbmnenmarkt und 
zur Aufhebung der Richtlime 2003/55/EG (ABI L 211 
S.94). 

bel der Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinn des 
Art. 1a Abs. 1 Satz 1 unterstützen. 

2DIe Mitarbeiter der die Regulierungskammer 
unterstützenden Behörden 1m Sinn des Satzes 1 
Nr. 2 unterliegen bel Ausübung dieser Tätigkeit 
ausschließlich der FachaufsIcht der Regulierungs
kammer SOWIe den Anforderungen nach Art. 1 b 
Abs. 2. 3Dle die Regulierungskammer unterstüt
zenden Behörden haben die mit Ausübung die
ser Tätigkeit betrauten Stellen mit emer hIerfür 
angemessenen personellen und finanzIellen Aus
stattung zu versehen. 4Dle Regulierungskammer 
kann die Geschäftsverteilung zWIschen mehre
ren SIe unterstützenden Behörden durch ihre Ge
schäftsordnung (Art. 1a Abs. 1 Satz 2) regeln. 11 

2. Es werden folgende Art. 1a bIS 11 emgefügt: 

"Art. 1a 

Zuständigkeit der Regulierungskammer 

(1) 1Für den Vollzug der Aufgaben der Lan
desregulierungsbehörde 1m Sinn des § 54 Abs. 2 
EnWG 1St die Regulierungskammer des FreIstaa
tes Bayern zuständig. 2Dle Regulierungskammer 
gibt sIch eme Geschäftsordnung, die auf der Inter
netseite der Regulierungskammer veröffentlicht 
wIrd. 

(2) Die Regulierungskammer wIrd genchtlich 
und außergenchtlich durch ihren Vorsitzenden 
vertreten. 

(3) DIe Regulierungskammer 1St oberste 
DIenstbehörde 1m Sinn von § 96 Satz 1 der Straf
prozeßordnung SOWIe Art. 6 Abs. 3 Satz 3 des Bay
enschen Beamtengesetzes. 

Art. 1b 

UnabhängIgkeit der Regulierungskammer 

(1) DIe Regulierungskammer und deren Mit
glieder üben ihre Tätigkeit 1m Rahmen der Ge
setze unabhängIg und m eigener Verantwortung 
aus. 

(2) 1Dle Regulierungskammer und deren 
Mitglieder üben ihre Tätigkeit unparteiisch und 
unabhängIg von Marktinteressen aus. 2Der Re
gulierungskammer und deren Mitgliedern 1St es 
untersagt, 
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1. bel der Wahrnehmung ihrer Regulierungsauf
gaben WeIsungen von RegIerungsstellen und 
anderen öffentlichen oder pnvaten Einnch
tun gen emzuholen oder entgegenzunehmen 
und 

2. als Organmitglied, Arbeitnehmer oder freI
beruflicher Mitarbeiter emes EnergIeversor
gungsunternehmens 1m Sinn des § 3 Nr. 18 
EnWG oder emes Verbands der EnergIeWIrt
schaft tätig zu werden. 

3§ 33 Abs. 1 des Beamtenstatusgesetzes SOWIe 
Art. 20 und 21 des Bayenschen Verwaltungsver
fahrensgesetzes bleiben unberührt. 

Art. 1c 

Besetzung der Regulierungskammer 

(1) lDle Regulierungskammer entscheIdet m 
der Besetzung mit emem Vorsitzenden und ZWeI 
BeIsitzern; soweit em Gesetz mcht em anderes 
bestimmt, 1St die absolute Mehrheit der Stim
men maßgeblich. 2Kostenfestsetzungen nach § 91 
EnWG können auch durch em emzelnes Mitglied 
der Regulierungskammer oder durch die Ge
schäftsstelle der Regulierungskammer getroffen 
werden. 

(2) lAbweIchend von Abs. 1 Satz 1 kann der 
Vorsitzende der Regulierungskammer emzelne 
Verwaltungsverfahren oder eme bestimmte Art 
von Verwaltungsverfahren nach dem EnergIewIrt
schaftsgesetz durch unanfechtbaren Beschluss 
emem der BeIsitzer zur allelmgen EntscheIdung 
übertragen, wenn 

1. die Sache keme wesentlichen Schwlengkel
ten m tatsächlicher oder rechtlicher HinsIcht 
aufweIst, 

2. die Sache keme grundsätzliche Bedeutung 
hat und 

3. kem Beteiligter emen Antrag auf EntscheI
dung durch die Regulierungskammer m der 
Besetzung mit emem Vorsitzenden und zweI 
BeIsitzern stellt. 

2Der Antrag nach Satz 1 Nr. 3 kann bIS zur Zustel
lung der EntscheIdung der Regulierungskammer 
an den Beteiligten gestellt werden. 

(3) lIst eme Übertragung nach Abs. 2 Satz 1 
erfolgt, legt der zur allelmgen EntscheIdung be
rufene BeIsitzer die Sache der Regulierungs
kammer vor, wenn 1m Lauf des Verfahrens die 
Voraussetzungen nach Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bIS 3 
entfallen. 2In diesem Fall übermmmt die Regulie
rungskammer das Verwaltungsverfahren durch 
unanfechtbaren Beschluss zur EntscheIdung m 
der Besetzung mit emem Vorsitzenden und zweI 
BeIsitzern. 3Dle Vorlage emes Verwaltungsverfah
rens nach Satz 1 und die Übernahme durch die 

Regulierungskammer nach Satz 2 können nur bIS 
zur Zustellung der EntscheIdung an den Beteilig
ten erfolgen. 

Art.1d 

Ernennung der Mitglieder 
der Regulierungskammer 

(1) Der Staatsmmlster für Wirtschaft, Infra
struktur, Verkehr und TechnologIe ernennt den 
Vorsitzenden und VIer BeIsitzer der Regulierungs
kammer (Mitglieder der Regulierungskammer); 
Art. 1 b bleibt unberührt. 

(2) Bel der Ernennung der Mitglieder der Re
gulierungskammer 1St durch eme gestaffelte Be
messung der Amtszeiten dafür Sorge zu tragen, 
dass die Amtszeiten der Mitglieder der Regulie
rungskammer mcht zum selben Zeitpunkt enden. 

(3) lDle Ernennung des Vorsitzenden der Re
gulierungskammer erfolgt für eme Amtszeit von 
SIeben Jahren. 2Eine emmalige Verlängerung der 
Amtszeit um SIeben Jahre 1St zuläSSIg. 

(4) lDIe Ernennung der BeIsitzer der 
Regulierungskammer erfolgt für eme Amtszeit 
von fünf bIS SIeben Jahren. 2Eine Verlängerung 
der Amtszeit um fünf bIS SIeben Jahre 1St zuläSSIg. 

Art.1e 

Qualifikation der Mitglieder 
der Regulierungskammer 

(1) Zum Vorsitzenden der Regulierungskam
mer kann nur em Beamter auf Lebenszeit ernannt 
werden, der die BefähIgung zum Richteramt oder 
die Qualifikation zum Verwaltungsdienst für den 
Einstieg m der VIerten Qualifikationsebene besitzt 
und über die zur Ausübung des Amtes erforder
liche Verwaltungserfahrung 1m Regulierungsbe
reIch verfügt. 

(2) DIe BeIsitzer der Regulierungskammer 
müssen Beamte mit der BefähIgung zum Rich
teramt oder mit der Qualifikation zum Verwal
tungsdienst zum Einstieg m der VIerten Quali
fikationsebene oder vergleIchbar fachkundige 
Beschäftigte sem. 

(3) Der Vorsitzende oder emer der BeIsitzer 
der Regulierungskammer sollen über die Befä
hIgung zum Richteramt verfügen; Art. 1c Abs. 2 
Satz 1 bleibt unberührt. 

Art. 1f 

Amtsenthebung und Versetzung der Mitglieder 
der Regulierungskammer 

Vor Ablauf semer Amtszeit kann em Mitglied 
der Regulierungskammer ohne seme schriftliche 
Zustimmung semes Amtes nur dann enthoben 
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oder m em anderes Amt versetzt werden, wenn 
eme entsprechende Anwendung der Vorschriften 
des Deutschen Richtergesetzes über die Verset
zung oder die Amtsenthebung von Richtern auf 
Le benszeit dies zulässt. 

Art. 19 

DIenstaufsIcht über die Mitglieder 
der Regulierungskammer 

Der Staatsmllllster für Wirtschaft, Infrastruk
tur, Verkehr und TechnologIe übt die DIenstauf
sIcht über die Mitglieder der Regulierungskam
mer aus; Art. 1 b bleibt unberührt. 

Art. lh 

Geschäftsstelle der Regulierungskammer 

(1) DIe Geschäftsstelle der Regulierungskam
mer 1St beIm Staatsmllllstenum für Wirtschaft, Inf
rastruktur, Verkehr und TechnologIe emgenchtet. 

(2) lDle Stellen der Geschäftsstelle smd 1m 
Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der Regu
lierungskammer zu besetzen. 2Dle Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle können gegen ihren Willen 
nur 1m Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der 
Regulierungskammer versetzt, abgeordnet oder 
umgesetzt werden. 

(3) lDle Mitarbeiter der Geschäftsstelle smd 
bei der Wahrnehmung ihrer Regulierungsaufga
ben nur an die WeIsungen des Vorsitzenden der 
Regulierungskammer gebunden und unterste
hen ausschließlich dessen DIenstaufsIcht. 2Für die 

Mitarbeiter der Geschäftsstelle gilt Art. 1 b Abs. 2 
entsprechend. 

Art. 11 

Haushalt der Regulierungskammer 
und der Geschäftsstelle 

(1) DIe Personal- und Sachmittel der 
Regulierungskammer und ihrer Geschäftsstel
le smd 1m Einzelplan des Staatsrmnistenums für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technolo
gIe gesondert auszuweIsen. 

(2) lEs 1St sIcherzustellen, dass die Regulie
rungskammer und ihre Geschäftsstelle SOWIe die 
die Regulierungskammer unterstützenden Behör
den 1m Sinn des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 über 
eme angemessene personelle und finanzIelle 
Ausstattung verfügen. 2Der Vorsitzende der Regu
lierungskammer entscheIdet eIgenverantwortlich 
über die Verwendung der nach Abs. 1 ausgewIe
senen Haushaltsmittel. U 

3. Art. 10 und 11 werden aufgehoben. 

§ 2 

DIeses Gesetz tritt am 1. Februar 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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Verordnung 
zur Bereinigung von 

Verordnungen der Staatsregierung 

Vom 28. November 2012 

Auf Grund von 

1. Art. 77 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung des FreIstaates 
Bayern In der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Dezember 1998 (GVBI S. 991, BayRS 100-1-1), 
zuletzt geändert durch Gesetze vom 10. November 
2003 (GVBI S. 816, 817), 

2. § 142 des Bundesberggesetzes (BBergG) vom 
13. August 1980 (BGBI I S. 1310), zuletzt geändert 
durch Art. 15a des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBI I S. 2585), 

3. § 45a Abs. 2 Satz 2 des Personenbeförderungs
gesetzes (PBefG) In der Fassung der Bekannt
machung vom 8. August 1990 (BGBl I S. 1690), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
22. November 2011 (BGBI I S. 2272), 

4. Art. 8 des Gesetzes zur Ergänzung und Ausfüh
rung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des 
Rechts der Industne- und Handelskammern -
AGIHKG - (BayRS 701-1-W), geändert durch Ge
setz vom 27. November 2007 (GVBI S. 785), 

5. § 4 Abs. 5 des Gesetzes zur Sicherung der Ener
gieversorgung (EnergiesIcherungsgesetz 1975) 
vom 20. Dezember 1974 (BGBI I S. 3681), zuletzt 
geändert durch Art. 164 der Verordnung vom 
31. Oktober 2006 (BGBI I S. 2407), 

6. § 8 Abs. 2 Buchst. a des Gesetzes über die Sicher
stellung von LeIstungen auf dem GebIet der ge
werblichen Wirtschaft SOWie des Geld- und Kapl
talverkehrs (Wirtschaftsslcherstellungsgesetz) In 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Okto
ber 1968 (BGBI I S. 1069), zuletzt geändert durch 
Art. 134 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 
(BGBI I S. 2407), 

7 § 7 Abs. 4 Satz 2 des Forstvermehrungsgutgeset
zes (FoVG) vom 22. Mal 2002 (BGBl I S. 1658), 
zuletzt geändert durch Art. 37 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2010 (BGBl I S. 1934), 

8. § 13 Abs. 2 Satz 2 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) 
vom 6. Jum 1994 (BGBl I S. 1170, 1171), zuletzt 
geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 21. Juli 
2012 (BGBI I S. 1583), 

9. § 15 Abs. 3 Satz 2, § 17 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 
Satz 2, § 20 Abs. 7 Satz 2, § 23 Abs. 5 Satz 3 und 
Abs. 8 Satz 3, § 32 Satz 2 des Gesetzes zur Verhü
tung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 

beIm Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) 
vom 20. Juli 2000 (BGBI I S. 1045), zuletzt geän
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2011 
(BGBI I S. 1622), 

10. § 13 Abs. 2 des Gesetzes über die Sicherstellung 
von LeIstungen auf dem GebIet der WasserwIrt
schaft für Zwecke der VerteIdigung (Wassersl
cherstellungsgesetz) vom 24. August 1965 (BGBI 
I S. 1225, ber. S. 1817), zuletzt geändert durch 
Art. 2 Abs. 20 des Gesetzes vom 12. August 2005 
(BGBI I S. 2354), SOWIe § 1 der Verordnung zur 
Übertragung der Ermächtigung zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen nach § 13 des Wasserslcher
stellungsgesetzes vom 7. Mai 1986 (BGBI I S. 715), 

11. § 297 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Straf
gesetzbuch (EGStGB) vom 2. März 1974 (BGBI I 
S. 469, ber. 1975 I S. 1916, 1976 I S. 507), zuletzt 
geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 22. De
zember 2010 (BGBI I S. 2300), 

12. §§ 11, 12 Abs. 2 Satz 3, § 14 Abs. 1 Satz 2 des 
Gesetzes über den Ladenschluß In der Fassung 
der Bekanntmachung vom 2. Jum 2003 (BGBI I 
S. 744), zuletzt geändert durch Art. 228 der Ver
ordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBI I S. 2407), 

13. Art. 42 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes über den Schutz 
der Natur, die Pflege der Landschaft und die Er
holung In der freIen Natur (Bayensches Natur
schutzgesetz - BayNatSchG) vom 23. Februar 
2011 (GVBI S. 82, BayRS 791-1-UG), 

14. § 6b Satz 2, § 36 Abs. 1 und 3, § 155 Abs. 2 und 
3 der Gewerbeordnung In der Fassung der Be
kanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBI I 
S. 202), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes 
vom 15. Dezember 2011 (BGBI I S. 2714), 

15. § 4 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes zur Gewährung 
eInes eInmaligen Heizkostenzuschusses vom 
20. Dezember 2000 (BGBI I S. 1846), 

16. § 48 Abs. 1, § 55 Abs. 6 des Waffengesetzes 
(WaffG) vom 11. Oktober 2002 (BGBI I S. 3970; 
ber. S. 4592, 2003 I S. 1957), zuletzt geändert 
durch Art. 3 Abs. 5 des Gesetzes vom 17 Juli 2009 
(BGBI I S. 2062), 

17 § 78g Abs. 4 des Achten Buches SozIalgesetzbuch 
(SGB VIII) In der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. September 2012 (BGBI I S. 2022), 



Bayensches Gesetz- und Verordnungs blatt Nr. 2312012 651 

18. § 1 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzes über die förmliche 
Verpflichtung mchtbeamteter Personen (Ver
pflichtungsgesetz) vom 2. März 1974 (BGBI I 
S. 469, 547), geändert durch § 1 Nr. 4 des Gesetzes 
vom 15. August 1974 (BGBI I S. 1942), 

19. Art. 93 Abs. 1, Art. 99 Abs. 1 des Bayenschen Be
amtengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBI 
S. 500, BayRS 2030-1-1-F), zuletzt geändert durch 
§ 13 des Gesetzes vom 30. März 2012 (GVBI S. 94), 

20. § 31 des Gesetzes zur Regelung der Gentechnik 
(Gentechnikgesetz-GenTG) m der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBI I 
S. 2066), zuletzt geändert durch Art. 1 des Geset
zes vom 9. Dezember 2010 (BGBI I S. 1934), 

21. § 9a Abs. 3 Satz 3 des Bundesfernstraßengeset
zes (FStrG) m der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Jum 2007 (BGBI I S. 1206), zuletzt geän
dert durch Art. 6 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBI I S. 2585), 

22. Art. 1 Abs. 1 des Bayenschen Gesetzes über die 
Zuständigkeit zum Vollzug von Vorschriften auf 
dem GebIet des Arbeitsschutzes, der Anlagen
und ProduktsIcherheit und des Chemikalienrechts 
(Bayensches Arbeitsschutz-Zuständigkeitsgesetz 
- BayArbZustG) vom 24. Juli 1998 (GVBI S. 423, 
BayRS 805-1-A), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Mal 2012 (GVBI S. 155), 

23. § 24 Abs. 1 und.3 des Gesetzes über Naturschutz 
und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 

BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI I S. 2542), 
zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 
6. Februar 2012 (BGBl I S. 148) und von Art. 13 
und 51 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über den Schutz 
der Natur, die Pflege der Landschaft und die Er
holung m der frelen Natur (Bayensches Natur
schutzgesetz - BayNatSchG) vom 23. Februar 
2011 (GVBI S. 82, BayRS 791-1-UG) 

24. Art. 12 Satz 2 des Bayenschen Landesplanungsge
setzes (BayLplG) vom 25. Jum 2012 (GVBI S. 254, 
BayRS 230-1-W), 

25. § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs
wldngkeiten (OWiG) m der Fassung der Bekannt
machung vom 19. Februar 1987 (BGBI I S. 602), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBI I S. 2353), 

26. § 21 Abs. 1 Satz 1 des Güterkraftverkehrsgesetzes 
(GüKG) vom 22. Jum 1998 (BGBI I S. 1485), zuletzt 
geändert durch Art. 5 Abs. 43 des Gesetzes vom 
24. Februar 2012 (BGBI I S. 212), 

27. Art. 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit zur 
Ausführung von Verordnungen der Europäischen 
Gememschaften (BayRS 103-3-S), 

erlässt die Bayensche StaatsregIerung folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

Aufhebung von Verordnungsrecht 
der StaatsregIerung 

Es werden aufgehoben: 

1. die Verordnung zur Umbenennung des Bayen
schen Staatsmmlstenums der Justiz, des Bayen
schen Staatsmmlstenums für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz SOWIe des Bayenschen 
Staatsmmlstenums für LandWIrtschaft und Fors
ten vom 9. Dezember 2008 (GVBI S. 967, BayRS 
200-9-S), 

2. § 2 der Verordnung über das Verbot der Prostitu
tion (BayRS 2011-2-6-I), geändert durch Verord
nung vom 14. März 1989 (GVBI S. 91), 

3. die Verordnung über die Bestimmung der zustän
digen Stelle 1m Sinn des § 4 Abs. 1 des Gesetzes 
über vermögenswuksame LeIstungen für Beamte, 
Richter, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit vom 
3. Februar 1976 (BayRS 2032-3-1-1-F), geändert 
durch § 13 der Verordnung vom 10. Januar 1989 
(GVBl S. 5), 

4. die Verordnung zur Durchführung des Schutz
baugesetzes vom 3. Mm 1966 (BayRS 215-1-2-I), 

5. §§ 6 und 8 Abs. 2 der Verordnung zur Ausfüh
rung des Infektionsschutzgesetzes (AVIfSG) vom 
15. Januar 2001 (GVBI S. 30, BayRS 2126-1-UG), 
zuletzt geändert durch § 1 der Verordnung vom 
30. November 2011 (GVBI S. 625), 

6. a) § 26 Abs. 2 und 3 und 

b) § 26 Abs. 4 

der Verordnung über den Urlaub der bayenschen 
Beamten und Richter (Urlaubsverordnung - UrlV) 
vom 24. Jum 1997 (GVBI S. 173, ber. S. 486, BayRS 
2030-2-25-F), zuletzt geändert durch § 7 der Ver
ordnung vom 5. Januar 2011 (GVBl S.12), 

7. § 13 Abs. 2 der Verordnung über den Mutter
schutz für Beamtinnen (Bayensche Mutterschutz
verordnung - BayMuttSch V) m der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7 Oktober 2003 (GVBI 
S. 785, BayRS 2030-2-26-F), zuletzt geändert 
durch § 8 der Verordnung vom 5. Januar 2011 
(GVBI S. 12), 

8. die Verordnung zur Übertragung von Aufgaben 
nach dem Baugesetzbuch auf die Stadt Sulzbach
Rosenberg vom 22. September 1987 (GVBI S. 368, 
BayRS 2130-13-I), 

9. die Verordnung über die förmliche Festlegung 
des städtebaulichen EntwIcklungsbereIchs "Er
langen-West" m der Stadt Erlangen vom 1. De
zember 1981 (GVBI S. 501, BayRS 2131-3-6-I), 
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10. § 19 Abs. 2 und 3 der Verordnung über die 
Schiedsstelle m der Jugendhilfe (JSch V) vom 
14. Dezember 1999 (GVBI S. 562, BayRS 2162-4-A), 

11. § 8 Abs. 2 und 3 der Verordnung zur Aus
führung des Waffen- und Beschussrechts 
(AVWaffBeschR) vom 14. Dezember 2010 (GVBI 
S. 851, BayRS 2186-1-1), 

12. die Verordnung zur Durchführung des Versor
gungsschadenrentengesetzes (DV-VRG) vom 
21. Oktober 1953 (BayBS III S. 633, BayRS 251-5-F), 

13. §§ 2,4 Abs. 2 der Verordnung über das Landes]us
tizprüfungsamt und die Fortgeltung und Anerken
nung von rechtswIssenschaftlichen Studien und 
]unstischen Prüfungen (Staatsprüfungs-Durch
führungsverordnung für Junsten - StPrüfDVJu) 
vom 2. Dezember 1998 (GVBI S. 955, BayRS 305-1-J), 

14. § 1 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 der Verordnung über 
die genchtliche Vertretung des FreIstaates Bayern 
(Vertretungsverordnung - VertrV) m der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. Oktober 1995 (GVBI 
S. 733, BayRS 600-1-F), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 23. Februar 2010 (GVBI S. 115), 

15. §§ 1, 3 und 4 Abs. 2 der Verordnung zur Ausfüh
rung des Bewertungsgesetzes vom 4. Februar 
1992 (GVBI S. 14, BayRS 610-7-1-F), geändert 
durch § 4 der Verordnung vom 30. August 2005 
(GVBI S. 468), 

16. §§ 4 bIS 6 und 7 Abs. 3 der Verordnung zur Durch
führung der Gewerbeordnung (GewV) vom 9. Fe
bruar 2010 (GVBI S. 103, BayRS 7J01-l-W), 

17. die Verordnung über Orgamsation und Zustän
digkeiten der Bergbehörden (Bergbehörden-Ver
ordnung BergbehördV) vom 20. Dezember 1994 
(GVBI S. 1060, BayRS 750-1-W), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 17. August 2010 (GVBI 
S.693), 

18. §§ 1 und 4 Satz 2 der Ausführungsverordnung zum 
Wassersicherstellungsgesetz (AVWasSG) vom 
13. Oktober 1987 (GVBI S. 385, BayRS 753-6-UG), 
geändert durch Verordnung vom 23. April 2002 
(GVBI S. 134), 

19. die Verordnung über die Zuständigkeiten zum 
Vollzug der Kraftstoff -Lleferbeschränkungs
Verordnung, der HeIzöl-Lleferbeschränkungs
Verordnung und der Mineralölbewutschaftungs
Verordnung (ZustVKHM) vom 14. Juli 1992 (GVBI 
S. 252, BayRS 754-5-W). 

§2 

Änderung von Verordnungsrecht 
der StaatsregIerung 

(1) DIe Verordnung über die Zuständigkeit zum 

Erlass von Rechtsverordnungen (Delegationsverord
nung - DeIV) vom 15. Jum 2004 (GVBI S. 239, BayRS 
103-2-S), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
13. Jum 2012 (GVBI S. 282), wud WIe folgt geändert: 

1. § 2 wud WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aal DIe Absatzbezeichnung entfällt. 

bb) Nr. 1 WIrd aufgehoben. 

cc) In Nr. 3 werden die Worte "vom 20. Feb
ruar 2003 (BGBI I S. 286) /I durch die Worte 
"vom 28. Jum 2007 (BGBI I S. 1206), zu
letzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBI I S. 2585), /I er
setzt. 

b) Abs. 2 wud aufgehoben. 

2. § 3 Nr. 1 wud aufgehoben. 

3. § 5 wud WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 6 wud der Schlusspunkt durch em 
Komma ersetzt. 

b) Es werden folgende Nrn. 7 bIS 9 angefügt: 

,,7. auf Grund des § 142 des Bundesberg
gesetzes (BBergG) vom 13. August 1980 
(BGBI I S. 1310), zuletzt geändert durch 
Art. 15a des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBI I S. 2585), die Ermächtigung nach 
§ 142 BBergG, 

8. auf Grund des § 45a Abs. 2 Satz 2 des 
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 
m der Fassung der Bekanntmachung vom 
8. August 1990 (BGBI I S. 1690), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
22. November 2011 (BGBI I S. 2272), die 
Ermächtigung nach § 45a Abs. 2 Satz 2 
des Gesetzes, 

9. auf Grund des § 4 Abs. 5 des Gesetzes zur 
Sicherung der Energieversorgung (Ener
giesIcherungsgesetz 1975) vom 20. De
zember 1974 (BGBI I S. 3681), zuletzt 
geändert durch Art. 164 der Verordnung 
vom 31. Oktober 2006 (BGBI I S. 2407), 
die Ermächtigung nach § 4 Abs. 5 des Ge
setzes. /I 

4. § 6 wud WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 16 wud der Schlusspunkt durch em 
Komma ersetzt. 

b) Es WIrd folgende Nr. 17 angefügt: 

,,17 auf Grund des § 7 Abs. 4 Satz 2 des Forst-
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vermehrungsgutgesetzes (FoVG) vom 
22. Mal 2002 (BGBl I S. 1658), zuletzt ge
ändert durch Art. 37 des Gesetzes vom 
9. Dezember 2010 (BGBl I S. 1934), die 
Ermächtigung nach § 7 Abs. 4 Satz 1 des 
Gesetzes. " 

5. § 7 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 6 WIrd der Schlusspunkt durch em 
Komma ersetzt. 

b) Es wIrd folgende Nr. 7 angefügt: 

,,7. auf Grund des § 13 Abs. 2 Satz 2 des Ar
beitszeitgesetzes (ArbZG) vom 6. Jum 
1994 (BGBl I S. 1170, 1171), zuletzt geän
dert durch Art. 15 des Gesetzes vom 21. Juli 
2012 (BGBl I S. 1583), die Ermächtigung 
nach § 13 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes." 

6. § 8 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Nr. 10 WIrd der Schlusspunkt durch em 
Komma ersetzt. 

b) Es wIrd folgende Nr. 11 angefügt: 

,,11. auf Grund von § 15 Abs. 3 Satz 2, § 17 
Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2, § 20 
Abs. 7 Satz 2, § 23 Abs. 5 Satz 3 und 
Abs. 8 Satz 3, § 32 Satz 2 des Gesetzes 
zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beIm Menschen 
(Infektionsschutzgesetz IfSG) vom 
20. Juli 2000 (BGBl I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
28. Juli 2011 (BGEl I S. 1622), die Er
mächtigungen nach § 15 Abs. 3 Satz 1, 
§ 17 Abs. 4 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1, 
§ 20 Abs. 7 Satz 1, § 23 Abs. 5 Satz 2 und 
Abs. 8 Satz 1, § 32 Satz 1 des Gesetzes." 

7 Es werden folgende neue § § 9 und 10 und folgen
der § 11 emgefügt: 

,,§ 9 
RegIerungen 

DIe nachstehenden Ermächtigungen werden 
1m Umfang ihrer Jeweiligen Fassung auf die Re
gIerungen, Jeweils für ihren örtlichen Zuständig
keitsbereich, übertragen: 

1. auf Grund des § 9a Abs. 3 Satz 3 FStrG, die 
Ermächtigung nach § 9a Abs. 3 Sätze 1 und 5 
des Gesetzes, 

2. auf Grund des § 297 Abs. 2 des Einführungs
gesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB) 
vom 2. März 1974 (BGBl I S. 469, ber. 1975 I 
S. 1916, 1976 I S. 507), zuletzt geändert durch 
Art. 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 
(BGBl I S. 2300), die Ermächtigung nach 
Art. 297 Abs. 1 des Gesetzes, 

3. auf Grund des § 13 Abs. 2 des Gesetzes über 
die Sicherstellung von LeIstungen auf dem 
GebIet der WasserwIrtschaft für Zwecke der 
VerteIdigung (Wasserslcherstellungsgesetz) 
vom 24. August 1965 (BGBl I S. 1225, ber. 
S. 1817), zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 20 
des Gesetzes vom 12. August 2005 (BGBl I 
S. 2354), SOWIe § 1 Abs. 2 der Verordnung zur 
Übertragung der Ermächtigung zum Erlaß 
von Rechtsverordnungen nach § 13 des Was
serslcherstellungsgesetzes vom 7. Mal 1986 
(BGBl I S. 715) die Ermächtigung nach § 13 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes; die Ermächtigung 
kann von den RegIerungen durch Rechtsver
ordnung an die Kreisverwaltungsbehörden 
übertragen werden. 

§ 10 
Kreisverwaltungs behörden 

DIe nachstehenden Ermächtigungen wer
den 1m Umfang ihrer Jeweiligen Fassung auf die 
Kreisverwaltungsbehörden, Jeweils für ihren örtli
chen Zuständigkeits bereIch, übertragen: 

1. auf Grund von §§ 11 und 12 Abs. 2 Satz 3 
des Gesetzes über den Ladenschluß m der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Jum 
2003 (BGBl I S. 744), zuletzt geändert durch 
Art. 228 der Verordnung vom 31. Oktober 
2006 (BGBl I S. 2407), die Ermächtigungen 
nach §§ 11 und 12 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes. 

§11 
Gememden 

DIe nachstehende Ermächtigung WIrd 1m Um
fang ihrer Jeweiligen Fassung auf die Gememden, 
Jeweils für ihren örtlichen Zuständigkeitsbereich, 
übertragen: 

1. auf Grund des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Geset
zes über den Ladenschluß die Ermächtigung 
nach § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes." 

8. Der bishenge § 9 WIrd § 12. 

9. Der bishenge § 10 wIrd § 13 und WIe folgt geän
dert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und die 
Worte "Außer-Kraft-Treten" gestnchen. 

b) Abs. 2 WIrd aufgehoben; die AbsatzbezeIch
nung 1m bIsherigen Abs. 1 entfällt. 

(2) In § 4 der Verordnung über die Zuständigkeit 
zum Vollzug gentechnikrechtlicher Vorschriften (Gen
technik -Zuständig keitsverordnung - Zust VGen T) vom 
2. August 2005 (GVBl S. 328, BayRS 200-94-UG) wer
den die Worte " Umwelt, Gesundheit und Verbrau
cherschutz JJ durch die Worte "Umwelt und Gesund
heit" ersetzt. 
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(3) DIe Verordnung über die Kostenerstattung an 
reglOnale Planungsverbände KostErstV (BayRS 
230-1-4-W), zuletzt geändert durch § 8 der Verord
nung vom 24. April 2001 (GVBI S. 154), wIrd WIe folgt 
geändert: 

1. In § 4 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte lIder bel der 
zuständigen höheren Landesplanungsbehörde 
emgenchteten ReglOnalplanungsstelle oder des 
bel ihr bestellten ReglOnsbeauftragten bedienen 
(Art. 6 Abs. 3 BayLplG)" durch die Worte lIder zu
ständigen höheren Landesplanungsbehörde be
dienen (Art. 8 Abs. 4 BayLpIG)" ersetzt. 

2. In § 5 Abs. 1 werden die Worte "das nächste Mal 
zum 1. Juli 1999," durch die Worte "Jeweils zum 
1. Juli," ersetzt. 

(4) DIe Verordnung über die Zuständigkeit zum 
Vollzug des Wohngeldgesetzes und des Gesetzes zur 
Gewährung emes emmaligen HeIzkostenzuschus
ses (ZustVWoGG) vom 19. April 2005 (GVBI S. 110, 
BayRS 2330-5-1) wHd Wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden die Worte" und des Ge
setzes zur Gewährung emes emmaligen HeIzkos
tenzuschusses " gestnchen. 

2. § 2 WIrd aufgehoben. 

3. Der blshenge § 3 wHd § 2; Abs. 2 wHd aufgeho
ben und die Absatzbezeichnung 1m blshengen 
Abs. 1 entfällt. 

(5) DIe Bayensche Ausführungsverordnung zum 
Verpflichtungsgesetz (BayRS 2034-1-F) wHd Wie folgt 
geändert: 

1. Der Überschrift WHd der Klammerzusatz 
" (AVVerpflG) " angefügt. 

2. § 1 wHd WIe folgt geändert: 

a) Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aa) DIe Satznummenerung entfällt. 

bb) In Nr. 2 WIrd das Komma nach dem Wort 
" ausführt" durch emen Stnchpunkt er
setzt und folgender Halbsatz 2 angefügt: 

"für die 1m Brand- und Katastrophen
schutz und 1m Rettungsdienst durchzu
führenden Verpflichtungen smd die FreI
willigen Feuerwehren, die Betnebe mit 
Werkfeuerwehren und die freIwilligen 
Hilfsorgamsationen zuständig, bel denen 
die betreffende Person beschäftigt oder 
für die SIe tätig 1St, " . 

b) Satz 2 WIrd aufgehoben. 

(6) § 1 der Verordnung über die Abgrenzung 
der BezHke der Industne- und Handelskammern -

BezVIHK - (BayRS 701-2-W), geändert durch Verord
nung vom 25. März 2003 (GVBl S. 275), WIrd WIe folgt 
geändert: 

1. Abs. 1 wHd aufgehoben. 

2. Der blshenge Abs. 2 WIrd Abs. 1. 

3. Der blshenge Abs. 3 WIrd Abs. 2; die Worte "auf 
Grund der Verordnung zur Änderung von Gren
zen der ReglerungsbezHke, LandkreIse und krels
frelen Städte, der Verordnung zur Änderung von 
Grenzen der RegierungsbezIrke, der Verordnung 
der RegIerung von Niederbayern zur Neugliede
rung der Gememden 1m LandkreIS Kelhelm vom 
12. April 1976 (RABl. S. 58), der Verordnung der 
RegIerung von Niederbayern zur Neugliede
rung der Gememden 1m LandkreIS Landshut vom 
12. April 1976 (RABl. S. 59), der Verordnung der 
RegIerung von Oberfranken zur Neugliederung 
der Gememden 1m LandkreIS Coburg vom 7. Ap
ril 1976 (RABl. S 51) und der Verordnung der Re
gIerung von Oberfranken zur Neugliederung der 
Gememden 1m LandkreIS LIchtenfels vom 7. April 
1976 (RABl. S. 59)" werden durch die Worte "m 
ihrem Jeweiligen Zuschnitt" ersetzt. 

(7) Die Verordnung über Ausgleichszahlungen 
nach Art. 36a Abs. 2 Bayensches Naturschutzgesetz 
vom 18. Juli 2000 (GVBI S. 495, BayRS 791-1-13-UG) 
WHd WIe folgt geändert: 

1. In der Überschrift werden die Worte "Art. 36a 
Abs. 2" durch die Worte "Art. 42 Abs. 2" ersetzt. 

2. In § 1 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "Art. 36a 
Abs. 2" durch die Worte "Art. 42 Abs. 2", die Wor
te "Art. 6 Abs. 2" durch die Worte "Art. 6 Abs. 4" 
und die Worte "Art. 36 BayNatSchG" durch die 
Worte" § 68 BNatSchG" ersetzt. 

(8) DIe Verordnung über Zuständigkeiten auf 
dem GebIet des Arbeitsschutzes, der Sicherheits
technik, des Chemikalien- und Medizmprodukte
rechts (ASiMPV) vom 2. Dezember 1998 (GVBI S. 956, 
BayRS 805-2-A), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 17. September 2012 (GVBI S. 470), WIrd WIe folgt 
geändert: 

1. DIe blshengen § § 4 und 5 werden § § 3 und 4. 

2. DIe blshengen §§ 6 und 7 werden aufgehoben. 

3. Der blshenge § 8 wHd § 5 und WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte ", Außer
krafttreten" gestnchen. 

b) In Abs. 1 entfällt die Absatzbezeichnung. 

c) Abs. 2 und 3 werden aufgehoben. 

(9) DIe Verordnung über den Nationalpark Bayen
scher Wald m der Fassung der Bekanntmachung vom 
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12. September 1997 (GVBl S. 513, BayRS 791-4-2-UG), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 17 Septem
ber 2007 (GVBl S. 671), WIrd WIe folgt geändert: 

1. § 2 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 werden die Worte "Art. 7 
oder 9 BayNatSchG 11 durch die Worte ,,§ 23 
oder § 28 BNatSchG II ersetzt. 

b) In Abs. 3 werden die Worte "LandwIrtschaft 
und Forsten und beIm Staatsmllllstenum für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 11 

durch die Worte "Ernährung, LandwIrtschaft 
und Forsten und beIm Staatsmllllstenum für 
Umwelt und Gesundheit 11 ersetzt. 

2. § 7 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte" Umwelt, Ge
sundheit und Verbraucherschutz 11 durch 
die Worte" Umwelt und Gesundheit ll er
setzt. 

bb) In Satz 2 WIrd Jeweils vor dem Wort 
"LandwIrtschaft ll das Wort "Ernährung, 11 

emgefügt. 

b) In Abs. 2 werden die Worte "Umwelt, Ge
sundheit und Verbraucherschutz 11 durch die 
Worte" Umwelt und Gesundheit ll ersetzt. 

3. In § 9 Abs. 4 Nr. 2 werden die Worte "Art. 26 
BayNatSchGII durch die Worte "Art. 31 
BayNatSchG II ersetzt. 

4. § 10 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte "Art. 21 ff. 
BayNatSchG 11 durch die Worte "Art. 26 bIS 
38 BayNatSchGII und die Worte "Art. 26 
BayNatSchGII durch die Worte "Art. 31 
BayNatSchG 11 ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Worte "Art. 28 
BayNatSchG 11 durch die Worte ,,§ 39 Abs. 3 
BNatSchG 11 ersetzt. 

5. In § 11 Abs. 2 Nr. 2 werden die Worte "Art. 42 
Abs. 2 BayNatSchG 11 durch die Worte" § 63 Abs. 2 
BNatSchG m Verbmdung mit § 3 UmwRG 11 er
setzt. 

6. § 12 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "Art. 49 
BayNatSchG 11 durch die Worte ,,§ 67 Abs. 1 
und 3 Satz 1 BNatSchG 11 ersetzt. 

b) In Abs. 2 werden die Worte "Umwelt, Ge
sundheit und Verbraucherschutz 11 durch die 
Worte" Umwelt und Gesundheit ll ersetzt. 

7. In § 15 Abs. 1 Satz 1 und § 16 Abs. 5 werden Je
weils die Worte "Umwelt, Gesundheit und Ver
braucherschutz 11 durch die Worte "Umwelt und 
Gesundheit 11 ersetzt. 

8. § 17 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "Umweltt 

Gesundheit und Verbraucherschutz 11 durch 
die Worte" Umwelt und Gesundheit ll ersetzt. 

b) In Abs. 2 Satz 1 werden vor den Worten 
"LandwIrtschaft und Forsten 11 das Wort "Er
nährung,1I emgefügt und die Worte "Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 11 durch 
die Worte" Umwelt und Gesundheit ll ersetzt. 

c) In Abs. 3 Satz 1 werden die Worte "Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 11 durch 
die Worte "Umwelt und Gesundheit ll ersetzt. 

9. In § 18 emleitender Satzteil werden die Worte 
"Art. 52 Abs. 1 Nr. 3 BayNatSchG 11 durch die Wor
te "Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 BayNatSchG 11 ersetzt. 

(10) DIe Verordnung über den Alpen- und den 
Nationalpark Berchtesgaden m der Fassung der Be
kanntmachung vom 16. Februar 1987 (GVBl S. 63, 
BayRS 791-4-1-UG), zuletzt geändert durch § 1 des 
Gesetzes vom 10. Juli 2006 (GVBl S. 359), wIrd WIe 
folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte "Umwelt, Ge
sundheit und Verbraucherschutz 11 durch die 
Worte" Umwelt und Gesundheit ll ersetzt. 

b) In Satz 2 WIrd vor den Worten "LandwIrt
schaft und Forsten 11 das Wort "Ernährung, 11 

emgefügt. 

2. In § 11 Abs. 3 werden die Worte "Umwelt, Ge
sundheit und Verbraucherschutz 11 durch die Wor
te "Umwelt und Gesundheit ll ersetzt. 

3. § 12 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"lVon den Verboten des § 9 kann gemäß § 67 
Abs. 1 BNatSchG 1m Einzelfall Befremng erteilt 
werden, wenn 

1. dies aus Gründen des überwIegenden öffent
lichen Interesses, emschließlich solcher SOZI
aler und wIrtschaftlicher Art, notwendig 1St 
oder 

2. die Durchführung der Vorschriften 1m Einzel
fall zu emer unzumutbaren Belastung führen 
würde und die AbweIchung mit den Belangen 
von Naturschutz und Landschaftspflege ver
eInbar 1St. 11 

4. In § 14 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte" Umwelt, 
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Gesundheit und Verbraucherschutz" durch die 
Worte" Umwelt und Gesundheit" ersetzt. 

5. § 15 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden die Worte " Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz" durch 
die Worte " Umwelt und Gesundheit" ersetzt. 

b) In Abs. 3 Satz 2 wIrd vor dem Wort "Landwlrt
schaft" das Wort "Ernährung," emgefügt. 

c) In Abs. 5 Satz 1 werden die Worte " Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz" durch 
die Worte" Umwelt und Gesundheit" ersetzt. 

6. In § 15a Abs. 5 werden die Worte " Umwelt, Ge
sundheit und Verbraucherschutz" durch die Wor
te " Umwelt und Gesundheit" ersetzt. 

7 In § 16 emleitender Satzteil werden die Worte 
" Art. 52 Abs. 1 Nr. 3 BayNatSchG" durch die Wor
te " Art. 57 Abs. 1 Nr. 2 BayNatSchG" ersetzt. 

(11) § 6 Abs. 1 der Verordnung über ZuständigkeI
ten 1m Ordnungswldngkeitenrecht (ZuVOWiG) vom 
21. Oktober 1997 (GVBI S. 727, BayRS 454-1-1), zuletzt 
geändert durch § 4 des Gesetzes vom 20. Juli 2011 
(GVBI S. 307), WIrd WIe folgt geändert: 

1. In Satz 1 Nr. 5 werden die Worte "Art. 52 Abs. 4 
Nrn. 1 bIS 3" durch die Worte " Art. 57 Abs. 4 
Nm. 1 bIS 3" ersetzt. 

2. In Satz 3 werden die Worte "Abs. 5" durch die 
Worte "Abs. 3" ersetzt. 

(12)Dle Verordnung über Zuständigkeiten 1m 
Verkehrswesen (ZustVVerk) vom 22. Dezember 1998 
(GVBI S. 1025, BayRS 9210-2-W), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 30. Juli 2012 (GVBI S. 413), 
WIrd WIe folgt geändert: 

1. Im Ersten Teil WIrd der 9. Abschnitt aufgehoben. 

2. § 32 WIrd aufgehoben. 

3-. § 38 erhält folgende Fassung: 

,,§ 38 
Zuständigkeit der KreIsverwaltungsbehörden für 
den Vollzug der Verordnung (EG) Nr. 107212009 

Für die Erteilung und EntZIehung der Ge
memschaftslizenz SOWIe die Ausgabe und EntZIe
hung beglaubIgter Abschriften nach Art. 4 und 7 
der Verordnung (EG) Nr. 107212009 des Europäi
schen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 über gememsame Regeln für den Zugang 
zum Markt des grenzüberschreitenden Güter
kraftverkehrs (ABI L 300 S. 72) m der Jeweils 
geltenden Fassung smd die KreIsverwaltungsbe
hörden zuständig, m deren BeZIrk das Verkehrs
unternehmen semen Sitz hat. " 

4. § 43 Abs. 3 bIS 5 werden aufgehoben. 

§3 

Fortgeltung von RechtswIrkungen 

Soweit m den § § 1 und 2 Änderungs- oder Aufhe
bungsnormen aufgehoben werden, bleiben die durch 
SIe verfügten Änderungen oder Aufhebungen der Je
weiligen Stammnormen unberührt. 

§4 

Inkrafttreten 

lDlese Verordnung tritt am 31. Dezember 2012 m 
Kraft. 2 AbweIchend von Satz 1 treten 

1. § 1 Nr. 4 am 1. April 2013, 

2. § 1 Nr. 17 und § 2 Abs. 4 am 30. Dezember 2013 
und 

3. § 1 Nr. 6 Buchst. b am 31. Dezember 2014 

m Kraft. 

München, den 28. November 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 
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1132-6-1-S 

Verordnung 
zur Änderung des 

663 

Ordensstatuts über das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für 
Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern 

Vom 11. Dezember 2012 

Auf Grund des Art. 6 des Gesetzes über das Eh
renzeIchen des Bayenschen MimsterpräsIdenten für 
Verdienste von 1m Ehrenamt tätigen Frauen und Män
nern vom 23. Juli 1994 (GVBI S. 599, BayRS 1132-6-S) 
erlässt die Bayensche StaatsregIerung folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

Das Ordens statut über das EhrenzeIchen des Bay
enschen MimsterpräsIdenten für Verdienste von 1m 
Ehrenamt tätigen Frauen und Männern vom 2. August 
1994 (GVBI S. 780, BayRS 1132-6-1-S) WIrd WIe folgt 
geändert: 

1. Der Überschrift wIrd der Klammerzusatz 
,,(OStatEhrenamt) " angefügt. 

2. § 1 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 4 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Satz 1 entfällt die Satznummenerung 
und er erhält folgende Fassung: 

" Außer Betracht bleiben 

1. Tätigkeiten m Organen der kommu
nalen Selbstverwaltung, die durch 
allgememe Wahlen gebildet wurden, 
und 

2. Verdienste, die nach dem Feuerwehr
und Hilfsorgamsationen -EhrenzeI
chengesetz gewürdigt werden kön
nen." 

bb) Satz 2 wIrd neuer Abs. 5. 

b) Der bIshenge Abs. 5 WIrd Abs. 6. 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 



664 Bayensches Gesetz- und Verordnungs blatt Nr. 2312012 

2032-3-1-4-F 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über Zuständigkeiten 
für die Festsetzung, Anordnung und Abrechnung 

der Bezüge von Bediensteten und Versorgungsempfängern 

Vom 11. Dezember 2012 

Auf Grund von 

1. Art. 14 Satz 2 des Bayenschen Besoldungsgeset
zes (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl S. 410, 
ber. S. 764, BayRS 2032-1-1-F), zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 30. März 2012 (GVBl 
S.122), 

2. Art. 9 Abs. 2 Satz 1 des Bayenschen Beamten
versorgungsgesetzes (BayBeamtVG) vom 5. Au
gust 2010 (GVBl S. 410, 528, ber. S. 764, BayRS 
2033-1-1-F), zuletzt geändert durch § 5 des Geset
zes vom 30. März 2012 (GVBl S. 94), und 

3. Art. 96 Abs. 4 Satz 3 des Bayenschen Beamten
gesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl S. 500, 
BayRS 2030-1-1-F), zuletzt geändert durch § 13 
des Gesetzes vom 30. März 2012 (GVBl S. 94), 

erlässt die Bayensche StaatsregIerung folgende Ver
ordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung über Zuständigkeiten für die 
Festsetzung, Anordnung und Abrechnung der Be
züge von Bediensteten und Versorgungsempfängern 
(ZustV-Bezüge) In der Fassung der Bekanntma
chung vom 24. Oktober 2003 (GVBl S. 841, BayRS 
2032-3-1-4-F), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 11. Oktober 2011 (GVBl S. 532), WIrd WIe folgt 
geändert: 

1. § 1 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2Abwelchend von Satz 1 WIrd die BefugnIs, BeI-' 
hilfen m Krankheits-, Geburts-, Pflege- und sons
tigen Fällen festzusetzen, übertragen auf 

1. die Bayensche Versorgungskammer für die 
bel der Bayenschen Versorgungskammer tä
tigen Beamten SOWIe für die zu emer Tätig
keit bel der VersIcherungskammer m Bayern, 
VersIcherungsanstalt des öffentlichen Rechts, 
beurlaubten Beamten und für die zu emer Tä
tigkeit bel der Bayenschen Tierseuchenkasse 
beurlaubten Beamten, 

2. das Bayensche Landtagsamt für die beIm 
Bayenschen Landtagsamt tätigen Beamten. " 

2. § 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Nr. 1 Buchst. b erhält folgende Fassung: 

" b) die Beamten der PolizeI, der unter der 
Verwaltung des StaatsIDlnIstenums 
für Unterncht und Kultus oder der Re
gIerung von Oberbayern stehenden 
Schulen und der sonstigen DIenst
stellen des KultusbereIchs SOWIe -der 
Beamten aus dem BereIch des Staats
mmlstenums für Wissenschaft, For
schung und Kunst, deren DIenststelle 
Jeweils ihren Sitz 1m RegIerungsbe
ZIrk Oberbayern hat, " . 

bb) Nr. 2 Buchst. a erhält folgende Fassung: 

"a) die Beamten und Richter, deren 
DIenststelle ihren Sitz 1m RegIerungs
beZIrk Niederbayern oder Oberbay
ern hat, soweit nIcht eme Zuständig
keit nach Nr. 1 Buchst. b gegeben 
1St," . 

cc) Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. die DIenststelle Würzburg des Lan
desamts für Finanzen für 

a) die Beamten und Richter, deren 
DIenststelle ihren Sitz 1m RegIe
rungsbezIrk Oberfranken, Mittel
franken oder Unterfranken hat, 

b) die Beamten des Landesamts für 
Statistik und Datenverarbeitung
und semer DIenststellen. " 

b) Abs. 2 Satz 3 wIrd WIe folgt geändert: 

aal In Nr. 3 Buchst. bund Nr. 6 WIrd Jeweils 
das Wort "Regensburg" durch das Wort 
"Würzburg" ersetzt. 

bb) Es WIrd folgende neue Nr. 10 emgefügt: 

,,10. übngen Beamten und Richter mit 
Sitz der DIenststelle 1m RegIerungs
beZIrk Oberpfalz die DIenststelle 
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Würz burg des Landesamts für Fi
nanzen,". 

cc) DIe bIshengen Nrn. 10 und 11 werden 
Nrn. 11 und 12. 

3. § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 wud WIe folgt geändert: 

a) Im emleitenden Satzteil werden die Worte 
"Autobahndirektion Südbayern und ihrer 
DIenststellen 1m DuektionsbereIch" durch 
die Worte "Autobahndirektionen Nord- und 
Südbayern und ihrer DIenststellen 1m DIrekti
onsbereIch, des Landesamts für Statistik und 
Datenverarbeitung und semer DIenststellen" 
ersetzt. 

b) Buchst. e wIrd aufgehoben. 

c) Der bIshenge Buchst. f wud Buchst. e. 

4. § 7 wud WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 Satz 2 wud das Wort "Regensburg" 
durch das Wort "Würzburg" ersetzt. 

b) Abs. 3 wIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Nr. 3 wud der Schlusspunkt durch em 
Komma ersetzt. 

bb) Es wud folgende Nr. 4 angefügt: 

,,4. die DIenststelle Würzburg des Lan
desamts für Finanzen für die LeIs
tungsempfänger mit Wohnsitz m der 
Oberpfalz. " 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 

665 
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7101-1-W,454-1-I 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Durchführung der Gewerbeordnung und 
der Verordnung über Zuständigkeiten im Ordnungswidrigkeitenrecht 

Vom 11. Dezember 2012 

Auf Grund von § 155 Abs. 2 und 3 der Gewer
beordnung m der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 1999 (BGBI I S. 202), zuletzt geändert 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 15. Dezember 2011 
(BGBI I S. 2714 ), und § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes 
über Ordnungswldngkeiten (OWiG) m der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBI I 
S. 602), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 29. Juli 2009 (BGBI I S. 2353), erlässt die Bayen
sche StaatsregIerung folgende Verordnung: 

§ 1 

Änderung der Verordnung zur Durchführung der 
Gewerbeordnung 

DIe Verordnung zur Durchführung der Gewerbe
ordnung (GewV) vom 9. Februar 2010 (GVBI S. 103, 
BayRS 7101-1-W) geändert durch §1 Nr. 16 der Ver
ordnung vom 28. November 2012 (GVBI S. 656), wud 
WIe folgt geändert: 

1. § 1 wud WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Nr. 1 wud die Zahl ,,8" durch die 
Zahl ,,9" ersetzt. 

b) Es wud folgender neuer Abs. 8 emgefügt: 

,,(8) lDle Industne- und Handelskammern 
smd zuständige Behörde Im Sinn des § 34f 
Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung für die Er
teilung der Erlaubms an Finanzanlagenvermitt
ler SOWIe für die Ausführung der nach § 34g der 
Gewerbeordnung ergangenen Rechtsverord
nungen. 2Die Kammern unterliegen dabeI der 
AufsIcht des StaatsIDlmstenums für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und TechnologIe. 11 

c) Der blshenge Abs. 8 WIrd Abs. 9; m Satz 1 
werden die Worte "des § 29" durch die Wor
te "von §§ llb, 13a bIS 13c SOWIe 29 und 46 
Abs. 3" und die Worte "und 34e" durch die 
Worte", 34e und 34f" ersetzt. 

2. Es wud folgender § la emgefügt: 

,,§ la 

Zuständigkeit des Landesamtes für Statistik 
und Datenverarbeitung 

(1) lDIe Übermittlung der Daten aus der Ge-

werbeanzeIge an die m § 14 Abs. 8 der Gewer
beordnung genannten Stellen kann durch emen 
zentralen Auskunftsdienst auf BaSIS emes zentra
len Datenbestands erfolgen, der vom Landesamt 
für Statistik und Datenverarbeitung aufgebaut 
und betneben WIrd. 2Dle Übermittlung umfasst 
den Abruf der Daten durch die Jeweilige Emp
fangsstelle. 

(2) Sofern die Übermittlung der Daten nach 
Abs. 1 Satz 1 erfolgt, übermmmt das Landesamt 
für Statistik und Datenverarbeitung 1m Auftrag 
der nach § 1 Abs. 3 Satz 1 zuständigen Behörde 
die Verarbeitung der Daten aus der Gewerbean
zeIge. 

(3) lDas Landesamt für StatIstik und Da
tenverarbeitung hat die techmschen und orga
msatonschen Maßnahmen zur GewährleIstung 
des Datenschutzes SOWIe der Vertraulichkeit 
der Datenübertragung zu treffen. 2Es hat dabeI 
Insbesondere zu gewährleIsten, dass nur die m 
§ 14 Abs. 8 der Gewerbeordnung genannten 
Stellen 1m Rahmen ihrer BerechtIgung auf die 
Daten des m Abs. 1 genannten zentralen Daten
bestands zugreifen können. 3Hierfür 1St msbe
sondere eme vorhenge Reglstnerung der abru
fenden Stellen beIm Landesamt für Statistik und 
Datenverarbeitung erforderlich. 

(4) lDas Landesamt für Statistik und Datenver
arbeitung hat SIcherzustellen, dass Zugriffe auf die 
Daten der GewerbeanzeIgen protokolliert werden. 
2DIe Protokolle dürfen nur für die Kontrolle der 
Zulässlgkeit der Zugriffe oder zur Sicherung der 
ordnungsgemäßen Datenverarbeitung verwendet 
werden. 3Sie smd durch geeIgnete Vorkehrungen 
gegen zweckfremde Verwendung SOWIe sonstigen 
Missbrauch zu schützen und sechs Monate nach 
Abruf zu löschen. 4 Aus den Protokollen smd lID 
Rahmen der Zweckbmdung nach Satz 2 vom Lan
desamt für Statistik und Datenverarbeitung regel
mäßig Stichproben zu ZIehen. 

(5) lDle datenschutzrechtliche FreIgabe für 
den zentralen Auskunftsdienst nach Abs. 1 Satz 1 
erfolgt durch die nach § 1 Abs. 3 Satz 1 Jeweils 
zuständige Behörde. 2Deren behördlicher Daten
schutzbeauftragter führt auch das Verfahrensver
zelchms gemäß Art. 27 Abs. 1 des Bayenschen 
Datenschutzgesetzes (BayDSG). 

(6) Das Staatsmmlstenum für Wirtschaft, In
frastruktur, Verkehr und TechnologIe nlIDmt für 
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die zuständige Behörde nach § 1 Abs. 3 Satz 1 ge
genüber dem Landesamt für Statistik und Daten
verarbeitung die Rechte und Pflichten nach Art. 6 
Abs. 2 Sätze 2 und 3 BayDSG wahr. " 

3. In § 3 werden nach den Worten" §§ 34d, 34e" eIn 
Komma und die Worte ,,34f" eIngefügt. 

4. § 7 wud § 4; In der Überschrift werden die Worte 
", Außerkrafttreten" gestnchen. 

§2 

Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten 
1m OrdnungswIdng keitenrecht 

DIe Verordnung über Zuständigkeiten 1m Ord
nungswIdngkeitenrecht (ZuVOWiG) vom 21. Oktober 
1997 (GVBI S. 727, BayRS 454-1-1), zuletzt geändert 
durch § 2 Abs. 11 der Verordnung vom 28. November 
2012 (GVBl S. 656), wud WIe folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 3 Satz 1 eInleitender Satzteil wIrd der 

Buchst. J und k" durch die Worte" § 144 Abs. 1 
Nr. 1 Buchst. J bIS I" und die Worte ,,§ 144 
Abs. 2 Nrn. 7 und 8" durch die Worte ,,§ 144 
Abs. 2 Nrn. 5 bIS 9" ersetzt. 

3. In § 5 Abs. 3 werden die Worte ,,§ 62" durch die 
Worte" § 50" ersetzt. 

4. In § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wud die Abkürzung 
"StVG" durch die Worte lIdes Straßenverkehrs ge
setzes" ersetzt. 

5. In § 9 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte "vom 10. Juli 
2002 (BGBI I S. 2558)" gestnchen. 

6. In § 10 werden die Worte " Art. 28 Abs. 1" durch 
die Worte "Art. 36 Abs. 1" ersetzt. 

7. § 13 Abs. 2 wud aufgehoben; die AbsatzbezeIch
nung un blshengen Abs. 1 entfällt. 

§3 

Klammerzusatz ,,(StVG)" gestnchen. Inkrafttreten 

2. § 3 Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 In 

a) Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. § 124 Abs. 1 OWiG, soweit SIch diese Vor
schrift auf die bayenschen Staatswappen 
und DIenstflaggen bezIeht," . 

b) In Nr. 9 werden die Worte ,,§ 144 Abs. 1 Nr. 1 

Kraft. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 



668 Bayensches Gesetz- und Verordnungs blatt Nr. 2312012 

7815-2-L 

Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Organisation und die Benutzungsgebühren 
sowie über die Entschädigung der ehrenamtlichen Beisitzer in den 

Spruchausschüssen der Ämter für Ländliche Entwicklung 

Vom 21. November 2012 

Auf Grund des Art. 25 des Gesetzes zur Ausfüh
rung des Flurberelmgungsgesetzes (AGFlurbG) m 
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Februar 
1994 (GVBI S. 127, BayRS 7815-1-L), zuletzt geän
dert durch § 39 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 
(GVBI S. 689). erlässt das Bayensche StaatsmmIste
num für Ernährung, LandwIrtschaft und Forsten fol
gende Verordnung: 

§ 1 

§ 1 der Verordnung über die Orgamsation und die 
Benutzungsgebühren SOWIe über die Entschädigung 
der ehrenamtlichen BeIsitzer m den Spruchausschüs
sen der Ämter für Ländliche EntwIcklung (LEV) vom 
2. August 2005 (GVBI S. 369, BayRS 7815-2-L). geän
dert durch Verordnung vom 30. Januar 2009 (GVBI 
S. 23).Wlfd WIe folgt geändert: 

1. Nr. 2 erhält folgende Fassung: 

,,2. Amt für Ländliche EntwIcklung Niederbayern 
(Landau a. d. Isar) 

RegIerungsbezIrk Niederbayern, 11 • 

2. Nr. 3 erhält folgende Fassung: 

,,3. Amt für Ländliche EntwIcklung Oberpfalz 
(Regens burg) 

RegIerungsbezIrk Oberpfalz, 11 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 21. November 2012 

Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Helmut B run n er, StaatsmImster 
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2013-2-10-W 

Verordnung 
über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für die 

Inanspruchnahme der staatlichen bayerischen Beschussämter 
(Beschussgebührenverordnung - BeschGebV) 

Vom 28. November 2012 

Auf Grund des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 des Kostenge
setzes (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBI S. 43, BayRS 
2013-1-1-F), zuletzt geändert durch Art. 16 des Geset
zes vom 14. April 2011 (GVBI S. 150), erlässt das Baye
nsche Staatsmmlstenum für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und TechnologIe 1m Einvernehmen mit dem 
Bayenschen Staatsmmlstenum der Finanzen folgende 
Verordnung: 

§ 1 

(1) Für die Inanspruchnahme der staatlichen bay
enschen Beschussämter werden Benutzungsgebüh
ren erhoben, soweit SIe mcht pnvatwlrtschaftlich han
deln. 

(2) DIe Benutzungsgebühren setzen SIch aus Ge
bühren (§ 2) und Auslagen (§ 3) zusammen. 

§2 

(1) DIe Gebühren werden m Form von Festgebüh
ren oder Zeitgebühren erhoben. 

(2) Festgebühren werden für die m der Anlage 
aufgelisteten Prüfungen erhoben. 

(3) lZeitgebühren werden erhoben für 

1. die Beschussprüfung nach § 5 des Beschussgeset
zes (BeschG) 

a) bel Handfeuerwaffen, Einsteckläufen und 
Austauschläufen, bel denen zum Antneb des 
Geschosses em entzündbares flüssIges oder 
gasförmIges GemIsch verwendet WIrd, 

b) bel mcht der Beschusspflicht unterliegenden 
Gegenständen, 

c) wenn die Prüfung emen den üblichen Um
fang erheblich übersteIgenden Mehraufwand 
verursacht oder bel Schusswaffen, deren Pat
ronenlager oder Innenabmessungen mcht m 
den aktuellen beschussrechtlichen Maßtafeln 
enthalten smd, 

d) bel Böllern und Modellkanonen, 

2. die 1m Zulassungsverfahren erforderliche Prü
fung nach § 9 BeschG m Verbmdung mit § 11 der 

Beschussverordnung (BeschussV), msbesondere 
von Deko- und Salutwaffen SOWIe Schusswaffen, 
deren Geschosse eme BewegungsenergIe von 
7,5 Joule mcht übersteIgen dürfen, 

3. die Zulassung und Kontrolle von Munition nach 
§ 11 BeschG m Verbmdung mit den Abschnitten 7 
und 8 BeschussV, 

4. die Prüfung bel der EntscheIdung über Ausnah
men nach § 13 BeschG, 

5. weitere Inanspruchnahmen 1m Sinn des § 1 Abs. 1, 
die m der Anlage mcht enthalten smd. 

2Für die Berechnung der Zeitgebühren werden die 
Stundensätze nach Anlage 1 ThemenbereIch 14 
"Sonstige NutzleIstungen ", FachbereIche "Wissen
schaftlicher Gerätebau, techmsch-wlssenschaftliche 
Infrastruktur Berlin, InformationstechnologIe und 
sonstige Vorkostenstellen mit germger bIS mittlerer 
techmscher Ausstattung" und "Justitianat und sons
tige Vorkostenstellen ohne nennenswerte techmsche 
Ausstattung" der Kostenverordnung für NutzleIstun
gen der Physikalisch-Techmschen Bundesanstalt vom 
17 Dezember 1970 (BGBI I S. 1745) m der Jeweils gel
tenden Fassung zugrunde gelegt. 

(4) Werden Prüfungen außerhalb der DIenststelle 
durchgeführt, gehören zu dem gebührenpflichtigen 
Verwaltungs aufwand auch ReIsezeiten und von dem 
Kostenschuldner verursachte Wartezeiten. 

§3 

Neben den Gebühren werden folgende Auslagen 
erhoben: 

1. bel dem Versand die Kosten der Zustellung, der 
Verpackungsmittel und der Rücksendung, 

2. bel der Prüfung von Gegenständen, die aus dem 
Ausland zugesandt werden, die aufgewandten 
Eingangsabgaben und die mit ihnen 1m Zusam
menhang stehenden Gebühren und Zeitaufwän
de, 

3. die Kosten der von dem Beschussamt aufgewand
ten Beschussmittel und die Kosten für das Ein
und Auspacken der Prüfgegenstände, 

4. bel der Zulassung nach §§ 9 und 11 BeschG die 
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Kosten der von dem Beschussamt aufgewandten 
Prüfmittel, 

5. ReIsekosten lffi Sinn der ReIsekostenvorschriften, 

6. zusätzliche Auslagen 1m Rahmen der Inanspruch
nahmen 1m Sinn des § 1 Abs. 1. 

§4 

(1) lBm eIner Beschussprüfung 1st die halbe Ge
bühr zu erheben, wenn eIn Prüfgegenstand nIcht funk
tionsslcher oder maßhaltig 1st und eIne Prüfung der 
Haltbarkeit nIcht stattgefunden hat. 2Errechnet sIch die 
Gebühr aus mehreren Staffelsätzen, 1St die Gebühr aus 
dem nIedngsten Staffelsatz zugrunde zu legen. 

(2) Wird die Beschussprüfung In den Räumlich
keiten des Antragstellers vorgenommen und stellt 
dieser die für die Prüfung erforderlichen Hilfskräfte 
und technIschen Prüfmittel zur Verfügung, ermäßigt 
sIch die Gebühr um 30 v.H. 

(3) Werden In den Räumen der DIenststelle von eI
nem Antragsteller mehr als 300 Kurz- oder Langwaf
fen des gleIchen Typs und der gleIchen Waffengruppe 
gleIchzeitig zur Prüfung vorgelegt, ermäßigt sIch die 
Gebühr um 15 v.H. 

§5 

(1) Gebühren werden nIcht erhoben 

§6 

(1) Schuldner der Benutzungsgebühren 1St, wer 
die Beschussämter In Anspruch nImmt, 1m Übngen, In 
wessen Interesse die Inanspruchnahme erfolgt. 

(2) Schuldner 1St ferner, wer sIch schriftlich gegen
über den Beschussämtern zu der Übernahme der Ge
bühren und Auslagen bereit erklärt hat. 

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuld-
ner. 

§7 

(1) Der Anspruch auf die Gebühren und Auslagen 
entsteht mit Beendigung der LeIstung. 

(2) DIe Gebühren und Auslagen werden mit der 
Bekanntgabe des GebührenbescheIds fällig, wenn 
nIcht das Beschussamt oder die übergeordneten Be
hörden emen späteren Zeitpunkt bestimmen. 

§8 

LeIstungen, die auf Antrag vorgenommen wer
den, können von der Zahlung eInes angemessenen 
Vorschusses abhängIg gemacht werden. 

§9 

(1) Art. 12, 13 und 16 bIS 19 des Kostengesetzes 
1. für mündliche und schriftliche Auskünfte und Be- (KG) gelten entsprechend. 

ratungen eInfacher Art, 

2. wenn der Prüfgegenstand ungeprüft zurückgege
ben wIrd, 

3. wenn der Prüfgegenstand nIcht die vorgeschne
bene KennzeIchnung trägt, 

4. wenn der Prüfgegenstand der Beanspruchung, 
der er bel der Verwendung der zugelassenen Mu
nition ausgesetzt würde, erkennbar nIcht stand
halten würde. 

(2) LeIstungen der Beschussämter In Bezug auf 
Schusswaffen und Munition, die 1m dienstlichen In
teresse von eInem öffentlich Bediensteten verwendet 
werden, SInd gebührenfreI. 

(2) Art. 10, 11, 14 und 15 KG finden keIne Anwen
dung. 

§ 10 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 In 
Kraft. 

München, den 28. November 2012 

Bayerisches Staatsministerium für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 

Martin Z eIl, StaatsmInIster 
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Anlage 
(zu § 2 Abs. 2) 

Festgebühren 

Die nachfolgend aufgeführten Staffelsätze sind auf Kurz- und Langwaiien der gleichen Waiiengruppe und des 
gleichen Typs anzuwenden. Dabei wird zwischen folgenden Typen unterschieden: 

1. Waffen- und Wechselsysteme mit der gleIchen Anzahl von Läufen, 
2. Austauschläufe mit der gleIchen Anzahl von Läufen, 
3. WechseltrommeIn, 
4. Einsteckläufe, 
5. Waffenteile. 

Für Austauschläufe, WechseltrommeIn, Wechselsysteme und Waffenteile, die zum Beschuss m Waffen em- bzw. 
ausgebaut werden müssen, WIrd der zusätzlich erforderliche Mehraufwand berechnet. 

Nr. Gegenstand 

1. Kurzwaffen (Gebühr Je Lauf) 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für patromerte Munition 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen-Waffenteile für Schreckschuss-, Relz- und 
Signalmunition 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Pistolen, Pistolen-Austauschläufe und Pistolen -Waffenteile für mcht patromertes Schwarz
pulver 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

1.4. Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-Wechseltrommeln für patromerte Mu
nition 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.5. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.3. 

1.6. 

1.6.1. 

1.6.2. 

1.6.3. 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-Wechseltrommeln für Schreckschuss-, 
Relz- und Signalmunition 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Revolver, Revolver-Austauschläufe und Revolver-WechseltrommeIn für mcht patromertes 
Schwarzpulver 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

EUR 

17,00 

5,00 

5,00 

7,50 

2,50 

2,50 

42,00 

22,00 

22,00 

17,00 

5,00 

5,00 

8,00 

2,70 

2,70 

42,00 

22,00 

22,00 
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Nr. Gegenstand 

2. Langwaffen (Gebühr Je Lauf) 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffen
teile und Einsteckläufe für patromerte Zentralfeuerrnunition 1) 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffen
teile und Einsteckläufe für patromerte Randfeuerrnunition 1) 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

Büchsen, Flinten, Büchsen- und Flinten-Austauschläufe, Büchsen- und Flinten-Waffen
teile für mcht patromertes Schwarzpulver 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

2.4. Salutwaffen und Salutwaffen-Waffenteile 1m Rahmen der Beschussprüfung 

2.4.1. 

2.4.2. 

2.4.3. 

für die 1. bIS emschließlich 5. Waffe 

für die 6. bIS emschließlich 150. Waffe 

bel mehr als 150 Waffen 

3. Munition (Gebühr Je Los) 

3.1. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

Munitionszulassung 

bIS zu emer Losgröße von 1 000 Stück 

beI Losgrößen von 1 001 bIS 3 000 Stück 

bel Losgrößen von 3 001 bIS 35 000 Stück 

bel Losgrößen von 35001 bIS 150000 Stück 

bel Losgrößen von 150001 bIS 1 500000 Stück 

3.2. Fabrikationskontrolle 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.2.5. 

3.2.6. 

4. 

bIS zu emer Losgröße von 1 000 Stück 

bel Losgrößen von 1 001 bIS 3 000 Stück 

bel Losgrößen von 3001 bIS 35 000 Stück 

bel Losgrößen von 35001 bIS 150000 Stück 

bel Losgrößen von 150001 bIS 500 000 Stück 

bel Losgrößen von 500 001 bIS 1 500000 Stück 

Ausstellung von Beschelmgungen 

EUR 

20,00 

6,60 

6,60 

17,00 

5,00 

5,00 

42,00 

22,00 

22,00 

20,00 

6,60 

6,60 

108,00 

322,00 

495,00 

680,00 

717,00 

108,00 

215,00 

301,00 

388,00 

429,00 

515,00 

17,00 

1) Bel eIner KombInation der Zündungsarten nach Nm. 2.1. und 2.2. In eIner Waffe SInd die Gebühren nach Nr. 2.1. zu berechnen. 
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211-3-1 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zum Vollzug des Personenstandsgesetzes 

Vom 28. November 2012 

Auf Grund von § 74 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des 
Personenstandsgesetzes (PStG) vom 19. Februar 2007 
(BGEl I S. 122), zuletzt geändert durch Art. 4 des Ge
setzes vom 22. Dezember 2010 (BGBI I S. 2255), m 
Verbmdung mit § 2 Abs. 1 Nr. 3a der Verordnung 
über die Zuständigkeit zum Erlass von Rechtsverord
nungen (Delegationsverordnung - DeIV) vom 15. JUnI 
2004 (GVEl S. 239, BayRS 103-2-S), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 13. JUnI 2012 (GVBI S. 282), 
und Art. 10 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 des Gesetzes zur Aus
führung des Personenstandsgesetzes (AGPStG) vom 
8. Juli 2008 (GVEl S. 344, BayRS 211-1-1), geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (GVBI 
S. 710, ber. 2012,44), erlässt das Bayensche StaatsmI
nIstenum des Innern folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung zum Vollzug des Personenstands
gesetzes (BayRS 211-3-1), zuletzt geändert durch § 9 
der Verordnung vom 25. Mm 2009 (GVBI S. 221), wud 
WIe folgt geändert: 

1. DIe Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Verordnung zur Ausführung des Personen
standsgesetzes (AVPStG)". 

2. § 1 wIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift wud das Wort "des" durch 
das Wort "der" ersetzt. 

b) In Abs. 1 werden die Worte "von der für den 
Standesamtsbezuk zuständigen Gememde 
oder Verwaltungsgememschaft" durch die 
Worte "vom Rechtsträger des Standesamts 
durch Verwaltungsakt " ersetzt. 

c) Abs. 2 bIS 4 werden durch folgende neue 
Abs. 2 und 3 ersetzt: 

,,(2) DIe Bestellung der Standesbeamten 
erfolgt durch Aushändigung emer Urkunde 
und 1St der unteren AufsIchtsbehörde anzu
zeIgen. 

(3) Zu Standesbeamten smd m der Regel 
Beamte zu bestellen." 

3. § 2 wud WIe folgt geändert: 

a) DIe Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Bestellungsvoraussetzungen " 

b) Abs. 1 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Im emleitenden Satzteil werden nach den 
Worten "Zum Standesbeamten" die Wor
te "oder zur Standes beamtin" emgefügt. 

bb) Es wud folgende neue Nr. 1 emgefügt: 

,,1. zum Rechtsträger des Standesamts m 
emem Dlenst- oder Beschäftigungs
verhältnIs steht, " . 

cc) DIe blshenge Nr. 1 wIrd Nr. 2 und erhält 
folgende Fassung: 

,,2. als Beamter oder Beamtin die Quali
fikationsprüfung für den Einstieg m 
der dritten Qualifikationsebene der 
Fachlaufbahn Verwaltung und Finan
zen, fachlicher Schwerpunkt nIcht
technIscher Verwaltungsdienst, nach 
den Vorgaben des Gesetzes über die 
LeIstungslaufbahn und die Fachlauf
bahnen der bayenschen Beamten 
und Beamtinnen (LeIstungslaufbahn
gesetz LlbG) vom 5. August 2010 
(GVBI S. 410, 571) m der Jeweils gel
tenden Fassung bestanden oder als 
Arbeitnehmer oder Arbeitnehmenn 
die Fachprüfung des Angestellten
lehrgangs II der Bayenschen Verwal
tungsschule mit Erfolg abgelegt hat, " . 

dd) DIe blshenge Nr. 2 wud Nr. 3. 

ee) DIe blshenge Nr. 3 wud Nr. 4 und erhält 
folgende Fassung: 

,,4. mmdestens dreI Monate bel emem 
Standesamt entweder als Sachbear
beiter oder Sachbearbeitenn oder zur 
EinweIsung tätig gewesen 1St. " 

c) Abs. 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

,,(2) Für LandkreIse und kreIsfreIe Ge
memden kann die obere AufsIchtsbehörde, 
für die übngen Gememden und die Verwal
tungsgememschaften die untere Aufslchts-
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behörde- m begründeten Einzelfällen Aus
nahmen von den Erfordermssen nach Abs. 1 
Nrn. 2 und 3 zulassen. 

(3) lGememden können ihre Bürger
meIster und Verwaltungsgememschaften die 
BürgermeIster ihrer Mitgliedsgememden zu 
Standesbeamten bestellen, auch wenn SIe 
die Bestellungsvoraussetzungen nach Abs. 1 
mcht erfüllen, sofern ihr AufgabenbereIch 
als Standesbeamte auf die Vornahme von 
Eheschließungen und Begründungen von 
Lebenspartnerschaften beschränkt wud. 
2Sie smd befugt, Im Zusammenhang mit der 
Eheschließung und der Begründung der Le
benspartnerschaft sowohl erforderliche Beur
kundungen und Eintragungen 1m EheregIster 
und 1m Lebenspartnerschaftsreglster vorzu
nehmen als auch erstmals Personenstandsur
kunden auszustellen SOWIe Namenserklärun
gen anlässlich der Eheschließung oder der 
Begründung der Lebenspartnerschaft und 
darauf bezogene Anschlusserklärungen zu 
beglaubIgen oder zu beurkunden. 3Dle be
stellten BürgermeIster sollen zeitnah zu ih
rer Bestellung eme personenstandsrechtliche 
Kurzschulung besuchen. " 

4. § 3 wud WIe folgt geändert: 

a) DIe Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Widerruf und Erlöschen der Bestellung, Ver
fahren und Rechtsfolgen bel mchtiger oder 
zurückgenommener Bestellung" . 

b) Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,,(1) lDle Bestellung der Standesbeamten 
kann Jederzeit schriftlich WIderrufen werden. 
2Erwelst sIch em Standesbeamter oder eme 
Standes beamtin fachlich oder persönlich als 
ungeeIgnet, 1St die Bestellung unverzüglich 
zu wIderrufen; dies gilt msbesondere, wenn 
er oder SIe 

1. während ernes zusammenhängenden Zeit
raums von mehr als ernem Jahr kerne Beur
kundung rn ernem PersonenstandsregIster 
mehr vorgenommen oder 

2. während ernes Zeitraums von fünf Jahren 
mcht 1m erforderlichen Maß an Fortbil
dungsveranstaltungen für Standesbeamte 
teilgenommen hat. 

3Satz 2 Halbsatz 2 gilt mcht für nach § 2 Abs. 3 
Satz 1 bestellte BürgermeIster. 

(2) DIe Bestellung der Standesbeamten 
erlischt, wenn die Standesbeamten aus dem 
DIenst- oder Beschäftigungsverhältms zu ih
rem DIenstherrn oder Arbeitgeber ausscheI
den." 

c) Abs. 3 wud WIe folgt geändert: 

aal Der blshenge Wortlaut wIrd Satz 1; die 
Worte "emes BürgermeIsters, dessen 
AufgabenbereIch auf die Vornahme von 
Eheschließungen beschränkt 1St, " werden 
durch die Worte "der BürgermeIster nach 
§ 2 Abs. 3 Satz 1" und das Wort "semer" 
durch das Wort "ihrer" ersetzt. 

bb) Es wIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Dle Bestellung der ersten BürgermeIS
ter gilt 1m Fall ihrer Wiederwahl bIS zur 
neuerlichen EntscheIdung über die Be
stellung durch das zuständige kommuna
le GremIUm fort. " 

d) Es werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt: 

,,(4) lDle Nichtigkeit emer Bestellung 1St 
von Amts wegen festzustellen. 2Dle Feststel
lung der Nichtigkeit und die Rücknahme eI
ner Bestellung bedürfen der Schriftform. 31st 
eme Bestellung mchtig oder 1St SIe mit Wir
kung für die Vergangenheit zurückgenom
men worden, so gilt der oder die Bestellte bIS 
zur Feststellung der Nichtigkeit nach Satz 1 
oder bIS zur Rücknahme nach Art. 48 des Bay
enschen Verwaltungsverfahrensgesetzes bel 
der Vornahme von Amtshandlungen als Stan
desbeamter oder Standesbeamtin. 

(5) Widerruf, Erlöschen, Feststellung der 
Nichtigkeit und Rücknahme der Bestellung 
SOWIe die Teilnahme an Fortbildungsveran
staltungen für Standesbeamte srnd der unte
ren AufsIchtsbehörde anzuzeIgen." 

5. §§ 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 

,,§ 4 
Leitung des Standesamts 

(1) Für Jedes Standesamt 1St emer der Stan
desbeamten zum Leiter des Standesamts und em 
weiterer zu dessen Stellvertreter zu ernennen. 

(2) § 1 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, 4 
Satz 2 und Abs. 5 gelten entsprechend. 

§5 
BezeIchnung des Standesamts 

lDas Standesamt führt als BezeIchnung 

1. m den Fällen von Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
des Personenstandsgesetzes (AGPStG) den 
Namen der Gememde m amtlicher Schreib
weIse, m der der Amtssitz des Standesamts 
liegt, 

2. rn den Fällen des Art. 2 Abs. 1 AGPStG den 
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Namen des LandkreIses. 

2AbweIchend von Satz 1 kann die untere Auf
sIchtsbehörde mit Zustimmung der oberen 
AufsIchtsbehörde eme Orts- oder ReglOnalbe
zeIchnung als BezeIchnung des Standesamts be
stimmen." 

6. § 6 wIrd aufgehoben. 

7. Der bIshenge § 9 WIrd § 6; Abs. 2 erhält folgende 
Fassung: 

,,(2) Bestellungen von BürgermeIstern, deren 
AufgabenbereIch als Standesbeamte auf die Vor
nahme von Eheschließungen beschränkt 1st, um
fassen ab 1. Januar 2013 auch die Vornahme von 
Begründungen von Lebenspartnerschaften. " 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 28. November 2012 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

JoachIm Her r man n, StaatsmImster 
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7842-6-L 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über eine Umlage für Milch 

Vom 29. November 2012 

Auf Grund des § 22 Abs. 1 Sätze 1 bIS 3 des Geset
zes über den Verkehr mit Milch, MilcherzeugnIssen 
und Fetten - Milch - und Fettgesetz - (BGBI III 7842-1), 
zuletzt geändert durch Art. 198 der Verordnung vom 
31. Oktober 2006 (BGBI I S. 2407), m Verbmdung 
mit § 6 Nr. 1 der Verordnung über die Zuständigkeit 
zum Erlass von Rechtsverordnungen (Delegations
verordnung - DeIV) vom 15. JUnI 2004 (GVBI S. 239, 
BayRS 103-2-S), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 13. JUnI 2012 (GVBI S. 282), erlässt das Bayen
sche StaatsmlnIstenum für Ernährung, LandwIrtschaft 
und Forsten folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung über eme Umlage für Milch vom 
17. Oktober 2007 (GVBI S. 727, BayRS 7842-6-L), 
geändert durch Verordnung vom 20. Mal 2010 
(GVBI S. 271), WIrd WIe folgt geändert: 

1. Der Überschrift WIrd der Klammerzusatz 
,,(BayMilchUmIV)" angefügt. 

wurde." 

3. § 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 entfällt die AbsatzbezeIchnung und 
es werden die Worte ,,0,125 Cent" durch die 
Worte ,,0,043 Cent" und das Wort "Milch" 
durch das Wort "Rohmilch " ersetzt. 

b) Abs. 2 WIrd aufgehoben. 

4. In § 3 Abs. 1 WIrd das Wort "Milch" durch das 
Wort "Rohmilch " ersetzt. 

5. In § 4 werden Jeweils m der Überschrift und m 
Abs. 1 und 2 die Worte "Milch- und Rahmmen
gen" durch das Wort "Rohmilchmengen" ersetzt. 

6. § 7 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift WIrd das Wort '" Über
gangsregelung" gestnchen. 

b) DIe AbsatzbezeIchnung m Abs. 1 entfällt. 

2. § 1 Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: c) Abs. 2 WIrd aufgehoben. 

a) Der bishenge Wortlaut WIrd Satz 1; die Worte 
'" Milchsammelstellen und Rahmstationen " § 2 
werden gestnchen und die Worte "von Milch-
erzeugern an SIe angelieferten Mengen an DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 
Milch und Rahm" werden durch die Worte 
"angelieferten Mengen an Rohmilch" ersetzt. München, den 29. November 2012 

b) Es WIrd folgender Satz 2 angefügt: Bayerisches Staatsministerium 

rr 2Rohmilch 1St Milch, die vor der Anlieferung 
nIcht über 40 C erhitzt und kemer Behand
lung mit entsprechender Wirkung unterzogen 

für Ernährung, Landwirtschait und Forsten 

Helmut B run n er, StaatsmInIster 
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2230-7-1-1-UK 

Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung zur Ausführung des 
Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 

Vom 30. November 2012 

Auf Grund von Art. 60 Sätze 1 und 2 Nrn. 2 
und 6 des Bayenschen SchulfinanzIerungsgesetzes 
(BaySchFG) m der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mal 2000 (GVBI S. 455, ber. S. 633, BayRS 
2230-7-1-UK), zuletzt geändert durch § 3 des Gesetzes 
vom 9. Juli 2012 (GVBI S. 344), erlässt das Bayensche 
Staatsmmlstenum für Unterncht und Kultus 1m Ein
vernehmen mit den Bayenschen Staatsmmlstenen der 
Finanzen und des Innern folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung zur Ausführung des Bayenschen 
Schulfinanzlerungsgesetzes (AVBaySchFG) vom 23. Ja
nuar 1997 (GVBI S. 11, BayRS 2230-7-1-1-UK), zuletzt 
geändert durch § 6 der Verordnung vom 17. August 
2012 (GVBI S. 443), wlId WIe folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 2 wIrd die Zahl ,,3" durch die Zahl ,,4" 
ersetzt. 

2. § 7 Abs. 2 wlId WIe folgt geändert: 

a) In Satz.2 werden der Betrag" 1325 E" durch 
den Betrag ,,1450 E", der Betrag ,,700 E" 
durch den Betrag ,,775 E" und der Betrag 
" 1150 E" durch den Betrag ,,1200 E" ersetzt. 

b) In Satz 4 wIrd der Betrag ,,525 E" durch den 
Betrag ,,550 E" ersetzt. 

3. In Anlage 1 NI. 3 emleitender Satzteil werden 
die Worte "Art. 8 Abs. 3" durch die Worte "Art. 8 
Abs. 4" ersetzt. 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 30. November 2012 

Bayerisches Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus 

Dr. Ludwlg S p a e nIe, Staatsmllllster 
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601-2-F 

Fünfte Verordnung 
zur Änderung der 

Verordnung über Organisation und Zuständigkeiten 
in der Bayerischen Steuerverwaltung 

Vom 4. Dezember 2012 

Auf Grund von § 17 Abs. 2 Sätze 3 und 4 des Geset
zes über die Finanzverwaltung (Finanzverwaltungs
gesetz - FVG) m der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 2006 (BGBI I S. 846, ber. S. 1202), zuletzt 
geändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2010 (BGBII S. 1768), m Verbmdungmit § 4 Nr. 2 der 
Verordnung über die Zuständigkeit zum Erlass von 
Rechtsverordnungen (Delegationsverordnung - DeIV) 
vom 15. Jum 2004 (GVBI S. 239, BayRS 103-2-S), zu
letzt geändert durch Verordnung vom 13. Jum 2012 
(GVBI S. 282), erlässt das Bayensche StaatsmmIsten
um der Finanzen folgende Verordnung: 

§ 1 

DIe Verordnung über Orgamsation und Zu
ständigkeiten m der Bayenschen Steuerverwaltung 
(ZustVSt) vom 1. Dezember 2005 (GVBI S. 596, BayRS 
601-2-F), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
6. Januar 2011 (GVBI S. 44), wud WIe folgt geändert: 

1. § 5 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 wud folgende neue Nr. 3 emgefügt: 

,,3. Erhebung: 

DIe Erhebung umfasst die Führung der 
Kassengeschäfte. Ausgenommen smd 
die Vollstreckung, die Stundung und der 
Erlass von Ansprüchen aus dem Steu
erschuldverhältms, die Aussetzung der 
VollzIehung SOWIe die Anrechnung von 
Steuerabzugsbeträgen nach § 36 Abs. 2 
Nr. 2 EStG." 

b) DIe bIshenge Nr. 3 WIrd Nr. 4; die Worte ,,§ 5 
und nach §§ 7 bIS 14 Außensteuergesetz und 
§ 3 Nr. 41 EStG m Verbmdung mit" werden 
durch die Worte ,,§ 5 Abs. 3 Außensteuerge
setz m Verbmdung mit § 18 Außensteuerge
setz, nach" ersetzt. 

c) DIe bIshengen Nrn. 4 bIS 6 werden Nrn. 5 
bIS 7. 

2. Anlage 3 WIrd WIe folgt geändert: 

a) DIe Ud. Nr. 14 Wlrd WIe folgt geändert: 

aal In Buchst. ewerden m Spalte 3 die Worte 
"mit Investment-Sondervermögen" ge-

stnchen. 

bb) In Spalten 3 und 4 wud folgender neuer 
Buchst. f emgefügt: 

Spalte 3 

f) Besteuerung 
der Invest
mentvermö
gen 

Spalte 4 

alle Finanzämter 
des FreIstaates 
Bayern 

cc) DIe bIshengen Buchst. f bIS J m Spalte 3 
werden Buchst. g bIS k. 

dd) In Spalten 3 und 4 wud folgender neuer 
Buchst. 1 emgefügt: 

Spalte 3 

1) Besteuerung 
von Sport
wetten nach 
§ 17 Abs. 2 
RennwLottG 

Spalte 4 

alle Finanzämter 
des FreIstaates 
Bayern 

ee) DIe bIshengen Buchst. k bIS nm Spalte 3 
werden Buchst. m bIS p. 

b) In der Lfd. Nr. 33 werden m Spalte 4 Buchst. a 
das Wort "Fürth,", das Wort "Hersbruck," und 
die Worte "Nürnberg-Nord, Nürnberg-Süd, 
Zentralfinanzamt Nürnberg," gestnchen. 

c) In der Lfd. Nr. 37 werden m Spalte 4 Buchst. g 
das Komma und das Wort "Waldsassen" ge
stnchen. 

d) In der Lfd. Nr. 38 wud m Spalten 3 und 4 fol
gender Buchst. c angefügt: 

Spalte 3 

c) Durchführung 
des Gesetzes 
zur Schätzung 
des landWIrt
schaftlichen 
Kulturbodens 

Spalte 4 

Coburg, LIchten
fels, Schwemfurt 

e) In der Lfd. Nr. 39 werden m Spalte 4 Buchst. I 



Spalte 1 

45 

Spalte 1 

51 
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Spalte 2 

LIchtenfels 

Spalte 2 

Hersbruck 

das Wort "Coburg, 11 SOWIe das Wort "LIchten
fels ll gestnchen und das Wort "Waldsassen ll 

angefügt. 

f) DIe Ud. Nr. 42 WIrd WIe folgt geändert: 

aal In Spalten 3 und 4 WIrd folgender neuer 
Buchst. h emgefügt: 

Spalte 3 

h) Erhebung 

Spalte 4 

Bayreuth, Kulm
bach, Wunsledel 

bb) DIe bIshengen Buchst. h bIS 1 werden 
Buchst. 1 bIS J. 

g) Es WIrd folgende Ud. Nr. 45 emgefügt: 

Spalte 3 Spalte 4 

a) Erhebung Bamberg, Coburg, ForchheIm, Kronach 

h) Es WIrd folgende Ud. Nr. 51 emgefügt: 

Spalte 3 

a) Durchfüh
rung des 
Gesetzes zur 
Schätzung 
des landwIrt
schaftlichen 
Kultur-bo
dens 

Spalte 4 

Fürth, Nümberg-Nord, Nürnberg-Süd, Zentral
finanzamt Nürnberg 

i) In der Ud. Nr. 58 WIrd m Spalte 4 Buchst. g 
vor den Worten " Lohr a. Mam ll das Wort "Kit
zmgen,1I emgefügt. 

j) In der Ud. Nr. 59 wIrd m Spalte 4 Buchst. g 
das Wort " Bamberg, 11 gestnchen. 

k) In der Ud. Nr. 64 WIrd m Spalten 3 und 4 
Buchst. h aufgehoben. 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 4. Dezember 2012 

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen 

Dr. Markus S öde r, StaatsmIllIster 
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Verordnung 
zur Gebietsänderung 

von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken 
(Gebietsänderungsverordnung - GebÄndV) 

Vom 9. Dezember 2012 

Auf Grund von 

1. Art. 8 der Bezuksordnung für den FreIstaat Bay
ern (Bezuksordnung - BezO) m der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl 
S. 850, BayRS 2020-4-2-1), zuletzt geändert durch 
Art. 65 des Gesetzes vom 24. Juli 2012 (GVBl 
S.366), 

2. Art. 8 der LandkreIsordnung für den FreIstaat 
Bayern (LandkreIsordnung - LKrO) m der Fas
sung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl S. 826, BayRS 2020-3-1-1), zuletzt geän
dert durch Art. 65 des Gesetzes vom 24. Juli 2012 
(GVBl S. 366), und 

3. Art. 11 und 12 der Gememdeordnung für den 
FreIstaat Bayern (Gememdeordnung - GO) m 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Au
gust 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-1), zuletzt 
geändert durch Art. 65 des Gesetzes vom 24. Juli 
2012 (GVBl S. 366), 

erlässt das Bayensche StaatsmmIstenum des Innem 

folgende Verordnung: 

§ 1 

der Gemarkung 
Dürnbucher Forst 

33/5 

33/8 

33/9 

33/10 

33/11 

33/13 

33/14 

33/16 

33/17 

33/18 

33/19 

33/20 

33/21 

33/22 

33/23 

33/24 

33/45 

43/20 

44 

44/2 

m 2 

390 

5158 

4754 

591 

5390 

263 

427 

568 

1'057 

757 

272 

17493 

320 

1783 

3234 

215 

2023 

3994 

26564 

4498. Änderung des gememdefreIen GebIets Dürnbucher 
Forst, LandkreIS KelheIm, Reglerungsbezuk 

Niederbayern und der Gememde Münchsmünster, 
LandkreIS Pfaffenhofen a.d.Ilm, Reglerungsbezuk 

Oberbayern zum 1. Januar 2013 

(2) GleIchzeitig wud das GebIet der LandkreIse 
Pfaffenhofen a.d.Ilm und Kelhelm SOWIe der Bezuke 
Oberbayern und Niederbayern geändert. 

(1) In die Gememde Münchsmünster werden aus 
dem gememdefreIen GebIet Dürnbucher Forst umge
gliedert die Flurstücke 

der Gemarkung 
Dürnbucher Forst 

28/4 

33/3 

33/4 

870 

247683 

66488 

§2 

DIese Verordnung tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 

München, den 9. Dezember 2012 

Bayerisches Staatsministerium des Innern 

Joachlm Her r man n, StaatsmImster 
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